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I M  N A M E N  D E R  R E P U B L I K !  

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. TAURER über die Beschwerde von 

XXXX , StA. Afghanistan, bevollmächtigt vertreten durch Haslinger / Nagele & Partner 

Rechtsanwälte GmbH, 1010 Wien, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen 

und Asyl, Regionaldirektion Wien vom 12.10.2017, Zl. XXXX , wegen §§ 3, 8, 10, 57, 55 AsylG 

und §§ 46, 52, 55 FPG nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 18.11.2019 und 

am 11.03.2021, zu Recht erkannt: 

A)  

I. Die Beschwerde wird hinsichtlich Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides gemäß  

§ 3 Abs. 1 Asylgesetz 2005 als unbegründet abgewiesen. 

II. Die Beschwerde wird hinsichtlich Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides gemäß  

§ 8 Abs. 1 Asylgesetz 2005 als unbegründet abgewiesen. 

IV. Bezüglich der Spruchpunkte III. und IV. wird der Beschwerde stattgegeben und in Erledigung 

der Beschwerde festgestellt, dass gemäß § 9 BFA-VG eine Rückkehrentscheidung auf Dauer 

unzulässig ist und  XXXX gemäß § 54 Abs. 1 Z 2, § 58 Abs. 2 iVm  

§ 55 Abs. 2 AsylG 2005 der Aufenthaltstitel „Aufenthaltsberechtigung“ für die Dauer von zwölf 

Monaten erteilt wird. 

B) 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

I. Verfahrensgang: 

1. Der Beschwerdeführer, ein Staatsangehöriger Afghanistans, reiste illegal in Österreich ein 

und stellte am 24.11.2015 einen Antrag auf internationalen Schutz.  

2. In der Erstbefragung vor Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes gab der 

Beschwerdeführer an, Staatsangehöriger von Afghanistan, ledig, Angehöriger der Volksgruppe 

der Paschtunen, mit muslimischem Glaubensbekenntnis, am  XXXX geboren und im XXXX , 

Afghanistan wohnhaft gewesen zu sein.  

Er habe Afghanistan vor ca. einem Monat verlassen und sei anschließend schlepperunterstützt 

bis nach Österreich gelangt. 

Zu seinen Fluchtgründen befragt gab der Beschwerdeführer an, er sei gemeinsam mit einem 

Freund von den Daesh entführt und ca. 15 Tage festgehalten worden. Nachdem die Flucht aus 

der Gefangenschaft gelungen sei, habe er Afghanistan verlassen. 

3. Ein vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl veranlasstes medizinisches 

Sachverständigengutachten zur Altersfeststellung vom 06.04.2016 hat ergeben, dass das 

spätmöglichste „fiktive“ Geburtsdatum des Beschwerdeführers der  XXXX  sei. 

4. Im Rahmen einer niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen 

und Asyl am 08.09.2017 gab der Beschwerdeführer unter anderem an, dass er gesund sei. Im 

Herkunftsstaat leben noch die Eltern und die Geschwister sowie weitere Verwandte des 

Beschwerdeführers. Er habe die Schule besucht und mit Matura abgeschlossen sowie eine 

Computerausbildung absolviert. Der Beschwerdeführer habe in einem Unternehmen 

gearbeitet. Die finanzielle Situation sei gut gewesen. Die Familie lebe nach wie vor in 

Nangarhar, Afghanistan und besitze Grundstücke. 

Zu seinen Fluchtgründen befragt gab der Beschwerdeführer an, er sei nach einem Englischkurs 

von Leuten von IS entführt worden und zu einem Bombenattentäter ausgebildet worden. Im 

Zuge einer Explosion sei ihm die Flucht aus der Gefangenschaft gelungen, da die Tür 

aufgesprungen und das Dach eingestürzt sei.  
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5. Mit dem angefochtenen Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 

12.10.2017 wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz gemäß  

§ 3 Abs. 1 iVm. § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich der Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) und gemäß § 8 Abs. 1 iVm. § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich 

der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat 

Afghanistan (Spruchpunkt II.) abgewiesen. Dem Beschwerdeführer wurde gemäß §§ 57 und 

55 AsylG ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht erteilt. Gemäß  

§ 10 Abs. 1 Z 3 AsylG iVm § 9 BFA-VG wurde gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß  

§ 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen und weiters gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass die 

Abschiebung des Beschwerdeführers gemäß § 46 FPG nach Afghanistan zulässig sei. Weiters 

wurde innerhalb des Spruches ausgeführt, dass die Frist für die freiwillige Ausreise gemäß  

§ 55 Abs. 1 bis 3 FPG zwei Wochen ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung betrage.  

6. Gegen diesen ordnungsgemäß zugestellten Bescheid erhob der Beschwerdeführer 

fristgerecht Beschwerde. Darin wurde zusammengefasst ausgeführt, dass die belangte 

Behörde ihre Ermittlungspflicht durch mangelhafte Fragestellung im Rahmen der 

niederschriftlichen Einvernahme verletzt und nicht auf die Aufklärung von Widersprüchen und 

Unklarheiten hingewirkt habe. Die belangte Behörde habe zudem unvollständige und teils 

veraltete Länderberichte verwendet. Die belangte Behörde habe ihre Schlussfolgerungen 

darüber hinaus auf einer unschlüssigen und aktenwidrigen Beweiswürdigung getroffen.  

7. Mit Schreiben vom 06.09.2018 und vom 11.11.2019 übermittelte der bevollmächtigte 

Vertreter des Beschwerdeführers ein ergänzendes Vorbringen.  

8. Das Bundesverwaltungsgericht hat über die eingebrachte Beschwerde am 18.11.2019 eine 

öffentliche, mündliche Verhandlung durchgeführt. Im Zuge dieser Verhandlung wurde Beweis 

erhoben durch Parteienvernehmung des Beschwerdeführers und Zeugeneinvernahme.  

9. Mit Erkenntnis des Bundesvewaltungsgerichtes vom 27.01.2020 wurde die Beschwerde als 

unbegründet abgewiesen. 

10. Mit Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 09.06.2020 zu E 460/2020-10 wurde das 

angefochtenen Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes aufgrund einer Verletzung eines 

verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechtes auf Gleichbehandlung unter Fremden 

aufgehoben. 

Begründend wurde ausgeführt, dass das Bundesverwaltungsgericht es unterlassen habe, sich 

mit der Frage ausenanderzusetzen, ob der Beschwerdeführer nach den herangezogenen 
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UNHCR-Richtlinien und EASO-Leitfaden aufgrund seiner Arbeit für ein amerikanisches 

Unternehmen, das für die afghanische Regierung militärische Bauprojekte durchführte, einem 

erhöhten Risikoprofil angehöre. 

11. Mit Stellungnahme, eingelangt beim Bundesverwaltungsgericht am 21.10.2020, brachte 

der Beschwerdeführer vor, er habe eine selbstständige Beschäftigung als Fahrradbote im 

Bereich der Essenszustellung angenommen, ein Gewerbe angemeldet und diese Tätigkeit von 

November 2019 bis zum Lock-down im März 2020 ausgeübt. Aufgrund der COVID-19 Krise sei 

eine weitere Beschäftigung mangels Aufträge nicht möglich gewesen. Der Beschwerdeführer 

habe sich mit seinem Cousin um eine Berechtigung für eine Marktstand-Übernahme beim 

Handelsgericht Wien bemüht, diese sei jedoch nicht genehmigt worden, da kein 

rechtskräfitger Bescheid im Asylverfahren vorgelegen sei. Aufgrund der COVID-19 Pandemie 

sei der Beschwerdeführer nach wie vor ohne Beschäftigung.  

Der Beschwerdeführer stehe in einer familiären Nahebeziehung zu seinem in Wien lebenden 

Cousin samt Frau und Kindern und besuche er diese mindestens jeden Sonntag. Er halte 

zudem Kontakt zu XXXX , welche er im Zuge des Deutschkurses im Jahr 2017 kennengelernt 

habe sowie zu Freunden, er spiele regelmäßig Cricket und Volleyball. Der Beschwerdeführer 

sei sehr gut integriert und genieße das Familienleben mit seinem Cousin und dessen Familie.  

Der Beschwerdeführer führte weiters aus, dass seine Vergangenheit als Mitarbeiter eines 

amerikanischen Sicherheitsunternehmens bei Rückkehr nach Afghanistan zu einer Erhöhung 

des Risikoprofils führe. 

12. Mit Stellungnahme, eingelangt bei der belangten Behörde am 11.11.2020, brachte der 

Beschwerdeführer zu den übermittelten Länderberichten vor, dass aus diesen eine 

Verschlechterung der Sicherheitslage zu entnehmen sei. Darüber hinaus führte er unter 

Verweis auf die UNHCR Richtlinien und auf den EASO-Bericht aus, dass ehemalige und 

bestehende Mitarbeiter von Contrack International Inc systematisch und gezielt von 

regierungsfeindlichen Kräften angegriffen werden. Unter Verweis auf die COVID-19 Pandemie 

führte der Beschwerdeführer aus, dass diese Pandemie schwerwiegende Auswirkungen auf 

die Wirtschaft Afghanistans und das Wohlergehen der Bevölkerung habe.  

Dem Beschwerdeführer drohe eine Verfolgung auf Grund seiner pro-westlichen Einstellung 

und bestehe keine zumutbare innerstaatliche Fluchtalternative.  
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13. Das Bundesverwaltungsgericht hat über die eingebrachte Beschwerde am 11.03.2021 eine 

öffentliche, mündliche Verhandlung durchgeführt. Im Zuge dieser Verhandlung wurde Beweis 

erhoben durch Parteienvernehmung des Beschwerdeführers und Zeugeneinvernahme. 

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen: 

1. Feststellungen: 

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers: 

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Afghanistan und Angehöriger der 

Volksgruppe der Paschtunen. Er lebte bis zu seiner Ausreise in der Provinz Nangarhar. Die 

Identität des Beschwerdeführers steht nicht fest. Der Beschwerdeführer hat in Afghanistan 

die Schule besucht und diese mit Matura abgeschlossen; er war als Security-Mann in Kabul 

tätig.  

1.2. Zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers: 

Der Beschwerdeführer war in Afghanistan keiner konkreten individuellen Verfolgung 

ausgesetzt und wurden von ihm asylrelevante Gründe für das Verlassen des Heimatstaates 

nicht glaubhaft dargetan.  

Festgestellt wird, dass dem Beschwerdeführer nicht aufgrund seiner Tätigkeit als Security-

Mann Verfolgung droht. Er unterliegt keinem erhöhten Risikoprofil aufgrund seiner Tätigkeit 

für ein amerikanisches Unternehmen.  

Der Beschwerdeführer ist in Afghanistan weder vorbestraft, noch wurde er dort jemals 

inhaftiert und er hatte auch mit den Behörden des Herkunftsstaates keine Probleme. Er war 

in Afghanistan nie politisch tätig und gehörte keiner politischen Partei an.  

Dem Beschwerdeführer droht in Mazar-e-Sharif keine konkret gegen ihn gerichtete 

Verfolgung und wäre er in dieser Stadt keiner Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung ausgesetzt. Der Beschwerdeführer wird weder aus Gründen der Rasse, Religion, 

Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 

Gesinnung noch aus anderen Gründen verfolgt.  

1.3. Zum (Privat)Leben des Beschwerdeführers in Österreich 

Der Beschwerdeführer ist gesund, befindet sich seit 24.11.2015 in Österreich und befindet 

sich in der Grundversorgung. Die Betreuung wurde im Zeitraum 01.12.2019 bis 01.11.2020 
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aufgrund einer selbständigen Erwerbstätigkeit bereits unterbrochen. Die Erwerbstätigkeit des 

Beschwerdeführers als Lieferbote wurde insbesondere aufgrund der COVID-19-Pandemie 

beendet. Der Beschwerdeführer hat sich intensiv bemüht, gemeinsam mit seinem in 

Österreich lebenden Cousin, einen Marktstand zu eröffnen, dies scheiterte an der nicht 

vorhandenen Genehmigung. Bei Erhalt einer Aufenthaltsberechtigung könnte der 

Beschwerdeführer bei seinem Cousin zu arbeiten beginnen und eine 

vollversicherungspflichtige Beschäftigung aufnehmen. Der Beschwerdeführer ist seit 

15.10.2019 im Besitz einer Gewerbeberechtigung für Botendienst. 

In Österreich lebt sein Cousin mit Familie, welche seit 2009 in Österreich leben und über einen 

Daueraufenthalt verfügen. Der Beschwerdeführer wohnte im Zeitraum 30.08.2016 bis 

16.03.2017 mit diesen im gemeinsamen Haushalt und unterstützt der Beschwerdeführer diese 

insbesondere bei der Betreuung der Töchter im Alter von drei und fünf Jahren, wobei eine 

Tochter insulinpflichtig ist und öfters vom Kindergarten abgeholt werden muss.  

Der Beschwerdeführer spricht sehr gut Deutsch. Er wohnt in einer Privatwohnung und zahlt 

einen Mietkostenbeitrag in Höhe von EUR 150,00. Vor der COVID-19 Pandemie hat er am 

sportlichen Leben in seinem Wohnumfeld teilgenommen. Der Beschwerdeführer ist in 

Österreich gut integriert und strafgerichtlich unbescholten. 

1.4. Zur Rückkehr des Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat 

Ob die Familie des Beschwerdeführers nach wie vor im Herkunftsdorf lebt, kann nicht 

festgestellt werden. Im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan könnte der Beschwerdeführer 

wieder eine Arbeit aufnehmen. Durch die Abschiebung des Beschwerdeführers in den 

Heimatstaat würde dieser – unter Beachtung der Lage im Herkunftsstaat und der individuellen 

Situation – nicht in den Rechten gemäß Artikel 2 oder 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 und 

Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 

Abschaffung der Todesstrafe verletzt oder würde diese für ihn als Zivilperson nicht eine 

ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im 

Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts mit sich bringen. 

Der Beschwerdeführer stammt aus der Provinz Nangarhar, diese gehört zu den relativ 

volatilen Provinzen Afghanistans und ist ihm eine Rückkehr dorthin aufgrund der dort 

herrschenden allgemeinen schlechten Sicherheitslage derzeit nicht zumutbar.  
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Dem Beschwerdeführer steht jedoch eine innerstaatliche Fluchtalternative in Mazar-e Sharif 

zur Verfügung. Kabul ist von Österreich aus mit dem Flugzeug erreichbar, von dort aus kann 

der Beschwerdeführer mit dem Flugzeug nach Mazar e Sharif weiterreisen. 

Der Beschwerdeführer hat zunächst die Möglichkeit, finanzielle Unterstützung in Form der 

Rückkehrhilfe in Anspruch zu nehmen. Mit dieser Unterstützung ist ihm der Aufbau einer 

Existenzgrundlage in Mazar-e-Sharif möglich. Seine Existenz könnte er dort – zumindest 

anfänglich – mit Hilfs- und Gelegenheitsarbeiten sichern. Er wird in der Lage sein, in Mazar-e-

Sharif eine einfache Unterkunft zu finden. 

Die Wohnraum- und Versorgungslage ist dort zwar sehr angespannt, bei einer Rückkehr nach 

Afghanistan und einer Ansiedelung in dieser Stadt kann der Beschwerdeführer jedoch 

grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse, wie Nahrung, Kleidung sowie Unterkunft, 

befriedigen, ohne in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende Situation zu geraten. 

Der Beschwerdeführer wird daher seinen Lebensunterhalt im gleichen Maße, wie die restliche 

Bevölkerung sichern können. Obwohl die Situation in Afghanistan sich nicht verbessert hat, 

hat die Gewalt in Afghanistan nicht ein solches Ausmaß erreicht, dass es nicht bloß möglich, 

sondern geradezu wahrscheinlich erschiene, dass auch der Beschwerdeführer tatsächlich 

Opfer eines Gewaltaktes werden könnte. 

Der Beschwerdeführer bringt vor, dass er keinen Kontakt mehr zu seiner Familie hat, da dies 

allerdings nicht glaubhaft ist, wird die Familie bzw. der Onkel, der ihn bis jetzt unterstützt hat, 

ihn auch weiterhin unterstützen und wiederaufnehmen können. Der Cousin des 

Beschwerdeführers gab im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht am 11.03.2021 zeugenschaftlich einvernommen an, dass er noch 

in Kontakt zu seiner Mutter und Schwester stehe, er aber warten müsse, bis diese ihn anrufen. 

Es ist daher nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer nicht versucht hat, über diese 

Personen in Kontakt mit seiner Familie zu treten und wäre es ihm jedenfalls zumutbar und 

möglich, den Kontakt seines Cousins zu nutzen. Es wird ihm auch in Afghanistan gelingen, den 

Kontakt wiederherzustellen und selbst wenn ihn die Familie nicht mehr unterstützen kann, 

wird er sein Leben alleine meistern können, zumal er Paschtune ist und daher zur größten 

ethnischen Gruppe in Afghanistan gehört, die sich traditionellerweise gegenseitig 

unterstützen.  

1.5. Zur aktuell vorliegenden Pandemie aufgrund des Corona-Virus 
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Berichten zufolge, haben sich in Afghanistan mehr als 35.000 Menschen mit COVID-19 

angesteckt (WHO 20.7.2020; vgl. JHU 20.7.2020, OCHA 16.7.2020), mehr als 1.280 sind daran 

gestorben. 10 Prozent der insgesamt bestätigten COVID-19-Fälle entfallen auf das 

Gesundheitspersonal. Kabul ist hinsichtlich der bestätigten Fälle nach wie vor der am stärksten 

betroffene Teil des Landes, gefolgt von den Provinzen Herat, Balkh, Nangarhar und Kandahar 

(OCHA 15.7.2020). Beamte in der Provinz Herat sagten, dass der Strom afghanischer 

Flüchtlinge, die aus dem Iran zurückkehren, und die Nachlässigkeit der Menschen, die 

Gesundheitsrichtlinien zu befolgen, die Möglichkeit einer neuen Welle des Virus erhöht 

haben, und dass diese in einigen Gebieten bereits begonnen hätte (TN 14.7.2020). Am 

18.7.2020 wurde mit 60 neuen COVID-19 Fällen der niedrigste tägliche Anstieg seit drei 

Monaten verzeichnet – wobei an diesem Tag landesweit nur 194 Tests durchgeführt wurden 

(AnA 18.7.2020). 

Festgestellt wird, dass die aktuell vorherrschende COVID-19-Pandemie kein 

Rückkehrhindernis darstellt. Der Beschwerdeführer ist körperlich gesund und gehört mit Blick 

auf sein Alter und das Fehlen physischer (chronischer) Vorerkrankungen keiner spezifischen 

Risikogruppe betreffend COVID-19 an. Es besteht keine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass 

der Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Afghanistan eine COVID-19-Erkrankung mit 

schwerwiegendem oder tödlichem Verlauf bzw. mit dem Bedarf einer intensivmedizinischen 

Behandlung bzw. einer Behandlung in einem Krankenhaus erleiden würde. 

1.6. Zur relevanten Situation in Afghanistan: 

Hinsichtlich der relevanten Situation in Afghanistan wird zunächst prinzipiell auf die 

Länderfeststellungen der belangten Behörde zu Afghanistan verwiesen. Bis zum 

Entscheidungsdatum sind dem Bundesverwaltungsgericht keine entscheidungsmaßgeblichen 

Änderungen der Ländersituation bekannt geworden. 

Ergänzend wird Folgendes festgestellt: 

Sicherheitslage 

Die Sicherheitslage in Afghanistan ist nach wie vor volatil (UNGASC 17.3.2020). Die afghanische Regierung behält 

die Kontrolle über Kabul, die Provinzhauptstädte, die meisten Distriktzentren und die meisten Teile der 

wichtigsten Transitrouten. Mehrere Teile der wichtigsten Transitrouten sind umkämpft, wodurch Distriktzentren 

bedroht sind. Seit Februar 2020 haben die Taliban ein hohes Maß an Gewalt gegen die ANDSF (Afghan National 

Defense Security Forces) aufrechterhalten, vermeiden aber gleichzeitig Angriffe gegen um Provinzhauptstädte 

herum stationierte Koalitionstruppen - wahrscheinlich um das US-Taliban-Abkommen nicht zu gefährden. 

Unabhängig davon begann IS/ISKP im Februar 2020 (zum ersten Mal seit dem Verlust seiner Hauptfestung in der 

Provinz Nangarhar im November 2019) Terroranschläge gegen die ANDSF und die Koalitionstruppen 

durchzuführen (USDOD 1.7.2020). Die Zahl der Angriffe der Taliban auf staatliche Sicherheitskräfte entsprach 
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dem Niveau der Frühjahrsoffensiven der vergangenen Jahre, auch wenn die Offensive dieses Jahr bisher nicht 

offiziell erklärt wurde (AA 16.7.2020; vgl. REU 6.10.2020). 

Die Umsetzung des US-Taliban-Abkommens, angefochtene Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen, regionale 

politische Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, Diskussionen über die Freilassung von 

Gefangenen, Krieg und die globale Gesundheitskrise COVID-19 haben laut dem Combined Security Transition 

Command-Afghanistan (CSTC-A) das zweite Quartal 2020 für die afghanischen Verteidigungs- und 

Sicherheitskräfte (ANDSF) zum „vielleicht komplexesten und herausforderndsten Zeitraum der letzten zwei 

Jahrzehnte“ gemacht (SIGAR 30.7.2020). 

Der Konflikt in Afghanistan befindet sich nach wie vor in einer „strategischen Pattsituation“, die nur durch 

Verhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban gelöst werden kann (SIGAR 30.1.2020). 

Die afghanische Regierung führte zum ersten Mal persönliche Gespräche mit den Taliban, inhaltlich wurde über 

den Austausch tausender Gefangener verhandelt; bis dahin hatten die beiden Seiten sich nur per Videokonferenz 

unterhalten (BBC 1.4.2020). Diese Gespräche sind ein erster Schritt Richtung inner-afghanischer Verhandlungen, 

welche Teil eines zwischen Taliban und US-Amerikanern unterzeichneten Abkommens sind (TD 2.4.2020). Die 

Gespräche fanden vor dem Hintergrund anhaltender Gewalt im Land statt (BBC 1.4.2020). 

Für den Berichtszeitraum 1.1.2020-30.9.2020 verzeichnete UNAMA 5.939 zivile Opfer. Die Gesamtzahl der Opfer 

unter der Zivilbevölkerung ist im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 13% zurückgegangen, das 

ist der niedrigste Wert seit 2012 (UNAMA 27.10.2020). Afghanistans National Security Council (NSC) zufolge 

nahmen die Talibanattacken im Juni 2020 deutlich zu. Gemäß NATO Resolute Support (RS) nahm die Anzahl an 

zivilen Opfern im zweiten Quartal 2020 um fast 60% gegenüber dem ersten Quartal und um 18% gegenüber dem 

zweiten Quartal des Vorjahres zu (SIGAR 30.7.2020). 

Die Sicherheitslage bleibt nach wie vor volatil. Die höchste Anzahl sicherheitsrelevanter Vorfälle wurde in der 

südlichen Region, gefolgt von den nördlichen und östlichen Regionen, registriert, die allesamt 68% der 

Zwischenfälle ausmachten. Die aktivsten Konfliktregionen sind in den Provinzen Kandahar, Helmand, Nangarhar 

und Balkh zu finden. Entsprechend saisonaler Trends, gehen die Kämpfe in den Wintermonaten - Ende 2019 und 

Anfang 2020 - zurück (UNGASC. 

Die Sicherheitslage im Jahr 2019 

Die geographische Verteilung aufständischer Aktivitäten innerhalb Afghanistans blieb, im Vergleich der beiden 

Jahre 2018 und 2019, weitgehend konstant. Im Jahr 2019 fanden auch weiterhin im Süden und Westen 

Afghanistans schwere Kampfhandlungen statt; feindliche Aktivitäten nahmen zu und breiteten sich in größeren 

Gebieten des Nordens und Ostens aus. Der Resolute Support (RS) Mission (seit 2015 die Unterstützungsmission 

der NATO in Afghanistan) zufolge, waren für das Jahr 2019 29.083 feindliche Angriffe landesweit zu verzeichnen. 

Im Gegensatz dazu waren es im Jahr 2018 27.417 (SIGAR 30.1.2020) . Mit einer hohen Anzahl an 

sicherheitsrelevanten Vorfällen - speziell in den südlichen, nördlichen und östlichen Regionen - blieb die 

Sicherheitslage vorerst volatil, bevor ein Zeitraum der Reduzierung der Gewalt registriert werden konnte. Die 

UNAMA (Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan) registrierte für das gesamte Jahr 2019 10.392 zivile 

Opfer, was einem Rückgang von 5% gegenüber 2018 entspricht (UNGASC 17.3.2020). Es gab im letzten Jahr 

(2019) eine Vielzahl von Operationen durch die Sondereinsatzkräfte des Verteidigungsministeriums (1.860) und 

die Polizei (2.412) sowie hunderte von Operationen durch die Nationale Sicherheitsdirektion (RA KBL 

12.10.2020). 

Seit Ende des Jahres 2019 haben Angriffe durch regierungsfeindliche Elemente erheblich zugenommen. Im 

September 2019 fanden die afghanischen Präsidentschaftswahlen statt, in diesem Monat wurde auch die 

höchste Anzahl feindlicher Angriffe eines einzelnen Monats seit Juni 2012 und die höchste Anzahl effektiver 
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feindlicher Angriffe seit Beginn der Aufzeichnung der RS-Mission im Januar 2010 registriert. Dieses Ausmaß an 

Gewalt setzte sich auch nach den Präsidentschaftswahlen fort, denn im Oktober 2019 wurde die zweithöchste 

Anzahl feindlicher Angriffe in einem Monat seit Juli 2013 dokumentiert. Betrachtet man jedoch das Jahr 2019 in 

dessen Gesamtheit, so waren scheinbar feindliche Angriffe, seit Anfang des Jahres, im Zuge der laufenden 

Friedensgespräche zurückgegangen. Nichtsdestotrotz führte ein turbulentes letztes Halbjahr zu einem Anstieg 

feindlicher Angriffe um 6% bzw. effektiver Angriffe um 4% gegenüber 2018 (SIGAR 30.1.2020). 

Zivile Opfer 

Für das Jahr 2019 registrierte die Hilfsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan (UNAMA) als Folge des 

bewaffneten Konflikts 10.392 zivile Opfer (3.403 Tote und 6.989 Verletzte), was einen Rückgang um 5% 

gegenüber dem Vorjahr, aber auch die niedrigste Anzahl an zivilen Opfern seit dem Jahr 2013 bedeutet. Nachdem 

die Anzahl der durch ISKP verursachten zivilen Opfer zurückgegangen war, konnte ein Rückgang aller zivilen Opfer 

registriert werden, wenngleich die Anzahl ziviler Opfer speziell durch Taliban und internationale Streitkräfte 

zugenommen hatte. Im Laufe des Jahres 2019 war das Gewaltniveau erheblichen Schwankungen unterworfen, 

was auf Erfolge und Misserfolge im Rahmen der Friedensverhandlungen zwischen Taliban und den US-

Amerikanern zurückzuführen war. In der ersten Jahreshälfte 2019 kam es zu intensiven Luftangriffen durch die 

internationalen Streitkräfte und Suchaktionen der afghanischen Streitkräfte - insbesondere der Spezialkräfte des 

afghanischen Geheimdienstes NDS (National Directorate of Security Special Forces) (UNAMA 2.2020). 

Aufgrund der Suchaktionen der afghanischen Streitkräfte, gab es zur Jahresmitte mehr zivile Opfer durch 

regierungsfreundliche Truppen als durch regierungsfeindliche Truppen. Das dritte Quartal des Jahres 2019 

registrierte die höchste Anzahl an zivilen Opfern seit 2009, was hauptsächlich auf verstärkte Anzahl von Angriffen 

durch Selbstmordattentäter und IEDs (improvisierte Sprengsätze) der regierungsfeindlichen Seite - insbesondere 

der Taliban - sowie auf Gewalt in Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen zurückzuführen ist. Das vierte 

Quartal 2019 verzeichnete, im Vergleich zum Jahr 2018, eine geringere Anzahl an zivilen Opfern; wenngleich sich 

deren Anzahl durch Luftangriffe, Suchoperationen und IEDs seit dem Jahr 2015 auf einem Rekordniveau befand 

(UNAMA 2.2020). 

Die RS-Mission sammelt ebenfalls Informationen zu zivilen Opfern in Afghanistan, die sich gegenüber der 

Datensammlung der UNAMA unterscheiden, da die RS-Mission Zugang zu einem breiteren Spektrum an 

forensischen Daten und Quellen hat. Der RS-Mission zufolge, ist im Jahr 2019 die Anzahl ziviler Opfer in den 

meisten Provinzen (19 von 34) im Vergleich zum Jahr 2018 gestiegen; auch haben sich die Schwerpunkte 

verschoben. So verzeichneten die Provinzen Kabul und Nangarhar weiterhin die höchste Anzahl ziviler Opfer. Im 

letzten Quartal schrieb die RS-Mission 91% ziviler Opfer regierungsfeindlichen Kräften zu (29% wurden den 

Taliban zugeschrieben, 11% ISKP, 4% dem Haqqani-Netzwerk und 47% unbekannten Aufständischen). 4% wurden 

regierungsnahen/-freundlichen Kräften zugeschrieben (3% der ANDSF und 1% den Koalitionskräften), während 

5% anderen oder unbekannten Kräften zugeschrieben wurden. Diese Prozentsätze entsprechen in etwa den RS-

Opferzahlen für Anfang 2019. Als Hauptursache für zivile Opfer waren weiterhin improvisierte Sprengsätze 

(43%), gefolgt von direktem (25%) und indirektem Beschuß (5%) verantwortlich - dies war auch schon zu Beginn 

des Jahres 2019 der Fall (SIGAR 30.1.2020). 

Die erste Hälfte des Jahres 2020 war geprägt von schwankenden Gewaltraten, welche die Zivilbevölkerung in 

Afghanistan trafen. Die Vereinten Nationen dokumentierten 3.458 zivile Opfer (1.282 Tote und 2.176 Verletzte) 

für den Zeitraum Jänner bis Ende Juni 2020 (UNAMA27.7.2020) 

High-Profile Angriffe (HPAs) 

Sowohl in den ersten fünf Monaten 2019, als auch im letzten Halbjahr 2019 führten Aufständische, Taliban und 

andere militante Gruppierungen, insbesondere in der Hauptstadtregion weiterhin Anschläge auf hochrangige 
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Ziele aus, um die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen, die Legitimität der afghanischen Regierung zu 

untergraben und die Wahrnehmung einer weit verbreiteten Unsicherheit zu schaffen (USDOD 12.2019; vgl. 

USDOD 1.7.2020). Das Haqqani-Netzwerk führte von September bis zum Ende des Berichtszeitraums keine HPA 

in der Hauptstadtregion durch. Die Gesamtzahl der öffentlichkeitswirksamen Angriffe ist sowohl in Kabul als auch 

im ganzen Land in den letzten anderthalb Jahren stetig zurückgegangen (USDOD. Zwischen 1.6.2019 und 

31.10.2019 fanden 19 HPAs in Kabul statt (Vorjahreswert: 17) (USDOD 12.2019), landesweit betrug die Zahl 88 

(USDOD 12.2019). 

Öffentlichkeitswirksame Angriffe durch regierungsfeindliche Elemente setzten sich fort. Der Großteil der 

Anschläge richtetet sich gegen die ANDSF und die internationalen Streitkräfte; dazu zählte ein komplexer Angriff 

der Taliban auf den Militärflughafen Bagram im Dezember 2019. Im Februar 2020 kam es in Provinz Nangarhar 

zu einem sogenannten ’green-on-blue-attack’: der Angreifer trug die Uniform der afghanischen Nationalarmee 

und eröffnete das Feuer auf internationale Streitkräfte, dabei wurden zwei US-Soldaten und ein Soldat der 

afghanischen Nationalarmee getötet. Zu einem weiteren Selbstmordanschlag auf eine Militärakademie kam es 

ebenso im Februar in der Stadt Kabul; bei diesem Angriff wurden mindestens sechs Personen getötet und mehr 

als zehn verwundet (UNGASC 17.3.2020). Dieser Großangriff beendete mehrere Monate relativer Ruhe in der 

afghanischen Hauptstadt (DS 11.2.2020; vgl. UNGASC. Seit Februar haben die Taliban ein hohes Maß an Gewalt 

gegen die ANDSF aufrechterhalten, vermeiden aber gleichzeitig Angriff gegen Koalitionstruppen um 

Provinzhauptstädte - wahrscheinlich um das US-Taliban-Abkommen nicht zu gefährden (USDOD 6.2020). Die 

Taliban setzten außerdem improvisierte Sprengkörper in Selbstmordfahrzeugen gegen Einrichtungen der ANDSF 

in den Provinzen Kandahar, Helmand und Balkh ein (UNGASC 17.3.2020). 

Anschläge gegen Gläubige, Kultstätten und religiöse Minderheiten 

Nach Unterzeichnung des Abkommens zwischen den USA und den Taliban war es bereits Anfang März 2020 zu 

einem ersten großen Angriff des ISKP gekommen (BBC 6.3.2020; vgl. AJ 6.3.2020). Der ISKP hatte sich an den 

Verhandlungen nicht beteiligt (BBC 6.3.2020) und bekannte sich zu dem Angriff auf eine Gedenkfeier eines 

schiitischen Führers; Schätzungen zufolge wurden dabei mindestens 32 Menschen getötet und 60 Personen 

verletzt (BBC 6.3.2020; vgl. AJ 6.3.2020). 

Am 25.3.2020 kam es zu einem tödlichen Angriff des ISKP auf eine Gebetsstätte der Sikh (Dha- ramshala) in Kabul. 

Dabei starben 25 Menschen, 8 weitere wurden verletzt (TN 26.3.2020 vgl.; BBC 25.3.2020, USDOD 6.2020). 

Regierungsnahe Quellen in Afghanistan machen das Haq- qani-Netzwerk für diesen Angriff verantwortlich, sie 

werten dies als Vergeltung für die Gewalt an Muslimen in Indien (AJ 26.3.2020; vgl. TTI 26.3.2020). Am Tag nach 

dem Angriff auf die Gebetsstätte, detonierte eine magnetische Bombe beim Krematorium der Sikh, als die 

Trauerfeierlichkeiten für die getöteten Sikh-Mitglieder im Gange waren. Mindestens eine Person wurde dabei 

verletzt (TTI 26.3.2020; vgl. NYT 26.3.2020, USDOD 6.2020). 

Regierungsfeindliche Gruppierungen 

In Afghanistan sind unterschiedliche regierungsfeindliche Gruppierungen aktiv - insbesondere die Grenzregion 

zu Pakistan bleibt eine Zufluchtsstätte für unterschiedliche Gruppierungen, wie Taliban, Islamischer Staat, al-

Qaida, Haqqani-Netzwerk, Lashkar-e Tayyiba, Tehrik-e Taliban Pakistan, sowie Islamic Movement of Uzbekistan 

(USDOD 12.2019; vgl. CRS 12.2.2019) und stellt nicht nur für die beiden Länder eine Sicherheitsherausforderung 

dar, sondern eine Bedrohung für die gesamte regionale Sicherheit und Stabilität (USDOD 12.2019): 

Taliban 

Die Taliban positionieren sich selbst als Schattenregierung Afghanistans, und ihre Kommissionen und 

Führungsgremien entsprechen den Verwaltungsämtern und -pflichten einer typischen Regierung (EASO 8.2020c; 

vgl. NYT 26.5.2020). Die Taliban sind zu einer organisierten politischen Bewegung geworden, die in weiten Teilen 
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Afghanistans eine Parallelverwaltung betreibt (EASO 8.2020c; vgl. USIP 11.2019) und haben sich zu einem lokalen 

Regierungsakteur im Land entwickelt, indem sie Territorium halten und damit eine gewisse Verantwortung für 

das Wohlergehen der lokalen Gemeinschaften übernehmen (EASO 8.2020c; vgl. USIP 4.2020). Was militärische 

Operationen betrifft, so handelt es sich um einen vernetzten Aufstand mit einer starken Führung an der Spitze 

und dezentralisierten lokalen Befehlshabern, die Ressourcen auf Distriktebene mobilisieren können (EASO 

8.2020c; vgl. NYT 26.5.2020). 

Das wichtigste offizielle politische Büro der Taliban befindet sich in Katar (EASO 8.2020c; vgl. UNSC 27.5.2020). 

Der derzeitige Taliban-Führer ist nach wie vor Haibatullah Akhundzada (REU 17.8.2019; vgl. EASO 8.2020c, UNSC 

27.5.2020, AnA 28.7.2020) - Stellvertreter sind der Erste Stellvertreter Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (Leiter des 

Haqqani-Netzwerks) und zwei weitere: Mullah Mohammad Yaqoob [Mullah Mohammad Yaqub Omari] (EASO 

8.2020c; vgl. FP 9.6.2020) und Mullah Abdul Ghani Baradar Abdul Ahmad Turk (EASO 8.2020c; vgl. UNSC 

27.5.2020). 

Mitte Juni 2020 berichtete das Magazin Foreign Policy, dass Akhundzada und Jallaloudine Haqqani und andere 

hochrangige Taliban-Führer sich mit dem COVID-19-Virus angesteckt hätten und dass einige von ihnen 

möglicherweise sogar gestorben seien sowie dass Mullah Mohammad Yaqoob Taliban- und Haqqani-

Operationen leiten würde. Die Taliban dementierten diese Berichte (EASO 8.2020c; vgl. FP 9.6.2020, RFE/RL 

2.6.2020). 

Die Taliban bezeichnen sich selbst als das Islamische Emirat Afghanistan (VOJ o.D.). Die Regierungsstruktur und 

das militärische Kommando sind in der Layha, einem Verhaltenskodex der Taliban definiert (AAN 4.7.2011), 

welche zuletzt 2010 veröffentlicht wurde (AAN 6.12.2018). Die Taliban sind keine monolithische Organisation 

(NZZ 20.4.2020); nur allzu oft werden die Taliban als eine homogene Einheit angesehen, während diese aber eine 

lose Zusammenballung lokaler Stammesführer, unabhängiger Warlords sowie abgekoppelter und abgeschotteter 

Zellen sind (BR 5.3.2020). Während der US-Taliban-Verhandlungen war die Führung der Taliban in der Lage, die 

Einheit innerhalb der Basis aufrechtzuerhalten, obwohl sich Spaltungen wegen des Abbruchs der Beziehungen 

zu Al-Qaida vertieft haben (EASO 8.2020c; vgl. UNSC 27.5.2020). Seit Mai 2020 ist eine neue Splittergruppe von 

hochrangigen Taliban-Dissidenten entstanden, die als Hizb-e Vulayet Islami oder Hezb-e Walayat-e Islami 

(Islamische Gouverneurspartei oder Islamische Vormundschaftspartei) bekannt ist (EASO 8.2020c; vgl. UNSC 

27.5.2020). Die Gruppe ist gegen den US-Taliban-Vertrag und hat Verbindungen in den Iran (EASO 8.2020c; vgl. 

RFE/RL 9.6.2020). Eine gespaltene Führung bei der Umsetzung des US-Taliban-Abkommens und Machtkämpfe 

innerhalb der Organisation könnten den möglichen Friedensprozess beeinträchtigen (EASO 8.2020c; vgl. FP 

9.6.2020). 

Ein Bericht über die Rekrutierungspraxis der Taliban teilt die Taliban-Kämpfer in zwei Kategorien: professionelle 

Vollzeitkämpfer, die oft in den Madrassen rekrutiert werden, und Teilzeit-Kämpfer vor Ort, die gegenüber einem 

lokalen Kommandanten loyal und in die lokale Gesellschaft eingebettet sind (LI 29.6.2017). 

Die Taliban rekrutieren in der Regel junge Männer aus ländlichen Gemeinden, die arbeitslos sind, eine Ausbildung 

in Koranschulen haben und ethnisch paschtunisch sind (EASO 8.2020c; vgl. Osman 1.6.2020). Schätzungen der 

aktiven Kämpfer der Taliban reichen von 40.000 bis 80.000 (EASO 8.2020c; vgl. NYT 12.9.2019) oder 55.000 bis 

85.000, wobei diese Zahl durch zusätzliche Vermittler und Nicht-Kämpfer auf bis zu 100.000 ansteigt (EASO 

8.2020c; vgl. NYT 

UNSC 27.5.2020). Obwohl die Mehrheit der Taliban immer noch Paschtunen sind, gibt es eine wachsende 

Minderheit an Tadschiken, Usbeken, Belutschen und sogar mehreren hundert Hazara (einschließlich Schiiten) 

innerhalb der Taliban (LI 23.8.2017). In einigen nördlichen Gebieten sollen die Taliban bereits überwiegend Nicht-

Paschtunen sein, da sie innerhalb der lokalen Bevölkerung rekrutieren (LI 23.8.2017). 
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Die Taliban betreiben Trainingslager in Afghanistan. Seit Ende 2014 wurden 20 davon öffentlich zur Schau 

gestellt. Das Khalid bin Walid-Camp soll zwölf Ableger, in acht Provinzen betreibt (Helmand, Kandahar, Ghazni, 

Ghor, Saripul, Faryab, Farah und Maidan Wardak). 300 Militärtrainer und Gelehrte sind dort tätig und es soll 

möglich sein, in diesem Camp bis zu 2.000 Rekruten auf einmal auszubilden (LWJ 14.8.2019). 

Haqqani-Netzwerk 

Das seit 2012 bestehende Haqqani-Netzwerk ist eine teilautonome Organisation, Bestandteil der afghanischen 

Taliban, Verbündeter von al-Qaida (CRS 12.2.2019; vgl. EASO 8.2020c, UN- SC27.5.2020) und verfügt über 

Kontakte zu IS (RA KBL 12.10.2020; vgl. EASO 8.2020). Benannt nach dessen Begründer, Jalaluddin Haqqani 

(USDOS 19.9.2018; vgl. CRS 12.2.2019), einem führenden Mitglied des antisowjetischen Jihad (1979-1989) und 

einer wichtigen Taliban-Figur; sein Tod wurde von den Taliban im September 2018 verlautbart. Der derzeitige 

Leiter ist dessen Sohn Serajuddin Haqqani [auch Sirajuddin Haqqani] (EASO 8.2020c; cf. UNSC 27.5.2020). 

Als gefährlichster Arm der Taliban hat das Haqqani-Netzwerk seit Jahren Angriffe in den städtischen Bereichen 

ausgeführt (NYT 20.8.2019) und wird für einige der tödlichsten Angriffe in Afghanistan verantwortlich gemacht 

(CRS 12.2.2019). Das Netzwerk ist vor allem in den südlichen und östlichen Teilen des Landes und in den 

Provinzen Paktika und Khost aktiv. Sie verfügen jetzt über mehr Macht als in den Vorjahren und führen mehr 

Operationen durch. Es gibt keine größeren Gegenmaßnahmen der afghanischen Regierung oder der 

Sicherheitskräfte gegen das Netzwerk (RA KBL 12.10.2020) 

Die afghanische Regierung entließ drei führende Mitglieder des Netzwerks im Zuge des Gefangenenaustausch 

im November 2019 (RA KBL 12.10.2020; vgl. NYT 19.11.2019, BBC. Das Haqqani-Netzwerk ist an den aktuellen 

Friedensverhandlungen beteiligt (RA KBL 12.10.2020) 

Islamischer Staat (IS/ISIS/ISIL/Daesh), Islamischer Staat Khorasan Provinz (ISKP) 

Erste Berichte über den Islamischen Staat (IS, auch ISIS, ISIL oder Daesh genannt) in Afghanistan gehen auf den 

Sommer 2014 zurück (AAN 17.11.2014; vgl. LWJ 5.3.2015). Der IS in Afghanistan bezeichnet sich selbst als 

Khorasan-Zweig des IS (ISKP). Es ist aber nicht erwiesen, ob er mit dem IS im Irak und in Syrien verbunden ist 

oder nicht. (RA KBL 12.10.2020). Zu den Kommandanten gehörten zunächst oft unzufriedene afghanische und 

pakistanische Taliban (AAN 1.8.2017; vgl. LWJ 4.12.2017). Schätzungen zur Stärke des ISKP variieren zwischen 

2.500 und 4.000 Kämpfern (UNSC 13.6.2019) bzw. 4.000 und 5.000 Kämpfern (EASO. Nach US-Angaben vom 

Frühjahr 2019 ist ihre Zahl auf 5.000 gestiegen. Auch soll der Islamische Staat vom zahlenmäßigen Anstieg der 

Kämpfer in Pakistan und Usbekistan sowie von aus Syrien geflohenen Kämpfern profitieren (VOA 21.5.2019). 

Der ISKP geriet in dessen Hochburgen in Ostafghanistan nachhaltig unter Druck (UNGASC 17.3.2020; vgl. RA KBL 

12.10.2020), da sich jahrelang die Militäroffensiven der US-amerikanischen und afghanischen Streitkräfte auf 

diese konzentrierten. Auch die Taliban intensivierten in jüngster Zeit ihre Angriffe gegen den ISKP in dieser Region 

(SIGAR 30.1.2020). So sollen 5.000 Talibankämpfer aus der Provinz Kandahar gekommen sein, um den ISKP in 

Nangarhar zu bekämpfen (DW 26.2.2020; vgl. MT 27.2.2020). Im November 2019 ist die wichtigste Hochburg des 

islamischen Staates in Ostafghanistan zusammengebrochen (NYT 2.12.2020; vgl. SIGAR 

wobei über 1.400 Kämpfer und Anhänger des ISKP, darunter auch Frauen und Kinder, kapitulierten (EASO 

8.2020c; vgl.UNSC 27.5.2020, UNGASC 17.3.2020). Der islamische 

Staat soll jedoch weiterhin in den westlichen Gebieten der Provinz Kunar präsent sein (UN- GASC 17.3.2020). Die 

landesweite Mannstärke des ISKP hat sich seit Anfang 2019 von 3.000 Kämpfern auf zwischen 200 (EASO 8.2020c; 

vgl. UNSC 27.5.2020) und 300 Kämpfer reduziert (NYT 2.12.2020). 

49 Angriffe werden dem ISKP im Zeitraum 8.11.2019-6.2.2020 zugeschrieben, im Vergleichszeitraum des 

Vorjahres wurden 194 Vorfälle registriert. Im Berichtszeitraum davor wurden 68 Angriffe registriert (UNGASC 

17.3.2020). 
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Die Macht des ISKP in Afghanistan ist kleiner als jene der Taliban; auch hat er viel Territorium verloren. Der ISKP 

war bzw. ist nicht Teil der Friedensverhandlungen mit den USA und ist weiterhin in der Lage, tödliche Angriffe 

durchzuführen (BBC 25.3.2020). Aufgrund des Territoriumsverlustes ist die Rekrutierung und Planung des ISKP 

stark eingeschränkt (NYT 2.12.2020). 

Der ISKP verurteilt die Taliban als 'Abtrünnige’, die nur ethnische und/oder nationale Interessen verfolgen (CRS 

12.2.2019). Die Taliban und der Islamische Staat sind verfeindet. In Afghanistan kämpfen die Taliban seit Jahren 

gegen den IS, dessen Ideologien und Taktiken weitaus extremer sind als jene der Taliban (WP 19.8.2019; vgl. AP 

19.8.2019). Während die Taliban ihre Angriffe weitgehend auf Regierungsziele und afghanische und 

internationale Sicherheitskräfte beschränken (AP 19.8.2019), zielt der ISKP darauf ab, konfessionelle Gewalt in 

Afghanistan zu fördern, indem sich Angriffe gegen Schiiten richten (WP 19.8.2019). 

Angesichts der Aufnahme von Gesprächen der Taliban mit den USA predigte der ISKP seine Mission weiterhin als 

eine reinere Form des Dschihad im Gegensatz zur Öffnung der Taliban für US-Gespräche (EASO 8.2020c; vgl. SaS 

10.2.2020). Nach Angaben der UNO zielt ISKP darauf ab, von den Taliban und Al Qaida abtrünnige Rekruten zu 

gewinnen, insbesondere solche, die sich jeglichen Vereinbarungsgesprächen mit den US-amerikanischen oder 

afghanischen Regierungen widersetzen (EASO 8.2020c; vgl. UNSC 27.5.2020). 

Am 4.4.2020 verhaftete die Nationale Sicherheitsdirektion Afghanistans (NDS) den IS-Führer in Afghanistan (RA 

KBL 12.10.2020; vgl. AnA 30.4.2020, HRW 6.4.2020), und laut NDS wurde das Hauptführungs- und 

Koordinierungsgremium des islamischen Staates eliminiert, aber die Teilnetzwerke existieren noch immer in 

verschiedenen Bereichen. Die Gruppe ist immer noch aktiv und führt weiterhin Angriffe durch (RA KBL 

12.10.2020) 

Al-Qaida und mit ihr verbundene Gruppierungen 

Al-Qaida sieht Afghanistan auch weiterhin als sichere Zufluchtsstätte für ihre Führung, basierend auf langjährigen 

und engen Beziehungen zu den Taliban. Beide Gruppierungen haben immer wieder öffentlich die Bedeutung 

ihres Bündnisses betont (UNSC 15.1.2019). Unter der Schirmherrschaft der Taliban ist al-Qaida in den letzten 

Jahren stärker geworden; dabei wird die Zahl der Mitglieder auf 240 geschätzt, wobei sich die meisten in den 

Provinzen Badakhshan, Kunar und Zabul befinden. Mentoren und al-Qaida-Kadettenführersind oftmals in den 

Provinzen Helmand und Kandahar aktiv (UNSC 13.6.2019). Einer Quelle zufolge hat Al-Qaida weniger Macht als 

in den letzten Jahren (RA KBL 12.10.2020b). Gemäss UNO-Bericht vom Mai 2020 ist Al-Qaida in 12 Provinzen mit 

400-600 Bewaffneten verdeckt aktiv (EASO 8.2020c; vgl. UNSC. 

Al-Qaida will die Präsenz in der Provinz Badakhshan stärken, insbesondere im Distrikt Shighnan, der an der 

Grenze zu Tadschikistan liegt, aber auch in der Provinz Paktika, Distrikt Barmal, wird versucht die Präsenz 

auszubauen. Des Weiteren fungieren al-Qaida-Mitglieder als Ausbilder und Religionslehrer der Taliban und ihrer 

Familienmitglieder (UNSC 13.6.2019). 

Im Zuge des US-Taliban-Abkommen haben die Taliban zugesichert, terroristischen Gruppierungen wie etwa al-

Qaida keine Zuflucht zu gewähren (NZZ 20.4.2020; vgl. USDOS 29.2.2020, EASO 8.2020). 
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Balkh 

Balkh liegt im Norden Afghanistans und grenzt im Norden an Usbekistan, im Nordosten an Tadschikistan, im 

Osten an Kunduz und Baghlan, im Südosten an Samangan, im Südwesten an Sar-e Pul, im Westen an Jawzjan und 

im Nordwesten an Turkmenistan (UNOCHA Balkh 13.4.2014; vgl. GADM 2018). Die Provinzhauptstadt ist Mazar-

e Sharif. Die Provinz ist in die folgenden Distrikte unterteilt: Balkh, Char Bolak, Char Kent, Chimtal, Dawlat Abad, 

Dehdadi, Kaldar, Kishindeh, Khulm, Marmul, Mazar-e Sharif, Nahri Shahi, Sholgara, Shortepa und Zari (NSIA 

1.6.2020; vgl. IEC Balkh 2019). 

Die National Statistics and Information Authority of Afghanistan (NSIA) schätzt die Bevölkerung in Balkh im 

Zeitraum 2020-21 auf 1,509.183 Personen, davon geschätzte 484.492 Einwohner in Mazar-e Sharif (NSIA 

1.6.2020). Balkh ist eine ethnisch vielfältige Provinz, welche von Paschtunen, Usbeken, Hazara, Tadschiken, 

Turkmenen, Aimaq, Belutschen, Arabern, sunnitischen Hazara (Kawshi) (PAJ Balkh o.D.; vgl. NPS Balkh o.D.) sowie 

Mitgliedern der kleinen ethnischen Gruppe der Magat bewohnt wird (AAN 8.7.2020). 

Balkh bzw. die Hauptstadt Mazar-e Sharif ist ein Import-/Exportdrehkreuz sowie ein regionales Handelszentrum 

(SH 16.1.2017). Die Ring Road (auch Highway 1 genannt) verbindet Balkh mit den Nachbarprovinzen Jawzjan im 

Westen und Kunduz im Osten sowie in weiterer Folge mit Kabul (TD 5.12.2017). Rund 30 km östlich von Mazar-

e Sharif zweigt der National Highway (NH) 89 von der Ring Road Richtung Norden zum Grenzort Hairatan/Termiz 

ab (OSM o.D.; vgl. TD 5.12.2017). Dies ist die Haupttransitroute für Warenverkehr zwischen Afghanistan und 

Usbekistan (LCA4.7.2018). 

Entlang des Highway 1 westlich der Stadt Balkh in Richtung der Provinz Jawzjan befindet sich der volatilste 

Straßenabschnitt in der Provinz Balkh, es kommt dort beinahe täglich zu sicherheitsrelevanten Vorfällen. Auch 
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besteht auf diesem Abschnitt in der Nähe der Posten der Regierungstruppen ein erhöhtes Risiko von IEDs - nicht 

nur entlang des Highway 1, sondern auch auf den Regionalstraßen (STDOK 21.7.2020). In Gegenden mit 

Talibanpräsenz, wie zum Beispiel in den südlichen Distrikten Zari (AAN 23.5.2020), Kishindeh und Sholgara, ist 

das Risiko, auf Straßenkontrollen der Taliban zu stoßen, höher (STDOK 21.7.2020; vgl. TN 20.12.2019). 

In Mazar-e Sharif gibt es einen Flughafen mit Linienverkehr zu nationalen und internationalen Zielen (Kam Air 

Balkh o.D.; BFA Staatendokumentation 25.3.2019). 

Hintergrundinformationen zum Konflikt und Akteure 

Balkh zählte zu den relativ friedlichen Provinzen im Norden Afghanistans, jedoch hat sich die Sicherheitslage in 

den letzten Jahren in einigen ihrer abgelegenen Distrikte verschlechtert (KP 10.2.2020; STDOK 21.7.2020), da 

militante Taliban versuchen, in dieser wichtigen nördlichen Provinz Fuß zu fassen (KP 10.2.2020; vgl. AA 

16.7.2020). Die Taliban greifen nun häufiger an und kontrollieren auch mehr Gebiete im Westen, Nordwesten 

und Süden der Provinz, wobei mit Stand Oktober 2019 keine städtischen Zentren unter ihrer Kontrolle standen 

(STDOK 21.7.2020). Anfang Oktober 2020 galt der Distrikt Dawlat Abad als unter Talibankontrolle stehend, 

während die Distrikte Char Bolak, Chimtal und Zari als umkämpft galten (LWJ o.D.). 

Mazar-e Sharif gilt als vergleichsweise sicher, jedoch fanden 2019 beinahe monatlich kleinere Anschläge mit 

improvisierten Sprengkörpern (improvised explosive devices, IEDs) statt, meist in der Nähe der Blauen Moschee. 

Ziel der Anschläge sind oftmals Sicherheitskräfte, jedoch kommt es auch zu zivilen Opfern. Wie auch in anderen 

großen Städten Afghanistans ist Kriminalität in Mazar-e Sharif ein Problem. Bewohner der Stadt berichteten 

insbesondere von bewaffneten Raubüberfällen (STDOK 21.7.2020). Im Dezember und März 2019 kam es in 

Mazar-e Sharif zudem zu Kämpfen zwischen Milizführern bzw. lokalen Machthabern und Regierungskräften (NYT 

16.12.2019; REU 14.3.2019). 

Auf Regierungsseite befindet sich Balkh im Verantwortungsbereich des 209. Afghan National Army (ANA) 

„Shaheen“ Corps (USDOD 1.7.2020; TN 22.4.2018), das der NATO-Mission Train Advise Assist Command - North 

(TAAC-N) untersteht, welche von deutschen Streitkräften geleitet wird (USDOD 1.7.2020). Das Hauptquartier des 

209. Afghan National Army (ANA) „Shaheen“ Corps befindet sich im Distrikt Dehdadi (TN 22.4.2018). Die meisten 

Soldaten der deutschen Bundeswehr sind in Camp Marmal stationiert (SP 7.4.2019). Weiters unterhalten die US-

amerikanischen Streitkräfte eine regionale Drehscheibe in der Provinz (USDOD 1.7.2020). 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die zivile Bevölkerung 

Der folgenden Tabelle kann die Anzahl an sicherheitsrelevanten Vorfällen in der Provinz gemäß ACLED und 

Globalincidentmap (GIM) für den Zeitraum 1.1.2019-30.9.2020 entnommen werden (Quellenbeschreibung s. 

Disclaimer, hervorgehoben: Distrikt der Provinzhauptstadt): 

Im Jahr 2019 dokumentierte UNAMA 277 zivile Opfer (108 Tote und 169 Verletzte) in der Provinz Balkh. Dies 

entspricht einer Steigerung von 22% gegenüber 2018. Die Hauptursache für die Opfer waren Kämpfe am Boden, 

gefolgt von improvisierten Sprengkörpern (IEDs; ohne Selbstmordattentate) und gezielten Tötungen (UNAMA 

2.2020). Im Zeitraum 1.1.-30.9.2020 dokumentierte UNAMA 553 zivile Opfer (198 Tote, 355 Verletzte) in der 

Provinz, was mehr als eine Verdopplung gegenüber derselben Periode im Vorjahr ist (UNAMA 10.2020). Im ersten 

Halbjahr 2020 war hinsichtlich der Opferzahlen die Zivilbevölkerung in den Provinzen Balkh und Kabul am 

stärksten vom Konflikt in Afghanistan betroffen (UNAMA 7.2020). 

Der UN-Generalsekretär zählte Balkh in seinen quartalsweise erscheinenden Berichten über die Sicherheitslage 

in Afghanistan im März und Juni 2020 zu den konfliktintensivsten Provinzen des Landes (UNGASC 17.6.2020; 

UNGASC 17.3.2020; vgl. LWJ 10.3.2020) und auch im September galt Balkh als eine der Provinzen mit den 

schwersten Talibanangriffen im Land (BAMF 
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. Es kam zu direkten Kämpfen (UNOCHA 23.9.2020; AJ 1.5.2020; DH 8.4.2020) und Angriffen der Taliban auf 

Distriktzentren (UNOCHA 23.7.2020; REU 1.5.2020; UNOCHA 

oder Sicherheitsposten (NYTM 1.10.2020; NYTM 28.8.2020; AnA 18.3.2020; XI 

. Die Regierungskräfte führten Räumungsoperationen durch (AN 25.6.2020; MENAFN 24.3.2020; AA 18.3.2020; 

XI 25.1.2020). 

Ebenso wurde von IED-Explosionen, beispielsweise durch Sprengfallen am Straßenrand (NYTM 

, aber auch an Fahrzeugen befestigten Sprengkörpern (vehicle-borne IEDs, VBIEDs) (TN 25.8.2020; RFE/RL 

25.8.2020; vgl. NYTM 28.8.2020) sowie Selbstmordanschlägen berichtet (TN 25.8.2020; RFE/RL 25.8.2020; 

RFE/RL 19.9.2020). Auch in Mazar-e Sharif kam es wiederholt zu IED-Anschlägen (NYTM 1.10.2020; AN 19.9.2020; 

TN 1.7.2020; AP 14.1.2020; TN 4.1.2020). Zudem wurde von der Entführung (DH 8.4.2020) und Ermordung von 

Zivilisten in der Provinz berichtet (NYTM 1.10.2020; DH 8.4.2020). 
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Nangarhar 

Nangarhar liegt im Osten Afghanistans, an der afghanisch-pakistanischen Grenze. Die Provinz grenzt im Norden 

an Laghman und Kunar, im Osten und Süden an Pakistan (Tribal Distrikts Kurram, Khyber und Mohmand der 

Provinz Khyber Pakhtunkhwa) und im Westen an Logar und Kabul (NPS Nangarhar o.D.a; vgl. UNOCHA 16.4.2010, 

UNOCHA Nangarhar 4.2014). Die Provinzhauptstadt von Nangarhar ist Jalalabad (NPS Nangarhar o.D.; vgl. OPr 

Nangarhar 1.2.2017). Die Provinz ist in die folgenden Distrikte unterteilt: Achin, Bati Kot, Behsud, Chaparhar, 

Dara- e-Nur, Deh Bala [auch bezeichnet als Haska Mena; vgl. TBIJ 13.11.2019, VoA 28.6.2019], Dur Baba, Goshta, 

Hesarak, Jalalabad, Kama, Khugyani, Kot, Kuzkunar, Lalpoor, Muhmand Dara, Nazyan, Pachiragam, Rodat, 

SherZad, Shinwar und Surkh Rud (NSIA 1.6.2020; vgl. IEC Nangarhar 2019, UNOCHA Nangarhar 4.2014, NPS 

Nangarhar o.D.) sowie dem temporären Distrikt Spin Ghar (NSIA 1.6.2019 vgl. IEC Nangarhar 2019). 

Nangarhar ist eine der am dichtest besiedelten Provinzen Afghanistans und das wirtschaftliche Zentrum der 

Ostregion des Landes (AREU 6.2020). Die National Statistics and Information Aut- hority of Afghanistan (NSIA) 

schätzt die Bevölkerung von Nangarhar im Zeitraum 2020/21 auf 1.701.698 Personen; davon 271.867 Einwohner 

in der Hauptstadt Jalalabad (NSIA 1.6.2020). Die Bevölkerung besteht mehrheitlich aus Paschtunen, gefolgt von 

Pashai, Arabern und Tadschiken (NPS Nangarhar o.D.). Viele Mitglieder der Sikh- und Hindu-Gemeinschaft aus 

Jalalabad (EASO 5.8.2020) habenAfghanistan in den letzten Jahrzehnten verlassen (Wire 5.4.2020). Nach einem 

Angriff auf die Sikh-Gemeinschaft in Kabul im März 2020 kündigte die verbleibend Hindu- und Sikh-Gemeinschaft 

von Jalalabad an, vollständig in ein anderes Land zu übersiedeln (KP 4.4.2020). 
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Die Straße von Kabul nach Jalalabad und weiter zum Grenzübergang Torkham mit Pakistan (Dawn 14.12.2019; 

vgl. MoPW 16.10.2015, Zenger 10.10.2020) ist Teil der Asiatischen Fernstraße AH-1 Tokio-Edirne (ESCAP 

8.8.2019) sowie des Autobahnprojektes Peschawar-Kabul-Du- schanbe (Dawn 14.12.2019) und führt durch die 

Distrikte Surkhrod, Jalalabad, Behsud, Rodat, Batikot, Shinwar, Muhmand Dara (UNOCHA Nangarhar 4.2014). In 

Pakistan soll die Strecke von Peschawar über den Khyber-Pass zur Grenze in Torkham zur Autobahn ausgebaut 

werden. Auf afghanischer Seite gibt es Stand Dezember 2019 jedoch keine Aktivitäten eines Ausbaus der Strecke 

Torkham-Kabul (Dawn 14.12.2019). 

Der Flughafen Jalalabad wird von der NATO militärisch (USDOD 1.7.2020; vgl. BW 12.7.2020); bei Bedarf auch 

zivil genutzt, vor allem während der Hadsch nach Mekka (BW 12.7.2020). Das United Nations Humanitarian Air 

Service (UNHAS), ein Flugbetreiber vorwiegend für Mitarbeiter humanitärer Hilfsorganisationen, der UN und 

Diplomaten, fliegt Jalalabad Stand Oktober 2020 zwei Mal wöchentlich von Kabul aus an (WFP/UNHAS 

27.9.2020). Linienflüge durch zivile Fluggesellschaften finden Stand 13.11.2020 nicht statt (F24 13.11.2020). Ein 

neuer Flughafen für die zivile Nutzung soll im Gebiet von Kozkunar errichtet werden. Baubeginn für das 40 

Millionen US-Dollar teure Projekt war im Juli 2020, es soll in zwei Jahren abgeschlossen sein (BW 12.7.2020). 

An der Fernstraße Kabul-Jalalabad attackieren Aufständische Konvois der Sicherheitskräfte  

Im Laufe des Jahres 2019 wurden bei Verkehrsunfällen an dieser Strecke mindestens 45 Personen getötet und 

ca. 100 Personen verletzt (PAJ 30.12.2019). Die Grenzabfertigung in Torkham geht langsam vor sich (Zenger 

10.10.2020). An den Straßen in der Provinz heben die Taliban Steuern ein (AREU 6.2020). Die gebirgige 

Landschaft ermöglicht auch Aufständischen unkontrollierte Grenzüberquerungen in die ehemaligen 

Stammesgebiete Pakistans (VOA 28.6.2019; vgl. UNSC 27.5.2020). 

Hintergrundinformationen zu Konflikt und Akteuren 

Nangarhar galt als eine der ISKP-Hochburgen Afghanistans (RAND 14.9.2020; vgl. UNSC 

Die Stärke des ISKP insbesondere in Nangarhar und den angrenzenden östlichen Provinzen wurde 2019 auf 2.500-

4.000 Kämpfer geschätzt (UNSC 13.6.2019; vgl. UNAMA 

.Anhaltender Druck der US-amerikanischen und afghanischen Streitkräfte (USDOD 1.7.2020; vgl. NYT 2.12.2020, 

SIGAR 30.1.2020, UNSC 27.5.2020, taz 14.5.2020) und der Taliban (USDOD 1.7.2020; vgl. NYT 2.12.2020, SIGAR 

30.1.2020, RAND 14.9.2020, UNSC 

PM 23.12.2019, taz 14.5.2020) resultierten in Niederlagen des ISKP im November 2019 in Nangarhar und im März 

2020 in Kunar (VoA 12.5.2020; vgl. NYT 2.12.2019; vgl. SIGAR 30.1.2020, UNSC 27.5.2020). Der ISKP musste die 

Kontrolle von Gebieten in Nangarhar aufgeben (USDOD 1.7.2020; vgl. UNSC 27.5.2020), verfügt aber nach wie 

vor über ein operatives Netzwerk in Kabul und eine Präsenz im Osten Afghanistans (VoA 12.5.2020; vgl. taz 

Zahlreiche hochrangige IS-Mitglieder sind nach der militärischen Niederlage nach Pakistan geflohen (AAN 

1.3.2020). 

Sowohl die Taliban als auch die Regierungstruppen haben Gebietsgewinne erzielt. Die Regierung kontrolliert nun 

den größten Teil der Niederungen. Die Taliban wiederum dehnten ihre 

Kontrolle auf die abgelegenen, gebirgigen Gebiete der Provinz aus. Regierungstruppen kontrollieren fast 

vollständig zehn der 22 Distrikte Nangarhars (Behsud, Kama, Dara-ye Nur, Batikot, Kot, Shinwar, Dur Baba, Pachir 

wa Agam, Achin und Momand Dara). In acht weiteren Distrikten (Gushta, Spinghar, Lalpur, Nazyan, Rodad, Kuz 

Kunar, Deh Bala und Chaparhar) ist sie stärker vertreten als die Taliban. Die Taliban kontrollieren große Teile von 

vier Distrikten (Sherzad, Khogyani, Hesarak und Surkhrod). Die übrigen Gebiete werden von den pakistanischen 

Gruppen Lashkar-e Islam, Tehrik-e Taleban Pakistan und Jabhat ul-Ahrar kontrolliert. Die zivilen Verwaltungen in 

den Distrikten Sherzad und Hesarak haben ihren Sitz in der Provinzhauptstadt Jalalabad und die Sicherheitskräfte 

in diesen Distrikten verbleiben weitgehend in den Distriktzentren und den nahe gelegenen Dörfern (AAN 
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1.3.2020). Während die afghanischen Streitkräfte zuvor nur für kurze Zeit Gebiete vom ISKP räumen konnten, ist 

es nach November 2019 gelungen, diese Gebiete zu halten und die Rückkehr von ISKP-Kämpfern zu verhindern. 

Al Qaida ist in Nangarhar versteckt aktiv. Auch pakistanische Aufständischengruppierungen sind in Nangarhar 

unter der Schirmherrschaft der Taliban präsent (UNSC 27.5.2020). 

In den Distrikten Achin, Khogyani und Sherzad betreiben lokale Gemeinschaften Bürgerwehren. Sie erhalten 

militärische und logistische Unterstützung von der NDS und den USA und spielten eine wichtige Rolle im Kampf 

gegen den IS (AAN 1.3.2020). In Nangarhar sind militärische Spezialeinheiten, auch als counter-terrorism pursuit 

teams bezeichnet, aktiv. Sie werden inoffiziell von der US Central Intelligence Agency (CIA) ausgebildet und 

beaufsichtigt. Ihnen werden außergerichtliche Tötungen, Massenexekutionen und Folter vorgeworfen, die 

straflos bleiben. Die in Nangarhar aktive Einheit wird als NDS-02 bezeichnet (HRW 31.10.2019; vgl. WIIPA 

21.8.2019). 

Auf Regierungsseite befindet sich Nangarhar im Verantwortungsbereich des 201. Afghan National Army (ANA) 

Corps, das der NATO-Mission Train Advise Assist Command - East (TAAC-E) untersteht, welche von US-

amerikanischen und polnischen Streitkräften geleitet wird (USDOD 

. Internationale Kräfte haben sich aus Teilen Nangarhars im Mai 2020 zurückgezogen und die Verantwortung der 

ANA übergeben (ST 5.10.2020). 

Jüngste Entwicklungen und Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung 

Der folgenden Tabelle kann die Zahl sicherheitsrelevanter Vorfälle in der Provinz gemäß ACLED und 

Globalincidentmap (GIM) für den Zeitraum 1.1.2019-30.9.2020 entnommen werden (Quellenbeschreibung s. 

Disclaimer, hervorgehoben: Distrikt der Provinzhauptstadt): 

Im Jahr 2019 dokumentierte UNAMA 1.070 zivile Opfer (356 Tote und 714 Verletzte) in der Provinz Nangarhar. 

Dies entspricht einem Rückgang von 41% gegenüber 2018. Die Hauptursachen dafür waren improvisierte 

Sprengkörper (improvised explosive devices, IEDs; ohne Selbstmordattentate), gefolgt von Kämpfen am Boden 

und Selbstmordangriffen (UNAMA 2.2020). 

Nachdem im November 2019 von der Regierung die Zerschlagung des ISKP erklärt wurde, hat die Nationalarmee 

die Kontrolle über die Distrikte Spin Ghar, Achin, Haska Mina und Shinwari übernommen. Gemäß Angaben von 

Bewohnern hat sich die Sicherheitslage in diesen Distrikten deutlich verbessert (ST 5.10.2020; vgl. NAT 

21.11.2019, Obs 3.12.2019). Berichte aus dem Distrikt Achin besagen, dass nach der Räumung vom ISKP die 

Infrastruktur weitgehend zerstört war und Gefahr durch Minen und Kampfmittelrückstände bestand (NAT 

21.11.2019; vgl. Obs12.2019). Nach der Räumung des Distriktes Khogyani vom ISKP durch die Taliban wurden die 

Gesundheitseinrichtungen wieder geöffnet (PM 23.12.2019). 

Im Jahr 2020 wird die Sicherheitslage in Nangarhar weiterhin als volatil bezeichnet (UNOCHA UNOCHA 2.9.2020, 

UNOCHA 24.6.2020, KN 10.6.2020). In Jalalabad führen die Sicherheitskräfte Operationen gegen Schläferzellen 

des IS durch (UNSC 27.5.2020). Angriffe A. in der Stadt Jalalabad, die oftmals dem IS zugeschrieben werden 

(ACLED 18.8.2020; vgl. RTL 5.8.2020, UNSC 5.8.2020), zeigen, dass die Gruppe immer noch in der Lage ist, 

komplexe Angriffe durchzuführen (ACLED 18.8.2020; vgl. UNSC 27.5.2020). 

Im Oktober 2020 wird von Kämpfen in den Distrikten Sherzad und Khogyani berichtet (UNOCHA 

UNOCHA 22.10.2020). Es kommt staatlicherseits zu Luftangriffen gegen die Taliban (ACLED 28.10.2020, PI 

15.2.2020) und zu bewaffneten Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Taliban (PAJ 6.10.2020, AJ 

3.10.2020, MENAFN 18.9.2020, AT 7.7.2020). Aufständische führen Angriffe auf zivile Ziele durch (BW 3.9.2020, 

TN 14.6.2020, NDTV 12.5.2020). 
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Erreichbarkeit 

Die Infrastruktur bleibt ein kritischer Faktor für Afghanistan, trotz der seit 2002 erreichten 

Infrastrukturinvestitionen und -optimierungen (TD 5.12.2017). Seit dem Fall der Taliban wurde das afghanische 

Verkehrswesen in städtischen und ländlichen Gebieten grundlegend erneuert. Beachtenswert ist die Vollendung 

der „Ring Road", welche Zentrum und Peripherie des Landes sowie die Peripherie mit den Nachbarländern 

verbindet (TD 26.1.2018). Investitionen in ein integriertes Verkehrsnetzwerk werden systematisch geplant und 

umgesetzt. Dies beinhaltet beispielsweise Entwicklungen im Bereich des Schienenverkehrs und im Straßenbau 

(z.B. Vervollständigung und Instandhaltung der Kabul Ring Road, des Salang-Tunnels, des Lapis Lazuli Korridors 

etc.) (STDOK 4.2018; vgl. TD 5.12.2017), aber auch Investitionen aus dem Ausland zur Verbesserung und zum 

Ausbau des Straßennetzes und der Verkehrswege (STDOK 4.2018; vgl. USAID o.D.a, WB 17.1.2020, ESRI 

13.4.2020, ArN 11.11.2020, TD 8.1.2019, TN 25.5.2019, CWO 26.8.2019). Seit 2017 arbeiten die Weltbank und 

der Treuhandfonds für den Wiederaufbau Afghanistans mit dem afghanischen Ministerium für ländliche 

Rehabilitation und Entwicklung und dem Ministerium für öffentliche Arbeiten zusammen und haben in diesem 

Zeitraum mehr als 2.200 Kilometer neue Straßen gebaut und mehr als 6.000 Kilometer bestehender Straßen 

modernisiert und instand gehalten (WB 17.1.2020; vgl. ESRI 13.4.2020, USADI o.D.a). 

Jährlich sterben Hunderte von Menschen bei Verkehrsunfällen auf Straßen im ganzen Land - vor allem durch 

unbefestigte Straßen, überhöhte Geschwindigkeit und Unachtsamkeit (GIZ 7.2019; vgl. AT 23/11/2019, PAJ 

12/12/2019, ABC News 1/10/2020). Die Präsenz von Aufständischen, Zusammenstöße zwischen diesen und den 

afghanischen Sicherheitskräften, sowie die Gefahr von Straßenraub und Entführungen entlang einiger 

Straßenabschnitte beeinflussen die Sicherheit auf den afghanischen Straßen, unter anderem auch auf den 
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Highway 1 (Ring Road) (USDOS 24.6.2020; vgl. EASO 9.2020). Einige Beispiele dafür sind die Straßenabschnitte 

Kabul-Kandahar (TN 17.1.2020; vgl. ST 24.4.2019), Herat-Kandahar (TN 17.1.2020; cf. PAJ News 

, Kunduz-Takhhar (KP 20.8.2018; vgl. CBS News 20.8.2019) und Ghazni-Paktika (AAN 

Ring Road 

Die Ring Road, auch bekannt als Highway One, ist eine Straße, die das Landesinnere ringförmig umgibt (HP 

9.10.2015; vgl. FES 2015) und Teil des 3.360 Kilometer langen Hauptverkehrsstraßenprojekts, das 16 Provinzen 

und Großstädte wie Kabul, Mazar, Herat, Ghazni und Jalalabad miteinander verbindet (STDOK 4.201; vgl. TN 

9.12.2017, USAID n.d.a). 

Trotz der Ankündigung von Präsident Ghani aus dem Jahr 2015, die Ring Road in neun Monaten fertigzustellen, 

sind einzelne Teilstücke weiterhin unbefestigt, darunter ein ca. 150 km langes Teilstück zwischen Badghis und 

Faryab (Sigar 15.7.2018). Die fehlenden 151 Kilometer sollen künftig den Distrikt Qaisar (Provinz Faryab, Anm.) 

mit Dar-e Bum (Provinz Badghis, Anm.) verbinden; dieses Straßenstück ist der letzte Teil der 2.200 km langen 

Straße. Im November 2020 sind die Arbeiten an diesem Teil der Ring Road noch im Gange, wenn auch nur 

zögerlich, weil Hindernisse wie Unsicherheit, mangelnde Kooperation der lokalen Bevölkerung, mangelnde 

Leistung der zuständigen Behörden und Unterauftragnehmer es schwierig machen, den Zeitpunkt der 

Fertigstellung des Projekts abzuschätzen (RA KBL 20.11.2020). 

Mitte September 2017 gewährte die Islamische Entwicklungsbank (IDB) der afghanischen Regierung ein 

langfristiges Darlehen in Höhe von 74 Millionen US-Dollar für den Bau der Kabuler Ring Road, die sich über 95 

km erstrecken soll; die Straße soll innerhalb von fünf Jahren gebaut werden (TKT 25.9.2017). Im August 2019 

kündigte der Saudi Fund for Development (SFD) an, 48 Millionen USD in ein Projekt zur Ring Road in Kabul zu 

investieren (CWO 26.8.2019; vgl. AVA 26.7.2020). 

Abschnitt Kandahar - Kabul - Herat 

Die Ring Road verbindet wichtige afghanische Städte wie Kabul, Herat, Kandahar und Mazar-e Sharif (TD 

12/4/2018). Sie erstreckt sich südlich von Kabul und ist die Hauptverbindung zwischen der Hauptstadt und der 

großen südlichen Stadt Kandahar (REU 13.10.2015). Der KandaharKabul-Teil der Ring Road erstreckt sich vom 

östlichen und südöstlichen Teil Kandahars über die Provinz Zabul nach Ghazni in Richtung Kabul, während die 

Ring Road westlich von Kandahar nach Gereshk in Helmand und Delaram in Nimroz verläuft (ISW o.D.). 

Der Abschnitt zwischen Kabul und Herat umfasst 1.400 km (IWPR 26.3.2018). Die an die Ring- Road anknüpfende 

218 km lange Zaranj-Dilram-Autobahn (Provinz Nimroz, Anm.), auch „Route 606“ genannt, soll zukünftig 

Afghanistan mit Chabahar im Iran verbinden (AD 15.8.2017; vgl. TET 9.8.2017, TD 24.5.2017). 

Anrainer beschweren sich über den schlechten Zustand des Abschnitts Kandahar-Kabul-Herat (TN 14.3.2018). 

Ursachen dafür sind die mangelnde Instandhaltung und ständige Angriffe durch Aufständische (IWPR 26.3.2018). 

Die meisten Teile der Autobahn Kabul-Kandahar sind durch Angriffe und Gewalt beschädigt (TN 28.9.2020; vgl. 

HOA 7.9.2020) 

Abschnitt Baghlan-Balkh 

Die Baghlan-Balkh-Autobahn ist Teil der Ring Road und verbindet den Norden mit dem Westen des Landes. Sie 

gilt als eine unabdingbare Transitroute zwischen der Hauptstadt der Provinz Baghlan, Pul-e Khumri, und den 

nordwestlichen Provinzen Samangan, Balkh, Jawjzan, Sar-e Pul und Faryab (AAN 15.8.2016). 

Salang Tunnel/Salang Korridor 

Der Salang-Korridor gilt als Vorzeigeobjekt des Kalten Krieges und wurde im Jahr 1964 zum ersten Mal eröffnet 

(TD 21.10.2015). Er ist die einzige direkte Verbindung zwischen der Hauptstadt Kabul und dem Norden des 

Landes (WP 22.1.2018; TD 21.10.2015). Der Salang-Tunnel, durch den über 80 Prozent des Nord-Süd-Handels 

Afghanistans verläuft (USAID n.d.b.), ist 2,7 km (1,7 Meilen) lang. Er wurde ursprünglich für eine Tagesnutzung 
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von 1.000 - 2.000 Fahrzeuge gebaut. Heute befahren ihn jedoch täglich über 10.000 Transportmittel, was den 

Bedarf an Instandhaltungsarbeiten erhöht (WP 22.1.2018). Der Bau der Umspannstation des Salang-Tunnels 

wurde am 15.10.2019 abgeschlossen und kompensiert den Verbrauch von einer Million Liter Dieselkraftstoff pro 

Jahr, die bis dahin für den Betrieb der Generatoren des Tunnels erforderlich waren (USAID n.d.b; vgl. PAJ 

19.12.2019). 

Durch das von der Weltbank finanzierte Trans-Hindukush Road Connectivity Project soll bis 2022 u.a. der Salang-

Korridor dank einer Förderung von 55 Millionen USD renoviert werden (WB o.D.; vgl. TN 15.9.2020, TN 1.9.2018, 

RW 6.7.2017). In Juni 2018 kündigte das Ministerium für öffentliche Arbeiten (Ministry of Public Works - MoPW) 

an, dass die technischen und geologischen Untersuchungen sowie der Entwurf des neuen Salang-Tunnels gegen 

Ende 2019 abgeschlossen sein werden (TN 18.6.2018). Im September kündigte das Ministerium für öffent- liehe 

Arbeit an, dass die Arbeiten an den ersten 10 km des Salang-Passes begonnen hätten (TN 1.9.2018). 

Weitere Highways 

Gardez-Khost-Highway (NH08) 

Der Gardez-Khost-Highway, auch „G-K-Highway" genannt, ist 101,2 km lang (USAID 7.11.2016; vgl. PAJ 

15.12.2015) und verbindet die Provinzhauptstadt der Provinz Paktia, Gardez, mit Khost City, der 

Provinzhauptstadt von Khost (PAJ 15.12.2015). Sie verbindet aber auch Ostafghanistan mit dem Ghulam-Khan-

Highway in Pakistan. Mitte Dezember 2015 wurde der sanierte Gardez- Khost Highway eröffnet. Ebenso wurden 

410 kleine Brücken und 25 km Schutzwände auf dieser Autobahn errichtet (PAJ 15.12.2015; vgl. USAID 

7.11.2016). 

Grand Trunk Road - Highway Jalalabad-Peshawar / Pak-Afghan-Highway 

Die Grand Trunk Road, auch bekannt als „G.T. Road", ist die älteste, längste und bekannteste Straße des indischen 

Subkontinentes (GS o.D.; vgl. Doaks o.D., Dawn 30.12.2018; EIPB 2006). Die über 2.500 km lange Route beginnt 

in der bangladeschischen Stadt Chittagong, verläuft über Delhi in Indien, Lahore und Peshawar in Pakistan, den 

Khyber Pass an der afghanischpakistanischen Grenze und endet in Kabul (Samaa 9.8.2017; vgl. Scroll 4.5.2018, 

EIPB 2006). Der Khyber-Pass erstreckt sich über 53 km durch das Safed-Koh-Gebirge und ist eine der wichtigsten 

Verbindungen zwischen Afghanistan und Pakistan; er verbindet Kabul mit Peshawar (EB 30.3.2017; vgl. BL o.D., 

NG o.D.). 

Der Torkham-Peshawar Highway verbindet Jalalabad mit Peshawar in Pakistan, über die afghanische Grenzstadt 

Torkham in der Provinz Nangarhar. Sie ist eine der am stärksten befahrenen Straßen Afghanistans. Der 

afghanische Teil der Straße besteht aus zwei Abschnitten: der 76 km langen Torkham-Jalalabad-Straße und die 

Jalalabad-Kabul-Verbindung, die sich über 155 km erstreckt (ET 27.10.2016). Die Straße, die auch als „Pak-Afghan 

Highway" bekannt ist, wird als Wirtschaftsroute zwischen Pakistan, Afghanistan, Usbekistan, Tadschikistan und 

den südasiatischen Ländern genutzt (ET 7.3.2016; vgl. PCQ o.D.). 

Baghlan-Bamyan-Highway 

Das Baghlan-Bamyan-Straßenbauprojekt ist Teil des von der Weltbank finanzierten Trans-Hindu- kusch-

Straßenverbindungsprojekts. Die Doshi-Bamiyan-Straße verbindet die Provinz Bamyan in Zentralafghanistan mit 

der Provinz Baghlan in Nordafghanistan als Alternative zum SalangPass, der einzigen Route, die Kabul mit dem 

Norden des Landes verbindet. Nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Arbeiten wurde ein chinesisches 

Unternehmen mit den Arbeiten an dem Projekt beauftragt (TN 15.9.2020; vgl. WB 3.11.2020). Im Juni 2020 hat 

die Bank über 100 Millionen Dollar des 170-Millionen-Dollar-Projekts annulliert, um den Hilfsfonds COVID-19 der 

afghanischen Regierung zu unterstützen, sagte jedoch, die Annullierung sei vorübergehend und werde die 

laufenden Bauaufträge nicht beeinträchtigen (TN 15.9.2020; vgl. WB 3.11.2020). Die Bauarbeiten sind erst zu 20 
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% abgeschlossen und wurden im Juni 2020 wegen der CO- VID-19-Pandemie und ihrer Auswirkungen gestoppt 

(USDOS 24.6.2020; vgl. AT 24.6.2020). 

Im September 2020 wurde die Regierung wegen einer Verzögerung der Bauarbeiten für das Projekt kritisiert. 

Nach Angaben des Ministeriums für öffentliche Arbeiten verzögerte sich die Umsetzung des Projekts aufgrund 

fehlender Mittel (TN 15.9.2020). 

Abschnitte Kabul-Bamyan und Bamyan-Mazar-e Sharif 

Am 29.8.2016 wurde die Straße Kabul-Bamyan eingeweiht. Das von der italienischen Agentur für Entwicklung 

finanzierte Straßenprojekt sollte die Verbindung zwischen Kabul und Bamyan erleichtern und den 

wirtschaftlichen Aufschwung in der Region fördern. Durch die neu errichtete Straße beträgt die Reisezeit von 

Kabul nach Bamyan zweieinhalb Stunden (Farnesina 29.8.2016). 

Ausgeführt durch ein chinesisches Unternehmen, wurde der Startschuss zur Weiterführung des Projektes „Dare-

e-Sof and Yakawlang Road" gegeben. In der ersten, bereits beendeten Phase, wurde Mazar-e Sharif mit dem 

Distrikt Yakawlang in der Provinz Bamyan durch eine Straße verbunden. Der zweite Teil dieses Projektes, eine 

178 km lange Straße, die durch mehr als 37 Dörfer verlaufen soll, wird den Distrikt Dare-e-Sof in der Provinz 

Samangan mit dem Distrikt Yakawlang verbinden; angedacht ist eine dritte Phase - dabei sollen die Provinzen 

Bamyan und Kandahar durch eine 550 km lange Straße verbunden werden (XI 9.1.2017). Im September 2018 

wurde ein Vertrag zur Instandhaltung von 45 km Straße von Yakawlang nach Sighnan in der Provinz Bamiyan 

unterzeichnet (PAJ 4.9.2018). 

Transportwesen 

Das Transportwesen in Afghanistan gilt als „verhältnismäßig gut". Es gibt einige regelmäßige Busverbindungen 

innerhalb Kabuls und in die wichtigsten Großstädte Afghanistans (IE o.D.). Die Kernfrage bleibt nach wie vor die 

Sicherheit (IWPR 26.3.2018). Es existieren einige nationale Busunternehmen, welche Mazar-e Sharif, Kabul, 

Herat, Jalalabad und Bamiyan miteinander verbinden; Beispiele dafür sind Bazarak Panjshir, Herat Bus, Khawak 

Panjshir, Ahmad Shah Baba Abdali (vertrauliche Quelle 14.5.2018; vgl. IWPR 26.3.2018). 

Aus Bequemlichkeit bevorzugen Reisende, die es sich leisten können, die Nutzung von Gemeinschaftstaxis nach 

Mazar-e Sharif, Kabul, Herat, Jalalabad und Bamiyan (vertrauliche Quelle 

. Der folgenden Tabelle können die Preise für besagte Reiseziele entnommen werden 

Beispiele für Busverbindungen Kabul-Stadt 

Der Mangel an Bussen insbesondere während der Stoßzeit in Kabul-Stadt ist eine Herausforderung für die 

afghanische Regierung. Im Laufe der Jahre wurde versucht, dieses Problem zu lösen, indem Indien dem 

Transportsystem in Kabul hunderte Busse zur Verfügung stellte (TD 

. Auch wird gemäß Aussagen des Bürgermeisters von Kabul ein Projekt zur Einrichtung eines Metro-Bus-Dienstes, 

auch Bus Rapid Transit genannt, in Kabul-Stadt geplant. Die erste Strecke soll 8 km abdecken und Deh Afghana 

mit Sara-e-Shamali verbinden, während die zweite Route vom Baraki Platz bis Deh Afghana über Kote Sangi und 

Deh Mazang verlaufen soll. Insgesamt sollen 111 km innerhalb der Stadt durch den Metro-Bus-Dienst abgedeckt 

werden (KP 12.9.2017; vgl. TN 15.6.2017). Im Juli 2018 gab ein Sprecher der Stadt Kabul an, dass die 

Planungsphase des Projektes bald beendet würde und es zu Verzögerungen gekommen sei (TN 8.7.2018). Mit 

Stand November 2020 sind nur wenige Kilometer Straße asphaltiert und es werden keine regelmäßigen Arbeiten 

durchgeführt. Weder wurden bisher Busse angeschafft, noch werden im Rahmen dieses Projekts 

Dienstleistungen erbracht (RA KBL 20.11.2020). 

Mazar-e Sharif 

Es gibt einige Busverbindungen zwischen Mazar-e Sharif und Kabul. Bis zu 50 unterschiedliche Unternehmen 

bieten 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, Fahrten von und nach Kabul an. Ausführende 
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Busunternehmen sind beispielsweise Bazarak Panjshir Bus, Hesarak Panjshir Bus, Jawid Bus, Khorshid Bus und 

Jabal Seraj Bus. Die Preise pro Passagier liegen zwischen 400 und 1.000 Afghani und hängen stark vom Komfort 

im Bus ab. So kann man zum Beispiel in einem Bus der Marke Mercedes Benz mit Toiletten, Kühlschränken und 

Internet reisen. Busreisen gelten als relativ günstig (STDOK 4.2018). 

Ahmad Shah Baba Abdali Bus Service 

Gemäß einem Sprecher des Verkehrsministeriums gehörte das Busunternehmen Ahmad Shah Baba Abdali im 

Jahr 2017 zu den führenden Transportunternehmen des Landes. In den letzten Jahren war das Busunternehmen 

in zahlreiche Verkehrsunfälle auf der Kandahar-Kabul-Herat- Route involviert. Einem Bericht von IWPR zufolge 

wurden von verschiedenen Quellen zu hohe Geschwindigkeit, Drogenkonsum der Fahrer, Angst vor Angriffen 

und die schlechten Straßenbedingungen als Gründe für die hohe Anzahl an Verkehrsunfällen angeführt (IWPR 

26.3.2018). Laut einem offiziellen Vertreter der Firma ist Ahmad Shah Baba Abdali das größte Busunternehmen 

Afghanistans. Die Busse dieser Firma transportieren Passagiere von Kandahar nach Kabul, Helmand, Nimroz, 

Herat und in andere Provinzen (PAJ 18.3.2015). 

Flugverbindungen 

Internationale Flughäfen in Afghanistan 

In Afghanistan gibt es insgesamt vier internationale Flughäfen; alle vier werden für militärische und zivile 

Flugdienste genutzt (LIFOS 23.1.2018). Trotz jahrelanger Konflikte verzeichnet die afghanische Luftfahrtindustrie 

einen zahlenmäßigen Anstieg ihrer wettbewerbsfähigen Flugrouten. Daraus folgt ein erleichterter Zugang zu 

Flügen für die afghanische Bevölkerung. Die heimischen Flugdienste sehen sich mit einer wachsenden 

Konkurrenz durch verschiedene Flugunternehmen konfrontiert. Flugrouten wie Kabul - Herat und Kabul - 

Kandahar, die früher ausschließlich von ArianaAfghan Airlines angeboten wurden, werden nun auch von 

internationalen Fluggesellschaften abgedeckt (AG 3.11.2017). 

Internationaler Flughafen Hamid Karzai [Internationaler Flughafen Kabul] 

Ehemals bekannt als internationaler Flughafen Kabul, wurde er im Jahr 2014 in „Internationaler Flughafen Hamid 

Karzai" umbenannt. Er liegt 16 km außerhalb des Stadtzentrums von Kabul. In den letzten Jahren wurde der 

Flughafen erweitert und modernisiert. Ein neues internationales Terminal wurde hinzugefügt und das alte 

Terminal wird nun für nationale Flüge benutzt (HKA o.D.). 

Nationale (Kam Air, ArianaAir) und internationale Fluggesellschaften (z.B. Air India, Air Arabia, Fly Dubai...) bieten 

internationale Flüge von der Türkei, Indien, Aserbaidschan, Usbekistan, Pakistan, Saudi-Arabien, Kuwait, Iran, 

den Vereinigten Arabischen Emiraten und China nach Kabul an (F 24 13.11.2020, F 24 10.12.2020). 

Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Kabul (durch Kam Air bzw. ArianaAfghan Airlines) zu den Flughäfen von 

Kandahar, Bost (Helmand, nahe Lashkargah), Zaranj, Kunduz, Farah, Herat, Mazar-e Sharif, Maimana, Bamian, 

Faizabad, Chighcheran und Tarinkot (F 24 13.11.2020, F 24 

Internationaler Flughafen Mazar-e Sharif 

Im Jahr 2013 wurde der internationale Maulana Jalaluddin Balkhi Flughafen in Mazar-e Sharif, der Hauptstadt 

der Provinz Balkh, eröffnet (PAJ 9.6.2013). Nachdem der Flughafen Mazar-e Sharif derzeit die Anforderungen 

eines erhöhten Personen- und Frachtverkehrsaufkommens nicht erfüllt, ist es notwendig, den Flughafen nach 

internationalen Standards auszubauen, inklusive entsprechender Einrichtungen der Luftraumüberwachung und 

der Flugverkehrskontrolle. Die afghanische Regierung will dieses Projekt gemeinsam mit der deutschen 

Bundesregierung und finanzieller Unterstützung des ADFD (Abu Dhabi Fund for Development) angehen. 

Langfristig soll der Flughafen als internationaler Verkehrsknotenpunkt zwischen Europa und Asien die 

wirtschaftliche Entwicklung der Region entscheidend verbessern (STDOK 4.2018). 
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National Airlines (Kam Air, ArianaAir) bieten internationale Flüge von Russland, Indien und Iran nach Mazar-eh 

Sharif an (F 24 13.11.2020, F 24 10.12.2020). 

Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Mazar-e Sharif (durch Kam Air bzw. ArianaAfghan Airlines) zu den 

Flughäfen von Kabul und Maimana (F 24 13.11.2020, F 24 10.12.2020). 

Internationaler Flughafen Kandahar 

Der internationale Flughafen Kandahar befindet sich 16 km von Kandahar-Stadt entfernt und ist einer der 

größten Flughäfen des Landes (MB o.D.). Ein Teil des Flughafens steht den internationalen Streitkräften zur 

Verfügung. Eine separate Militärbasis für einen Teil des afghanischen Heeres ist dort ebenso zu finden, wie 

Gebäude für Firmen (LCA 5.1.2018). 

ArianaAir und internationale Fluggesellschaften (z.B. Air India, Air Arabia, Fly Dubai...) bieten internationale Flüge 

von Indien, Pakistan, Saudi-Arabien, Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Kandarhar an (F 24 

13.11.2020, F 24 10.12.2020). 

Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Kandahar (durch Kam Air bzw. Ariana Afghan Airlines) zum Flughafen 

nach Kabul (F 24 13.11.2020, F 24 10.12.2020). 

Internationaler Flughafen Herat 

Der Flughafen Herat befindet sich etwa 10 km südlich von Herat-Stadt entfernt. Derzeit werden auf dem 

Flughafen jährlich etwa 350.000 Passagiere abgefertigt, und die Verwaltung des Flughafens sowie die 

Instandhaltung des Flugplatzes werden von den NATO-Streitkräften unter italienischem Kommando 

durchgeführt (Tech o.D.). 

Nationale Airlines (Kam Air und Ariana Air) fliegen Herat international aus Iran an (F 24 

F 24 10.12.2020). 

Innerstaatlich gehen Flüge von und nach Herat (durch Kam Air bzw. Ariana Afghan Airlines) zu den Flughäfen 

nach Kabul, Maimana und Chighcheran (F 24 13.11.2020, F 24 10.12.2020). 

Zugverbindungen 

In Afghanistan existieren insgesamt drei Zugverbindungen: Eine Linie verläuft entlang der nördlichen Grenze zu 

Usbekistan (von Hairatan nach Mazar-e Sharif, Anm.) und zwei kurze Strecken verbinden Serhetabat in 

Turkmenistan mit Torghundi (in der Provinz Herat, Anm.) und Aqina (in der Provinz Faryab, Anm.) in Afghanistan 

(RoA 25.2.2018; vgl. RoA o.D., RFE/RL 29.11.2016; vgl. vertrauliche Quelle 16.5.2018).Alle drei Zugverbindungen 

sind für den Transport von Fracht gedacht, wobei sie prinzipiell auch Passagiere transportieren könnten 

(vertrauliche Quelle 16.5.2018), wobei es in Afghanistan nach wie vor keine Eisenbahn- oder Schienenverbindung 

für den Personentransport gibt. Es gibt Pläne, dies zu ändern, aber es wird nicht erwartet, dass dies in naher 

Zukunft geschieht (RA KBL 20.11.2020). Die afghanischen Machthaber lehnten lange Zeit den Bau von 

Eisenbahnen in Afghanistan ab, aus Angst, ausländische Mächte könnten ihre Unabhängigkeit gefährden (RoA 

o.D.). 

Im Laufe der letzten Jahre fanden verschiedene Treffen zwischen Repräsentanten Afghanistans und seiner 

Nachbarstaaten u.a. zur Förderung und Vertiefung bestehender Projekte zur Implementierung von 

Zugverbindungen wie dem Five-Nation Railway Corridor und dem Afghanistan Rail Network statt (TD 26.1.2018). 

Das „Five-Nation Railway Corridor Project" soll China mit dem Iran verbinden und Kirgisistan, Tadschikistan und 

Afghanistan über eine Länge von insgesamt 2.100 km durchqueren. Mehr als 1.000 km des Eisenbahnkorridors 

werden durch die afghanischen Provinzen Herat, Badghis, Faryab, Jawzjan, Balkh und Kunduz verlaufen. Der 

Afghanistan Rail Network Plan (ANRP) hat das Ziel, den Transport in den Bereichen Landwirtschaft, Fertigung, 

Bergbau und anderen Branchen zu fördern. Die Bauarbeiten zur Errichtung einer Eisenbahnverbindung zwischen 

der iranischen Stadt Khaf und dem afghanischen Heratsind im Gange (RoA 23.1.2018). Im November 2017 wurde 
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zwischen Afghanistan und weiteren fünf Staaten das sogenannte Lapislazuli-Korridor-Abkommen unterzeichnet, 

das u.a. den Bau von Eisenbahnverbindungen im Land vorsieht (SIGAR 4.2018). Der Lapis Lazuli Korridor, der 

Straßen, Eisenbahn- und Seewege umfasst, die von Afghanistan nach Turkmenistan, Aserbaidschan und Georgien 

führen, bevor sie das Schwarze Meer in die Türkei und schließlich nach Europa überqueren, wurde im Dezember 

2018 eröffnet (CGTN 14.12.2018). 

Ein weiteres Projekt das „China-India-Plus" hat das Ziel, mithilfe von Indien und China die Eisenbahnverbindung 

zwischen Afghanistan und Usbekistan auszubauen. Das Ziel für Usbekistan ist es hierbei, über Afghanistan und 

Iran Zugang zum persischen Golf zu erhalten (CGTN 10.10.2018; vgl. Indian Today 16.10.2018). 
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Rekrutierung durch regierungsfeindliche Gruppierungen 

UNAMA dokumentierte glaubwürdige Vorwürfe über die Rekrutierung von 26 Buben im Alter zwischen 12 und 

17 Jahren durch regierungsfeindliche Gruppen (darunter pakistanische Taliban, afghanische Taliban und IS) im 

ersten Halbjahr 2019. Drei Buben wurden von regierungsnahen bewaffneten Gruppen und Sicherheitskräften als 

Leibwächter, als Waffenträger, für Patrouillen, für sexuelle Zwecke oder für alle vier Zwecke eingesetzt. In 

einzelnen Fällen wurden Kinder insbesondere in den südlichen Provinzen als Selbstmordattentäter, menschliche 

Schutzschilde oder Bombenleger eingesetzt (USDOS 11.3.2020; vgl. UNAMA 7.2020). Obwohl die Taliban eine 

interne Richtlinie haben, keine Kinder zu rekrutieren, gibt es Hinweise auf Kinderrekrutierungen, insbesondere 

postpubertärer Buben (EASO 6.2018). Die Taliban wenden, laut Berichten von NGOs und UN, Täuschung, 

Geldzusagen, falsche religiöse Zusammenhänge oder Zwang an, um Kinder zu Selbstmordattentaten zu bewegen 

(USDOS 11.3.2020; vgl. EASO 6.2018, 

DAI/CNRR 10.2016), teilweise werden die Kinder zur Ausbildung nach Pakistan gebracht (EA- SO 6.2018). Im Jahr 

2019 waren es laut UNAMA insgesamt 64 Jungen vor allem im Norden des Landes, welche durch die Taliban 

sowie durch afghanische Sicherheitskräfte rekrutiert wurden (UNAMA 7.2020; vgl. AA 16.7.2020). Während die 

afghanischen nationalen Sicherheitskräfte bei der Verhinderung der Rekrutierung von Kindern Fortschritte 

gemacht haben, gibt der Einsatz von Kindern durch die afghanische Lokalpolizei und in geringerem Maße durch 

die afghanische Nationalpolizei weiterhin Anlass zur Sorge (UNAMA 7.2020). 

Taliban 

Es besteht relativer Konsens darüber, wie die Rekrutierung für die Streitkräfte der Taliban erfolgt: sie läuft 

hauptsächlich über bestehende traditionelle Netzwerke und organisierte Aktivitäten im Zusammenhang mit 

religiösen Institutionen. Layha, der Verhaltenskodex der Taliban enthält einige Bestimmungen über verschiedene 



- 32 - 

 

Formen der Einladung sowie Bestimmungen, wie sich die Kader verhalten sollen, um Menschen zu gewinnen und 

Sympathien aufzubauen. Eines der Sonderkomitees der Quetta Schura (Anm.: militante afghanische Organisation 

der Taliban mit Basis in Quetta /Pakistan) ist für die Rekrutierung verantwortlich (LI 29.6.2017). Die UNAMA hat 

Fälle der Rekrutierung und des Einsatzes von Kindern durch die Taliban dokumentiert, um IEDs (Improvised 

Explosive Devices) zu platzieren, Sprengstoff zu transportieren, bei der Sammlung nachrichtendienstlicher 

Erkenntnisse zu helfen und Selbstmordattentate zu verüben, wobei auch positive Schritte von der Taliban-

Kommission für die Verhütung ziviler Opfer und Beschwerden unternommen wurden, um Fälle von Rekrutierung 

und Einsatz von Kindern zu untersuchen und korrigierend einzugreifen (UNAMA 7.2020). 

In Gebieten, in denen regierungsfeindliche Gruppen Kontrolle ausüben, gibt es eine Vielzahl an Methoden, um 

Kämpfer zu rekrutieren, darunter auch solche, die auf Zwang basieren (DAI/CNRR 10.2016), wobei der Begriff 

Zwangsrekrutierung von Quellen unterschiedlich interpretiert und Informationen zur Rekrutierung 

unterschiedlich kategorisiert werden (LI 29.6.2017). Grundsätzlich haben die Taliban keinen Mangel an 

freiwilligen Rekruten und machen nur in Ausnahmefällen von Zwangsrekrutierung Gebrauch. Druck und Zwang, 

den Taliban beizutreten, sind jedoch nicht immer gewalttätig (EASO 6.2018). Landinfo versteht Zwang im 

Zusammenhang mit Rekrutierung dahingehend, dass jemand, der sich einer Mobilisierung widersetzt, speziellen 

Zwangsmaßnahmen und Übergriffen (zumeist körperlicher Bestrafung) durch den Rekrutierer ausgesetzt ist. Die 

Zwangsmaßnahmen können auch andere schwerwiegende Maßnahmen beinhalten und gegen Dritte, 

beispielsweise Familienmitglieder, gerichtet sein. Auch wenn jemand keinen Drohungen oder körperlichen 

Übergriffen ausgesetzt ist, können Faktoren wie Armut, kulturelle Gegebenheiten und Ausgrenzung die 

Unterscheidung zwischen freiwilliger und zwangsweiser Beteiligung zum Verschwimmen bringen (LI 29.6.2017). 

Sympathisanten der Taliban sind Einzelpersonen und Gruppen, vielfach junge, desillusionier- te Männer. Ihre 

Motive sind der Wunsch nach Rache und Heldentum, gepaart mit religiösen und wirtschaftlichen Gründen. Sie 

fühlen sich nicht zwingend den zentralen Werten der Taliban verpflichtet. Die meisten haben das Vertrauen in 

das Staatsbildungsprojekt verloren und glauben nicht länger, dass es möglich ist, ein sicheres und stabiles 

Afghanistan zu schaffen. 

Viele schließen sich den Aufständischen aus Angst oder Frustration über die Übergriffe auf die Zivilbevölkerung 

an. Armut, Hoffnungslosigkeit und fehlende Zukunftsperspektiven sind die wesentlichen Erklärungsgründe (LI 

29.6.2017). 

Vor einigen Jahren waren Mittel wie Pamphlete, DVDs und Zeitschriften bis hin zu Radio, Telefon und web-

basierter Verbreitung wichtige Instrumente des Propagandaapparats. Internet und soziale Medien wie Twitter, 

Blogs und Facebook haben sich in den letzten Jahren zu sehr wichtigen Foren und Kanälen für die Verbreitung 

der Botschaft dieser Bewegung entwickelt, sie dienen auch als Instrument für die Anwerbung. Über die sozialen 

Medien können die Taliban mit Sympathisanten und potentiellen Rekruten Kontakt aufnehmen. Die Taliban 

haben verstanden, dass ohne soziale Medien kein Krieg gewonnen werden kann. Sie haben ein umfangreiches 

Kommunikations- und Mediennetzwerk für Propaganda und Rekrutierung aufgebaut. Zusätzlich unternehmen 

die Taliban persönlich und direkt Versuche, die Menschen von ihrer Ideologie und Weltanschauung zu 

überzeugen, damit sie die Bewegung unterstützen. Ein Gutteil dieser Aktivitäten läuft über religiöse Netzwerke 

(LI 29.6.2017). 

Die Entscheidung, Rekruten zu mobilisieren, wird von den Familienoberhäuptern, Stammesältesten und 

Gemeindevorstehern getroffen. Dadurch wird dies nicht als Zwangsrekrutierung wahrgenommen, da die 

Entscheidungen der Anführer als legitim und akzeptabel gesehen werden. Personen, die sich dem widersetzen, 

gehen ein Risiko ein, dass sie oder ihre Familien bestraft oder getötet werden (DAI/CNRR 10.2016; vgl. EASO 
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6.2018), wenngleich die Taliban nachsichtiger als der ISKP seien und lokale Entscheidungen eher akzeptieren 

würden (TST 

. Andererseits wird berichtet, dass es in Gebieten, die von den Taliban kontrolliert werden oder in denen die 

Taliban stark präsent sind, de facto unmöglich ist, offenen Widerstand gegen die Bewegung zu leisten. Die 

örtlichen Gemeinschaften haben sich der Lokalverwaltung durch die Taliban zu fügen. Oppositionelle sehen sich 

gezwungen, sich äußerst bedeckt zu halten oder das Gebiet zu verlassen. Die Gruppe der Stammesältesten ist 

gezielten Tötungen ausgesetzt. Landinfo vermutet, dass dies vor allem regierungsfreundliche Stammesälteste 

betrifft, die gegen die Taliban oder andere aufständische Gruppen sind (LI 29.6.2017). Es gibt Berichte von 

Übergriffen auf Stämme oder Gemeinschaften, die den Taliban Unterstützung und die Versorgung mit Kämpfern 

verweigert haben. Gleichzeitig sind die militärischen Einheiten der Taliban in den Gebieten, in welchen sie 

operieren, von der Unterstützung durch die Bevölkerung abhängig. Wenn es auch Stimmen gibt, die meinen, 

dass die Taliban im Gegensatz zu früher nunmehr vermehrt auf die Wünsche und Bedürfnisse der 

Gemeinschaften Rücksicht nehmen würden, wenn bei einem Angriff oder drohenden Angriff auf eine örtliche 

Gemeinschaft Kämpfer vor Ort mobilisiert werden müssen, mag es schwierig sein, sich zu entziehen (LI 

29.6.2017). 

Die erweiterte Familie kann angeblich auch eine Zahlung leisten, anstatt Rekruten zu stellen. Diese Praktiken 

implizieren, dass es die ärmsten Familien sind, die Kämpfer stellen, da sie keine Mittel haben, um sich 

freizukaufen. Es ist bekannt, dass - wenn Familienmitglieder in den Sicherheitskräften dienen - die Familie 

möglicherweise unter Druck steht, die betreffende Person zu einem Seitenwechsel zu bewegen. Der Grund dafür 

liegt in der Strategie der Taliban, Personen mit militärischem Hintergrund anzuwerben, die Waffen, Uniformen 

und Wissen über den Feind einbringen. Es kann aber auch Personen treffen, die über Knowhow und 

Qualifikationen verfügen, welche die Taliban im Gefechtsfeld benötigen, etwa für die Reparatur von Waffen (LI 

29.6.2017). 

Islamischer Staat (IS) 

Lokale Ältere, die in den Grenzprovinzen Kunar und Nangarhar leben, berichten von ISKP Kräften, die nach wie 

vor die Bewohner in Dörfern unter ihrer Kontrolle terrorisieren und Buben zwangsrekrutieren, sowie Mädchen 

vom Schulbesuch abhalten (WP 20.8.2019; vgl. TST 

. Von Kunar wurde berichtet, dass auch Männer zwangsrekrutiert und jene getötet wurden, die dies verweigert 

hätten (TST 22.8.2019). 

In Gebieten unter Kontrolle des IS wird Druck auf die Gemeinden ausgeübt, den IS voll zu unterstützen (EASO 

6.2018). 

Andere Gruppierungen 

Auch schiitische Organisationen rekrutieren unter Afghanen, wie z.B. die Fatemiyoun Division, eine Kampftruppe, 

die vorwiegend aus afghanischen schiitischen Hazara besteht. Die Rekrutierung erfolgt durch die Iranischen 

Revolutionsgarden im Iran unter der afghanischen Flüchtlingspopulation; die Rekruten werden nach der 

Ausbildung zum Kampf nach Syrien geschickt. Es gibt Berichte, dass sich in einem Hazara-Viertel im Westen 

Kabuls ein Rekrutierungszentrum der Fatemiyoun befindet. Es werden auch Jugendliche ab 14 Jahren rekrutiert 

(DW 5.5.2018). 
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Bewegungsfreiheit 

Letzte Änderung: 16.12.2020 

Das Gesetz garantiert interne Bewegungsfreiheit, Auslandsreisen, Emigration und Rückkehr. Die Regierung 

respektierte diese Rechte im Allgemeinen (USDOS 11.3.2020) [Anm.: siehe dazu auch Artikel 39 der afghanischen 

Verfassung (CoA 26.1.2004; vgl. FH 4.2.2019)]. Afghanen dürfen sich formell im Land frei bewegen und 

niederlassen. Als zentrale Hürde für die Bewegungsfreiheit werden Sicherheitsbedenken genannt. Besonders 

betroffen ist das Reisen auf dem Landweg (AA 16.7.2020). Dazu beigetragen hat ein Anstieg von illegalen 

Kontrollpunkten und Überfällen auf Überlandstraßen (AA 16.7.2020; vgl. USDOS 11.3.2020, FH 4.2.2019). In 

bestimmten Gebieten machen Gewalt durch Aufständische, Landminen und improvisierte Sprengfallen (IEDs) 

das Reisen besonders gefährlich, speziell in der Nacht (FH 4.2.2019). Auch schränken gesellschaftliche Sitten die 

Bewegungsfreiheit von Frauen ohne männliche Begleitung ein (USDOS 11.3.2020; vgl. STDOK 6.2020). 

Die Ausweichmöglichkeiten für diskriminierte, bedrohte oder verfolgte Personen hängen maßgeblich vom Grad 

ihrer sozialen Verwurzelung, ihrer Ethnie und ihrer finanziellen Lage ab. Die sozialen Netzwerke vor Ort und deren 

Auffangmöglichkeiten spielen eine zentrale Rolle für den Aufbau einer Existenz und die Sicherheit am neuen 

Aufenthaltsort. Für eine Unterstützung seitens der Familie kommt es auch darauf an, welche politische und 

religiöse Überzeugung den jeweiligen Heimatort dominiert. Für Frauen ist es kaum möglich, ohne familiäre 

Einbindung in andere Regionen auszuweichen. Durch die hohe soziale Kontrolle ist gerade im ländlichen Raum 

keine, aber auch in den Städten kaum Anonymität zu erwarten (AA 16.7.2020). 

Die Stadt Kabul ist in den letzten Jahrzehnten rasant gewachsen und ethnisch gesehen vielfältig. 

Neuankömmlinge aus den Provinzen tendieren dazu, sich in Gegenden niederzulassen, wo sie ein gewisses Maß 

an Unterstützung ihrer Gemeinschaft erwarten können (sofern sie solche Kontakte haben) oder sich in jenem 

Stadtteil niederzulassen, der für sie am praktischsten sie ist, da viele von ihnen - zumindest anfangs - regelmäßig 

zurück in ihre Heimatprovinzen pendeln. Die Auswirkungen neuer Bewohner auf die Stadt sind schwer zu 

evaluieren. Bewohner der zentralen Stadtbereiche neigen zu öfteren Wohnortwechseln, um näher bei ihrer 

Arbeitsstätte zu wohnen oder um wirtschaftlichen Möglichkeiten und sicherheitsrelevanten Trends zu folgen. 

Diese ständigen Wohnortwechsel haben einen störenden Effekt auf soziale Netzwerke, was sich oftmals in der 

Beschwerde bemerkbar macht „man kenne seine Nachbarn nicht mehr" (AAN 

Auch in größeren Städten erfolgt in der Regel eine Ansiedlung innerhalb von ethnisch geprägten Netzwerken und 

Wohnbezirken. Die Absorptionsfähigkeit der genutzten Ausweichmöglichkeiten, vor allem im Umfeld größerer 

Städte, ist durch die hohe Zahl der Binnenvertriebenen und der Rückkehrer aus dem Iran und Pakistan bereits 

stark in Anspruch genommen. Dies schlägt sich sowohl in einem Anstieg der Lebenshaltungskosten als auch in 

einem erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt nieder (AA 16.7.2020). 

Es gibt internationale Flughäfen in Kabul, Herat, Kandahar und Mazar-e Sharif, bedeutende Flughäfen, für den 

Inlandsverkehr außerdem in Ghazni, Nangharhar, Khost, Kunduz und Hel- mand sowie eine Vielzahl an regionalen 

und lokalen Flugplätzen. Es gibt keinen öffentlichen Schienenpersonenverkehr (AA 2.9.2019). 
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AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (16.7.2020): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand: Juni 2020), 

https://www.ecoi.net/en/file/loc al/2035827/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%BCber_die_asyl-jjnd_abschiebungsr 
elevante_LageJn_derJslamischen_Republik_Afghanistan_%28Stand_Juni_2020%29%2C_16. 

pdf, Zugriff 27.8.2020 
AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (2.9.2019): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand: Juli 2019), 

https://www.ecoi.net/en/file/local /2015806/Ausw%C3%A4rtigesjAmt%2CjBenchtj%C3%Bcberjdie_asyl-jundjabschiebungsrel 
evante_LagejinjdeMslamischenjRepublikjAfghanistanj%28StandjJulij2019%29%2Cj02.09 .2019.pdf, Zugriff 30.9.2020 

AAN - Afghanistan Analysts Network (19.3.2019): Kabul Unpacked; A geographical guide to a metropolis in the making, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2006715/Kabul-Police-Districts.pdf, Zugriff 9.10.2020 

CoA- Constitution of Afghanistan (26.1.2004): The Constitution of Afghanistan, http://www.afghan embassy.com.pl/afg/images/pliki/TheConstitution.pdf, Zugriff 
14.9.2020 

FH - Freedom House (4.2.2019): Freedom in the World 2019 - Afghanistan, https://www.ecoi.net/d e/dokument/2004321.html, Zugriff 30.9.2020 
IOM - International Organization for Migration (23.9.2020): Information on the socio-economic situation in light of COVID-19 in Afghanistan, 

https://www.ecoi.net/en/document/2039345.html , Zugriff 21.10.2020 
STDOK - Staatendokumentation des BFA [Latek, Dina] (6.2020): Analyse der Staatendokumentation zu Afghanistan: Gesellschaftliche Einstellung zu Frauen in 

Afghanistan, https://www.ecoi.net/e n/document/2032387.html, Zugriff 30.9.2020 
USDOS - United States Department of State (11.3.2020): Country Report on Human Rights Practi- ces 2019 - Afghanistan, https://www.state.gov/reports/2019-

country-reports-on-human-rights-pra ctices/afghanistan/, Zugriff 30.9.2020 

Meldewesen 

Afghanistan hat kein zentrales Bevölkerungsregister, ebenso wenig ’gelbe Seiten’ oder Datenbanken mit 

Telefonnummerneinträgen (EASO 2.2018; vgl. STODK 13.6.2019). Auch muss sich ein Neuankömmling bei 

Ankunft nicht in dem neuen Ort registrieren. Die Gemeinschafts- bzw. Bezirksältesten führen kein 

Personenstandsregister,die Regierung registriert jedoch Rückkehrer (STDOK 13.6.2019). Durch die hohe soziale 

Kontrolle ist gerade im ländlichen Raum keine, aber auch in den Städten kaum Anonymität zu erwarten (AA 

16.7.2020). 

Da es in der Vergangenheit zu Fällen kam, bei denen Wohnungen zur Vorbereitung von terroristischen oder 

kriminellen Taten verwendet wurden, müssen nun insbesondere in Kabul, aber auch in Mazar-e Sharif unter 

Umständen beispielsweise in Stadtzentren gewisse Melde- und Ausweisvorgaben beim Mieten einer Wohnung 

oder eines Hauses erfüllt werden (STDOK 21.7.2020). Es ist gesetzlich vorgeschrieben, das sich Mieter wie auch 

Vermieter beim Abschluss einer Mietvereinbarung mit einem Identitätsnachweis ausweisen, was jedoch nicht 

immer eingehalten wird. In Gebieten ohne hohes Sicherheitsrisiko ist es oftmals möglich, ohne einen 

Identitätsnachweis oder eine Registrierung bei der Polizei eine Wohnung zu mieten. Dies hängt allerdings auch 

vom Vertrauen des Vermieters in den potentiellen Mieter ab (STDOK 21.7.2020; vgl. RA KBL 

Quellen: 
AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (16.7.2020): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand: Juni 2020), 

https://www.ecoi.net/en/file/loc al/2035827/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%BCber_die_asyl-jjnd_abschiebungsr 
elevante_LageJn_derJslamischen_Republik_Afghanistan_%28Stand_Juni_2020%29%2C_16. 

pdf, Zugriff 27.8.2020 
EASO - European Asylum Support Office (2.2018): Afghanistan Networks htt- 
ps://www.ecoi.net/en/file/local/1433356/1226_1527147803_afghanistan-networks.pdf, Zugriff 
30.9.2020 
RA KBL (5.4.2020): Antwortschreiben per E-Mail 
STDOK - Staatendokumentation des BFA[Heugl, Katharina] (21.7.2020): Informationen zu sozio- ökonomischen und sicherheitsrelevanten Faktoren in der Provinz 

Balkh auf Basis von Interviews im Rahmen der FFM Marrar-e Sharif 2019, https://www.ecoi.net/en/document/2034796.html , Zugriff 2.10.2020 
STDOK - Staatendokumentation des BFA [Durante, Xenia] (13.6.2019): Analyse der Staatendokumentation: Afghanistan - Informationen zu sozioökonomischen 

Faktoren in der Provinz Herat auf Basis von Interviews im Zeitraum November 2018 bis Jänner 2019, https://www.ecoi.net/en/file/! 
ocal/2010507/AFGHjANALYSEjHeratj2019j06_13.pdf, Zugriff 5.10.2020 

IDPs und Flüchtlinge 

Im Jahresverlauf 2019 verstärkten sich Migrationsbewegungen innerhalb des Landes aufgrund des bewaffneten 

Konfliktes und einer historischen Dürre. UNHCR berichtet für den Zeitraum 1.1.6.11.2019 380.289 Personen, die 

aufgrund des bewaffneten Konfliktes zu Binnenvertriebenen (IDPs, internally displaced persons) wurden (USDOS 

11.3.2020). Mit Stand 9.8.2020 wurden 115.070 Menschen aufgrund des Konflikts zu IDPs - wofür landesweite 

Kämpfe zwischen nichtstaatlichen Akteuren und den nationalen afghanischen Sicherheitskräften verantwortlich 

waren (UNOCHA 12.8.2020). Die genaue Zahl der IDPs lässt sich jedoch nicht genau eruieren zumal viele in 

abgelegenen Regionen oder in städtischen Slums Zuflucht suchen bzw. in Gebieten leben, die von aufständischen 

Gruppen kontrolliert werden und daher nicht erfasst werden können (STDOK 10.2020). 
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Die meisten IDPs stammen aus unsicheren ländlichen Ortschaften und kleinen Städten und suchen nach relativ 

besseren Sicherheitsbedingungen sowie Regierungsdienstleistungen in größeren Gemeinden und Städten 

innerhalb derselben Provinz. In allen 34 Provinzen werden IDPs aufgenommen (USDOS 11.3.2020). 

Die Mehrheit der Binnenflüchtlinge lebt, ähnlich wie Rückkehrer aus Pakistan und Iran, in Flüchtlingslagern, 

angemieteten Unterkünften oder bei Gastfamilien. Die Bedingungen sind prekär. Der Zugang zu 

Gesundheitsversorgung, Bildung und wirtschaftlicher Teilhabe ist stark eingeschränkt. Der hohe 

Konkurrenzdruck führt oft zu Konflikten. 75% der Binnenflüchtlinge sind auf humanitäre Hilfe angewiesen (AA 

16.7.2020). 

Der begrenzte Zugang zu humanitären Hilfeleistungen führt zu Verzögerungen bei der Identifizierung, 

Einschätzung und zeitnahen Unterstützung von Binnenvertriebenen. Diesen fehlt weiterhin Zugang zu 

grundlegendem Schutz, einschließlich der persönlichen und physischen Sicherheit sowie Unterkunft (USDOS 

11.3.2020). 

IDPs sind in den Möglichkeiten eingeschränkt, ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Oft kommt es nach der 

ersten Binnenvertreibung zu einer weiteren Binnenwanderung. Vor allem binnenvertriebene Familien mit einem 

weiblichen Haushaltsvorstand haben oft Schwierigkeiten, grundlegende Dienstleistungen zu erhalten, weil sie 

keine Identitätsdokumente besitzen (USDOS 11.3.2020). 

Die afghanische Regierung kooperiert mit UNHCR, IOM und anderen humanitären Organisationen, um IDPs, 

Flüchtlingen, Rückkehrern und anderen betroffenen Personen Schutz und Unterstützung zu bieten. Die 

Unterstützungsfähigkeit der afghanischen Regierung bezüglich vulnerabler Personen - inklusive Rückkehrern aus 

Pakistan und Iran - ist beschränkt und auf die Hilfe durch die internationale Gemeinschaft angewiesen (USDOS 

11.3.2020). 

Durch die Dürre wurden in der ersten Hälfte des Jahres 2018 mehr als 260.000 Menschen aus den Provinzen 

Badghis, Daikundi, Herat und Ghor zu IDPs (UNOCHA 20.10.2018), zahlreiche Menschen verließen auch ihre 

Heimatprovinzen Jawzjan und Farah (STDOK 13.6.2019). Die meisten von ihnen kamen in Lager in den Städten 

Herat oder Qala-e-Naw (Badghis). Die Lager werden täglich mit Wasser und Lebensmitteln beliefert und es 

werden Zelte, Notunterkünfte, Hygiene-, Gesundheits- und Nahrungsdienste zur Verfügung gestellt (UNOCHA 

22.7.2019). Im Jahr 2018 sind im Westen Afghanistans aufgrund der Dürre ca. 19 Siedlungen für 

Binnenvertriebene entstanden, der Großteil davon ca. 20-25 km von Herat-Stadt entfernt. Vertriebene Personen 

siedelten sich hauptsächlich in Stadtrandgebieten an, um sich in der Stadt Zugang zu 

Dienstleistungen (die in den Siedlungen, welche grundsätzlich auf leeren Feldern entstanden, nicht vorhanden 

sind) und dem Arbeitsmarkt zu verschaffen. In der Stadt kam es zu Demonstrationen von Bewohnern, welche die 

Binnenvertriebenen bezichtigten, ihnen die Arbeitsplätze wegzunehmen. Das gestiegene Angebot an billigen 

Arbeitskräften drückte den Tageslohn von 6-8 USD auf 2-3 USD (STDOK 13.6.2019). 

Flüchtlinge in Afghanistan 

Die afghanische Regierung hat noch keinen Entwurf für ein nationales Flüchtlings- oder Asylgesetz verabschiedet. 

Die Regierung arbeitet mit UNHCR, der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und anderen 

humanitären Organisationen zusammen, um Binnenvertriebenen, Flüchtlingen, rückkehrenden Flüchtlingen und 

anderen Betroffenen Schutz und Hilfe zu gewähren. Auch registriert und koordiniert UNHCR den Schutz von ca. 

500 Flüchtlingen in Städten. Afghanistan beherbergt etwa 76.000 pakistanische Flüchtlinge, die 2014 aus 

Pakistan geflohen sind; UNHCR registrierte etwa 41.000 Flüchtlinge in der Provinz Khost und verifizierte mehr als 

Flüchtlinge in der Provinz Paktika (USDOS 11.3.2020; vgl. UNHCR 25.2.2019). 

Quellen: 
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elevante_LageJn_derJslamischen_Republik_Afghanistan_%28Stand_Juni_2020%29%2C_16. 
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pdf, Zugriff 27.8.2020 
EASO - European Asylum Support Office (4.2019): Country of Origin Information Report Afghanistan: Key socio-economic indicators - Focus on Kabul City, Mazar-

e Sharif and Herat City, https: //www.easo.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-COI-Afghanistan-KSEI-April-2019.pdf , Zugriff 30.9.2020 
FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations (23.11.2018): Afghanistan Drought Response, 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/CA2268EN.pdf, Zugriff 
30.9.2020 
FEWS NET - Famine Early Warning Network (4.2019): Afghanistan Food Security Outlook Update, 

http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/AFGHANISTAN_FoodjSecurity_OutlookjU pdate_April%202019jFinalj0.pdf, Zugriff 30.9.2020 
STDOK - Staatendokumentation des BFA [Rasuly-Paleczek Gabriele] (10.2020): Die aktuelle so- zioökonomische Lage in Afghanistan, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2038971/AFGHjTHEM_D ie+aktuelle+sozio%C3%B6konomische+Lage+in+Afghanistan+%28Rasuly-Paleczek%29j202 
0-09.pdf, Zugriff 13.10.2020 

STDOK - Staatendokumentation des BFA [Durante, Xenia] (13.6.2019): Analyse der Staatendokumentation: Afghanistan - Informationen zu sozioökonomischen 
Faktoren in der Provinz Herat auf Basis von Interviews im Zeitraum November 2018 bis Jänner 2019, https://www.ecoi.net/en/file/! 
ocal/2010507/AFGHjANALYSEjHeratj2019j06j13.pdf, Zugriff 5.10.2020 

UNHCR - Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (25.2.2019): Operational Fact Sheet Afghanistan 25 February 2019, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ 68200.pdf, Zugriff 30.9.2020 

UNOCHA- UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: Afghanistan (12.8.2020): Weekly Humanitarian Update (3.8.2020 - 9.8.2020), 
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-w eekly-humanitarian-update-3-9-august-2020 , Zugriff 30.9.2020 

UNOCHA- United Nations Office on Coordination of Humanitarian Affairs (22.7.2019): Humanitarian Bulletin Afghanistan,  
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-humanitarian-bulletin-iss ue-81-1-april-30-june-2019 , Zugriff 30.9.2020 

UNOCHA- United Nations Office on Coordination of Humanitarian Affairs (20.10.2018): Humanita- rian Bulletin Afghanistan, 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianrespon 
se.info/files/documents/files/20181019draft_ocha_afghanistan_monthly_humanitarian_bulletin_jul y-september_2018_en_final.pdf, Zugriff 25.9.2019 

USDOS - United States Department of State (11.3.2020): Country Report on Human Rights Practi- ces 2019 - Afghanistan, https://www.state.gov/reports/2019-
country-reports-on-human-rights-pra ctices/afghanistan/, Zugriff 30.9.2020 

WHO - World Health Organization (3.2019): Situation report March 2019, https://reliefweb.int/site Grundversorgung 
Afghanistan ist nach wie vor eines der ärmsten Länder der Welt (AA 16.7.2020; AF 2018). Die Grundversorgung 

ist für große Teile der Bevölkerung eine tägliche Herausforderung, dies gilt in besonderem Maße für Rückkehrer. 

Diese bereits prekäre Lage hat sich seit März 2020 durch die Covid-19-Pandemie stetig weiter verschärft. 

UNOCHA erwartet, dass 2020 bis zu 14 Millionen Menschen (2019: 6,3 Mio. Menschen) auf humanitäre Hilfe (u. 

a. Unterkunft, Nahrung, sauberem Trinkwasser und medizinischer Versorgung) angewiesen sein werden (AA 

16.7.2020). Laut einer IPC-Analyse vom April wird die Zahl der Menschen, die in Afghanistan unter akuter 

Ernährungsunsicherheit der Stufe 4 der Emergency-IPC leiden, im Zeitraum Juni-November 2020 voraussichtlich 

von 3,3 Millionen auf fast 4 Millionen ansteigen (USAID 12.6.2020). 

Trotz Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, erheblicher Anstrengungen der afghanischen Regierung 

und kontinuierlicher Fortschritte belegte Afghanistan 2018 lediglich Platz 170 von 189 des Human Development 

Index (UNDP o.D). In humanitären Geberkreisen wird von einer Armutsrate von 80% ausgegangen. Auch die 

Weltbank prognostiziert einen weiteren Anstieg ihrer Rate von 55% aus dem Jahr 2016, da das 

Wirtschaftswachstum durch die hohen Geburtenraten absorbiert wird. Zusätzlich belastet die COVID-19-Krise 

mit einhergehender wirtschaftlicher Rezession die privaten Haushalte stark. Das Gefälle zwischen urbanen 

Zentren und ländlichen Gebieten bleibt eklatant. Außerhalb der Hauptstadt Kabul und der Provinzhauptstädte 

gibt es vielerorts nur unzureichende Infrastruktur für Energie, Trinkwasser und Transport (AA 

. Während in ländlichen Gebieten bis zu 60% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben (STDOK 10.2020; 

vgl. CSO 2018), so leben in urbanen Gebieten rund 41,6% unter der nationalen Armutsgrenze (STDOK 21.7.2020; 

vgl. NSIA2019). 

Die afghanische Wirtschaft ist stark von internationalen Hilfsgeldern abhängig. Das Budget zur Entwicklungshilfe 

und Teile des operativen Budgets stammen aus internationalen Hilfsgeldern (AF 2018; vgl. WB 7.2019). Jedoch 

konnte die afghanische Regierung seit der Fiskalkrise des Jahres 2014 ihre Einnahmen deutlich steigern (USIP 

15.8.2019; vgl. WB 7.2019). 

Die afghanische Wirtschaft stützt sich hauptsächlich auf den informellen Sektor (einschließlich illegaler 

Aktivitäten), der 80 bis 90 % der gesamten Wirtschaftstätigkeit ausmacht und weitgehend das tatsächliche 

Einkommen der afghanischen Haushalte bestimmt (ILO 5.2012; vgl. ACCORD 7.12.2018). Lebensgrundlage für 

rund 80% der Bevölkerung ist die Landwirtschaft (FAO 23.11.2018; vgl. Haider/Kumar 2018), wobei der 

landwirtschaftliche Sektor gemäß Prognosen der Weltbank im Jahr 2019 einen Anteil von 18,7% am 
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Bruttoinlandsprodukt (BIP) hat (Industrie: 24,1%, tertiärer Sektor: 53,1%; WB 7.2019). 45% aller Beschäftigen 

arbeiten im Agrarsektor, 20% sind im Dienstleistungsbereich tätig (STDOK 10.2020; vgl. CSO 2018). 

Afghanistan erlebte von 2007 bis 2012 ein beispielloses Wirtschaftswachstum. Während die Gewinne dieses 

Wachstums stark konzentriert waren, kam es in diesem Zeitraum zu Fortschritten in den Bereichen Gesundheit 

und Bildung. Seit 2014 verzeichnet die afghanische Wirtschaft ein langsames Wachstum (im Zeitraum 2014-2017 

durchschnittlich 2,3%, 2003-2013: 9%) was mit dem Rückzug der internationalen Sicherheitskräfte, der damit 

einhergehenden Kürzung der internationalen Zuschüsse und einer sich verschlechternden Sicherheitslage in 

Verbindung gebracht wird (WB 8.2018; vgl. STDOK 10.2020). Im Jahr 2018 betrug die Wachstumsrate 1,8%. Das 

langsame Wachstum wird auf zwei Faktoren zurückgeführt: einerseits hatte die schwere Dürre im Jahr 2018 

negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft, andererseits verringerte sich das Vertrauen der Unternehmer 

und Investoren. Das Wirtschaftswachstum konnte sich zuletzt aufgrund der besseren Witterungsbedingungen 

für die Landwirtschaft erholen und lag 2019 laut Weltbank-Schätzungen bei 2,9%. Für 2020 geht die Weltbank 

Covid-19-bedingt von einer Rezession (bis zu -8% BIP) aus (AA 16.7.2020; vgl. WB 4.2020). 

Arbeitsmarkt 

Die Schaffung von Arbeitsplätzen bleibt eine zentrale Herausforderung für Afghanistan (AA 16.7.2020; vgl. STDOK 

10.2020) Er ist durch eine niedrige Erwerbsquote, hohe Arbeitslosigkeit sowie Unterbeschäftigung und prekäre 

Arbeitsverhältnisse charakterisiert (STDOK 10.2020; vgl. Ahmend 2018; CSO 2018). Nach Angaben der Weltbank 

ist die Arbeitslosenquote innerhalb der erwerbsfähigen Bevölkerung in den letzten Jahren zwar gesunken, bleibt 

aber auf hohem Niveau und dürfte wegen der Covid-19-Pandemie wieder steigen (AA 16.7.2020), auch wenn es 

keine offiziellen Regierungsstatistiken über die Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt gibt (IOM 

23.9.2020). Schätzungen zufolge sind rund 67% der Bevölkerung unter 25 Jahren alt (NSIA 1.6.2020; vgl STDOK 

10.2020). Am Arbeitsmarkt müssten jährlich geschätzte 400.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, um 

Neuankömmlinge in den Arbeitsmarkt integrieren zu können (STDOK 4.2018). Somit treten jedes Jahr sehr viele 

junge Afghanen in den Arbeitsmarkt ein, während die Beschäftigungsmöglichkeiten aufgrund unzureichender 

Entwicklungsressourcen und mangelnder Sicherheit nicht mit dem Bevölkerungswachstum Schritt halten können 

(WB 8.2018; vgl. STDOK 10.2020, CSO 2018). In Anbetracht von fehlendem Wirtschaftswachstum und 

eingeschränktem Budget für öffentliche Ausgaben, stellt dies eine gewaltige Herausforderung dar. Letzten 

Schätzungen zufolge sind 1,9 Millionen Afghan/innen arbeitslos - Frauen und Jugendliche haben am meisten mit 

dieser Jobkrise zu kämpfen. Jugendarbeitslosigkeit ist ein komplexes Phänomen mit starken Unterschieden im 

städtischen und ländlichen Bereich. Schätzungen zufolge sind 877.000 Jugendliche arbeitslos; zwei Drittel von 

ihnen sind junge Männer (ca. 500.000) (STDOK 4.2018; vgl. CSO 2018). 

Der afghanische Arbeitsmarkt ist durch eine starke Dominanz des Agrarsektors, eine Unterrepräsentation von 

Frauen und relativ wenigen Möglichkeiten für junge Menschen gekennzeichnet. Es gibt einen großen Anteil an 

Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen, was auf das hohe Maß an Informalität des Arbeitsmarktes 

hinweist, welches mit der Bedeutung des Agrarsektors in der Wirtschaft einhergeht (CSO 8.6.2017). Im Rahmen 

einer Befragung an 15.012 Personen gaben rund 36% der befragten Erwerbstätigen an, in der Landwirtschaft 

tätig zu sein (AF 2018). 

Bei der Arbeitssuche spielen persönliche Kontakte eine wichtige Rolle. Ohne Netzwerke, ist die Arbeitssuche 

schwierig. (STDOK 21.7.2020; vgl. STDOK 13.6.2020, STDOK 4.2018). Bei Ausschreibung einer Stelle in einem 

Unternehmen gibt es in der Regel eine sehr hohe Anzahl an Bewerbungen und durch persönliche Kontakte und 

Empfehlungen wird mitunter Einfluss und Druck auf den Arbeitgeber ausgeübt (STDOK 13.6.2019). Eine im Jahr 

2012 von der ILO durchgeführte Studie über die Beschäftigungsverhältnisse in Afghanistan bestätigt, dass 

Arbeitgeber persönliche Beziehungen und Netzwerke höher bewerten als formelle Qualifikationen. Analysen der 
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norwegischen COI-Einheit Landinfo zufolge, gibt es keine Hinweise darüber, dass sich die Situation seit 2012 

geändert hätte (STDOK 4.2018). 

In Afghanistan existiert keine finanzielle oder sonstige Unterstützung bei Arbeitslosigkeit (CSO 2018; vgl. IOM 

23.9.2020). Lediglich beratende Unterstützung wird vom Ministerium für Arbeit und Soziale Belange (MoLSAMD) 

und der NGO ACBAR angeboten; dabei soll der persönliche Lebenslauf zur Beratung mitgebracht werden. Auch 

Rückkehrende haben dazu Zugang - als Voraussetzung gilt hierfür die afghanische Staatsbürgerschaft. Für das 

Anmeldeverfahren sind das Ministerium für Arbeit und Soziale Belange und die NGO ACBAR zuständig; 

Rückkehrende sollten auch hier ihren Lebenslauf an eine der Organisationen weiterleiten, woraufhin sie 

informiert werden, inwiefern Arbeitsmöglichkeiten zum Bewerbungszeitpunkt zur Verfügung stehen. Unter 

Leitung des Bildungsministeriums bieten staatliche Schulen und private Berufsschulen Ausbildungen an (STDOK 

4.2018). 

Neben einer mangelnden Arbeitsplatzqualität ist auch die große Anzahl an Personen im wirtschaftlich 

abhängigen Alter (insbes. Kinder) ein wesentlicher Armutsfaktor (CSO 2018; vgl. Hai- der/Kumar 2018): Die 

Notwendigkeit, das Einkommen von Erwerbstätigen mit einer großen Anzahl von Haushaltsmitgliedern zu teilen, 

führt oft dazu, dass die Armutsgrenze unterschritten wird, selbst wenn Arbeitsplätze eine angemessene 

Bezahlung bieten würden. Ebenso korreliert ein Mangel an Bildung mit Armut, wobei ein niedriges 

Bildungsniveau und Analphabetismus immer noch weit verbreitet sind (CSO 2018). 

Während Frauen am afghanischen Arbeitsmarkt eine nur untergeordnete Rolle spielen, so stellen jedoch im 

Agrasektor 33% und im Textilbereich 65% der Arbeitskräfte (STDOK 10.2020; vgl. CSO 2018) 

Wirtschaft und Versorgungslage in den Städten Herat, Kabul und Mazar-e Sharif Kabul 

Die Wirtschaft der Provinz Kabul hat einen weitgehend städtischen Charakter, wobei die wirtschaftlich aktive 

Bevölkerung in Beschäftigungsfeldern, wie dem Handel, Dienstleistungen oder einfachen Berufen tätig ist (CSO 

8.6.2017). Kabul-Stadt hat einen hohen Anteil an Lohnarbeitern, während Selbstständigkeit im Vergleich zu den 

ländlichen Gebieten Afghanistans weniger verbreitet ist (USIP 10.4.2017). Zu den wichtigsten Arbeitgebern in 

Kabul gehört der Dienstleistungssektor, darunter auch die öffentliche Verwaltung (CSO 8.6.2017). Die Gehälter 

sind in Kabul im Allgemeinen höher als in anderen Provinzen, insbesondere für diejenigen, welche für 

ausländische Organisationen arbeiten (USIP 10.4.2017). Kabul ist das wichtigste Handels- und 

Beschäftigungszentrum Afghanistans und hat ein größeres Einzugsgebiet in den Provinzen Parwan, Logar und 

Wardak. Menschen aus kleinen Dörfern pendeln täglich oder wöchentlich nach Kabul, um landwirtschaftliche 

Produkte zu handeln oder als Wachen, Hausangestellte oder Lohnarbeiter zu arbeiten (USIP 10.4.2017). 

Ergebnisse einer Studie ergaben, dass Kabul unter den untersuchten Provinzen den geringsten Anteil an 

Arbeitsplätzen im Agrarsektor hat, dafür eine dynamischere Wirtschaft mit einem geringeren Anteil an 

Arbeitssuchenden, Selbständigen und Familienarbeitern. Die besten (Arbeits)Möglichkeiten für Junge existieren 

in Kabul. Trotz der niedrigeren Erwerbsquoten ist der Frauenanteil in hoch qualifizierten Berufen in Kabul am 

größten (49,6 Prozent). In der Provinz Ghor hingegen ist der traditionelle Agrarsektor bei weitem der größte 

Arbeitgeber, während es hier sehr wenige Möglichkeiten (Jobs und Ausbildung) für Kinder, Jugendliche und 

Frauen gibt (CSO 8.6.2019). 

Der durchschnittliche Verdienst eines ungelernten Tageslöhners in Afghanistan variiert zwischen 100 AFN und 

400 AFN pro Tag (STDOK 21.7.2020; RA KBL 4.1.2020). 

Herat 

Der Einschätzung einer in Afghanistan tätigen internationalen NGO zufolge gehört Herat zu den 

„bessergestellten“ und „sichereren Provinzen" Afghanistans und weist historisch im Vergleich mit anderen Teilen 

des Landes wirtschaftlich und sicherheitstechnisch relativ gute Bedingungen auf (STDOK 13.6.2019). Aufgrund 
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der sehr jungen Bevölkerung ist der Anteil der Personen im erwerbsfähigenAlter in Herat-wie auch in anderen 

afghanischen Städten - vergleichsweise klein. Erwerbstätige müssen also eine große Anzahl an von ihnen 

abhängigen Personen versorgen. Hinzu kommt, dass die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung in Herat Tagelöhner 

sind, welche Schwankungen auf dem Arbeitsmarkt in besonderem Ausmaß ausgesetzt sind (USIP 2.4.2015). 

Die Herater Wirtschaft bietet seit langem Arbeitsmöglichkeiten im Handel, darunter den Import und Export von 

Waren mit dem benachbarten Iran (GOIRA2015; vgl. EASO 4.2019, WB/NSIA 

, wie auch Bergbau und Produktion (EASO 4.2019). Die Industrie der kleinen und mittelständischen Unternehmen 

(KMUs) ist insbesondere im Handwerksbereich und in der Seiden- und Teppichproduktion gut entwickelt (GOIRA 

2015; vgl. EASO 4.2019). Manche alten Handwerksberufe (Teppichknüpfereien, Glasbläsereien, die Herstellung 

von Stickereien) haben es geschafft zu überleben, während sich auch bestimmte moderne Industrien entwickelt 

haben (z.B. Lebensmittelverarbeitung und Verpackung) (EASO 4.2019). Die Arbeitsplätze sind allerdings von der 

volatilen Sicherheitslage bedroht (insbesondere Entführungen von Geschäftsleuten oder deren Angehörigen 

durch kriminelle Netzwerke, im stillen Einverständnis mit der Polizei). Als weitere Probleme werden 

Stromknappheit, bzw. -ausfälle, Schwierigkeiten, mit irani- sehen oder anderen ausländischen Importen zu 

konkurrieren und eine steigende Arbeitslosigkeit genannt (EASO 4.2019). 

Mazar-e Sharif 

Mazar-e Sharif und die Provinz Balkh sind historisch betrachtet das wirtschaftliche und politische Zentrum der 

Nordregion Afghanistans. Mazar-e Sharif profitierte dabei von seiner geografischen Lage, einer vergleichsweise 

effektiven Verwaltung und einer relativ guten Sicherheitslage (ST- DOK 21.7.2020; vgl. GOIRA2015). Mazar-e 

Sharif gilt als Industriezentrum mit großen Fertigungsbetrieben und einer Vielzahl von kleinen und mittleren 

Unternehmen, welche Kunsthandwerk und Teppiche anbieten (GOIRA2015). Balkh ist landwirtschaftlich eine der 

produktivsten Regionen Afghanistans wobei Landwirtschaft und Viehzucht die Distrikte der Provinz dominieren 

(STDOK 21.7.2020; vgl. MIC 2018). Die Arbeitsmarktsituation ist auch In Mazar-e Sharif eine der größten 

Herausforderungen. Auf Stellenausschreibungen melden sich innerhalb einer kurzen Zeitspanne sehr viele 

Bewerber und ohne Kontakte ist es schwer einen Arbeitsplatz zu finden. In den Distrikten ist die Anzahl der 

Arbeitslosen hoch. Die meisten Arbeitssuchenden begeben sich nach Mazar-e Sharif, um Arbeit zu finden (STDOK 

21.7.2020). 

In Mazar-e Sharif stehen zahlreiche Wohungen zur Verfügung. Auch eine Person, die in Mazar-e Sharif keine 

Familie hat, sollte in der Lage sein, dort Wohnraum zu finden. Des weiteren gibt es in Mazar-e Sharif eine Anzahl 

von Hotels sowie Gast- oder Teehäusern, welche unter anderem von Tagelöhnern zur Übernachtung benutzt 

werden (STDOK 21.7.2020). 

Dürre und Überschwemmungen 

Während der Wintersaat von Dezember 2017 bis Februar 2018 gab es in Afghanistan eine ausgedehnte Zeit der 

Trockenheit. Diese hatte primär Auswirkungen auf den Agrarsektor mit Verlusten bei Viehbeständen (STDOK 

10.2020; vgl. STDOK 21.7.2020, STDOK 13.6.2019, Ac- cord 26.5.2020) und verschlechterte die Situation für die 

von Lebensmittelunsicherheit geprägte Bevölkerung weiter und hatte zerstörerische Auswirkungen auf die 

wirtschaftlichen Existenzgrundlagen, was wiederum zu Binnenflucht führte und es den Binnenvertriebenen 

mittelfristig erschwert, sich wirtschaftlich zu erholen sowie die Grundbedürfnisse selbständig zu decken (FAO 

23.11.2018; vgl. AJ 12.8.2018). 

Günstige Regenfälle im Frühling und beinahe normale Temperaturen hatten 2019 die Weidebedingungen wieder 

verbessert. Da sich viele Haushalte noch von der Dürre des Jahres 2018 erholen mussten, galt die Ernährungslage 

für viele Haushalte im Zeitraum 10.2019-1.2020, weiterhin als „angespannt“ bis „krisenhaft“ (FEWS NET 8.2019). 
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Im März 2019 fanden in Afghanistan Überschwemmungen statt, welche Schätzungen zufolge, Auswirkungen auf 

mehr als 120.000 Personen in 14 Provinzen hatten. Sturzfluten Ende März 2019 hatten insbesondere für die 

Bevölkerung in den Provinzen Balkh und Herat schlimme Auswirkungen (WHO 3.2019; vgl. STDOK 21.7.2020). 

Unter anderem waren von den Überschwemmungen auch Menschen betroffen, die zuvor von der Dürre 

vertrieben worden waren (GN 6.3.2019). 

Günstige Wetterbedingungen während der Pflanzsaison 2020 lassen eine weitere Erholung der 

Weizenproduktion von der Dürre 2018 erwarten. COVID-19 bedingte Sperrmaßnahmen hatten bisher nur 

begrenzte Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Produktion, da sie in ländlichen Gebieten nicht durchgesetzt 

werden konnten (IOM 21.7.2020). 

Lebensmittelunsicherheit 

Einer Befragung aus dem Jahr 2016/2017 an rund 155.000 Personen zufolge (Afghan Living Condition Survey - 

ALCS), sind rund 45% oder 13 Millionen Menschen in Afghanistan von anhaltender oder vorübergehender 

Lebensmittelunsicherheit betroffen (CSO 2018; vgl. USAID 

, wobei der Anteil der Betroffenen im Osten, Norden und Nordosten am höchsten ist (CSO 2018). Gegenüber 

dem Zeitraum 2011-12 ist ihr Anteil bei einem Ausgangsniveau von 30% um 15 Prozentpunkte gestiegen (CSO 

2018). Nach Angaben der FAO sind weiterhin etwa 

Millionen Menschen in Afghanistan mit einer schweren akuten Ernährungsunsicherheit konfrontiert (FAO o.D). 

2018 gaben rund 30% der 15.012 Befragten an, dass sich die Qualität ihrer Ernährung verschlechtert hat, 

während rund 17% von einer Verbesserung sprachen und die Situation für rund 53% gleichblieb. Im Jahr 2018 

lag der Anteil der Personen, welche angaben, dass sich ihre Ernährungssituation verschlechtert habe, im Westen 

des Landes über dem Anteil in ganz Afghanistan. Beispielsweise die Provinz Badghiswar hiervon einer Dürre 

betroffen (AF 2018). 

Die COVID-19-Krise führte in der ersten Hälfte des Jahres 2020 zu einem deutlichen Anstieg der 

Lebensmittelpreise. Die Preise scheinen seit April 2020, nach Verteilung von Weizen aus strategischen 

Getreidereserven, Durchsetzung von Anti-Preismanipulations-Regelungen und der Wiederöffnung der Grenzen 

für Lebensmittelimporte, wieder gesunken zu sein (IOM 23.9.2020). 

Bank- und Finanzwesen 

Nach einer Zeit mit begrenzten Bankdienstleistungen, entstehen im Finanzsektor in Afghanistan schnell mehr 

und mehr kommerzielle Banken und Leistungen. Die kommerziellen Angebote der Zentralbank gehen mit 

steigender Kapazität des Finanzsektors zurück. Es ist mittlerweile auch relativ einfach, in Afghanistan ein 

Bankkonto zu eröffnen. Die Bank wird dabei nach folgendem fragen: Ausweisdokument (Tazkira), 2 Passfotos 

und 1.000 bis 5.000 AFN als Mindestkapital für das Bankkonto. Bis heute sind mehr als ein Dutzend Banken im 

Land aktiv: unter anderem die Afghanistan International Bank, Azizi Bank, Arian Bank, oder The First Microfinance 

Bank, Ghazanfar Bank, Maiwand Bank, Bakhtar Bank (IOM 2018). 

Hawala-System 

Über Jahrhunderte hat sich eine Form des Geldaustausches entwickelt, welche Hawala genannt wird. Dieses 

System, welches auf gegenseitigem Vertrauen basiert, funktioniert schnell, zuverlässig und günstig. Spezielle 

Dokumente sind nicht notwendig und der Geldtransfer ist weltweit möglich. Hawala wird von den 

unterschiedlichsten Kundengruppen in Anspruch genommen: Gastarbeiter, die ihren Lohn in die Heimat 

transferieren wollen, große Unternehmen und 

Hilfsorganisationen bzw. NGOs, aber auch Terrororganisationen (WKO 2.2017; vgl. WB 2003; FA 7.9.2016). 

Das System funktioniert folgendermaßen: Person A übergibt ihrem Hawaladar (X) das Geld, z.B. 
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Euro und nennt ihm ein Passwort. Daraufhin teilt die Person A der Person B, die das Geld bekommen soll, das 

Passwort mit. Der Hawaladar (X) teilt das Passwort ebenfalls seinem Empfänger-Hawaladar (M) mit. Jetzt kann 

die Person B einfach zu ihrem Hawaladar (M) gehen. Wenn sie ihm das Passwort nennt, bekommt sie das Geld, 

z.B. in Afghani, ausbezahlt (WKO 2.2017; vgl. WB 2003). 

So ist es möglich, auch größere Geldsummen sicher und schnell zu überweisen. Um etwa eine Summe von 

Peshawar, Dubai oder London nach Kabul zu überweisen, benötigt man sechs bis zwölf Stunden. Sind Sender und 

Empfänger bei ihren Hawaladaren anwesend, kann die Transaktion binnen Minuten abgewickelt werden. Kosten 

dafür belaufen sich auf ca. 1-2%, hängen aber sehr stark vom Verhandlungsgeschick, den Währungen, der 

Transaktionssumme, der Vertrauensposition zwischen Kunde und Hawaladar und nicht zuletzt von der 

Sicherheitssituation in Kabul ab. Die meisten Transaktionen gehen in Afghanistan von der Hauptstadt Kabul aus, 

weil es dort auch am meisten Hawaladare gibt. Hawaladare bieten aber nicht nur Überweisungen an, sondern 

eine ganze Auswahl an finanziellen und nicht-finanziellen Leistungen in lokalen, regionalen und internationalen 

Märkten. Beispiele für das finanzielle Angebot sind Geldwechsel, Spendentransfer, Mikro-Kredite, Tradefinance 

oder die Möglichkeit, Geld anzusparen. Als nichtmonetäre Leistungen können Hawaladare Fax- oder 

Telefondienste oder eine Internetverbindung anbieten (WKO 2.2017; vgl. WB 2003). 

Quellen: 
AA - Auswärtiges Amt [Deutschland] (16.7.2020): Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan (Stand: Juni 2020), 

https://www.ecoi.net/en/file/loc al/2035827/Ausw%C3%A4rtiges_Amt%2C_Bericht_%C3%BCber_die_asyl-_und_abschiebungsr 
elevante_LageJn_derJslamischen_Republik_Afghanistan_%28Stand_Juni_2020%29%2C_16. 

pdf, Zugriff 20.9.2020 
ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation (26.5.2020): Sicherheitslage und sozioökonomische Lage in Herat und 

Masar-e Scharif, https: //www.ecoi.net/de/laender/afghanistan/themendossiers/sicherheitslage-und-soziooekonomische-l age-in-herat-und-masar-e-
scharif/, Zugriff 20.9.2020 

ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation (7.12.2018): Afghanistan: Entwicklung der wirtschaftlichen Situation, der 
Versorgungs- und Sicherheitslage in Herat, Mazar-e Sharif (Provinz Balkh) und Kabul 2010-2018, https://www.ecoi.net 
/en/file/local/2001546/Afghanistan_Versorgungslage+und+Sicherheitslage_2010+bis+2018.pdf, Zugriff 29.9.2020 

AF - Asia Foundation, The (2018): A Survey of the Afghan People, https://asiafoundation.org/wp- content/uploads/2018/12/2018_Afghan-Survey_fullReport-
12.4.18.pdf, Zugriff 29.9.2020 

Ahmed,Ali (11.2018): Refugees Return to Poverty, Unemploymentand Despair. Afghanistans labor market and thestatus of women. VIDC (Vienna Institute for 
International Dialogue and Cooperation), http://www.vidc.org/fileadmin/Bibliothek/DP/Foto_Veranst/Fanizadeh/Afghanistan_6.3.18/VIDC_D 
ocumentation_Afghanistan_in_Pakistan_6_March_2018.pdf, Zugriff 28.9.2020 

AJ - Al Jazeera (12.8.2018): Drought raises food security fears in Afghanistan, https://www.aljaze era.com/news/2018/08/drought-raises-food-security-fears-
afghanistan-180812063301371.html, Zugriff 29.9.2020 

CSO - Central Statistics Organization [jetzt NSIA - National Statistic and Information Authority] (2018): Afghanistan Living Conditions Survey 2016-17, 
https://washdata.org/sites/default/files/doc 

uments/reports/2018-07/Afghanistan%20ALCS%202016-17%20Analysis%20report.pdf, Zugriff 
29.9.2020 
CSO - Central Statistics Organization [jetzt NSIA - National Statistic and Information Authority] (8.6.2017): Economically Active Population, Provinces of Kabul, 

Bamiyan, Daykundi, Ghor, Kapisa and Parwan, https://afghanistan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA%20SDES%20Mon 
o%20Labour%2028%20May%20for%20web.pdf, Zugriff 29.9.2020 

EASO - European Asylum Support Office (4.2019): Afghanistan, Key socio-economic indicators, Focus on Kabul City, Mazar-e Sharif and Herat City, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2005343/E ASO_COI_Afghanistan_KSEI_April_2019.pdf, Zugriff 29.9.2020 

FA - Foreign Affairs (7.9.2016): Dirty Money in Afghanistan, https://www.foreignaffairs.com/article s/afghanistan/2016-09-07/dirty-money-afghanistan , Zugriff 
29.9.2020 

FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations (23.11.2018): Afghanistan Drought Response, 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/CA2268EN.pdf, Zugriff 24.9.2019FAO - Food and Agriculture Organizations of the United 
Nations (2018): Afghanistan Drought response, http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/CA2268EN.pdf, Zugriff 29.9.2020 

FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations (o.D.): Afghanistan, http://www.fao. org/emergencies/countries/detail/en/c/161506 , Zugriff 
29.9.2020 

FEWS NET - Famine Early Warning Systems Network (8.2019): Food Security Outlook Update favorable spring rainfall and near normal temperatures has improved 
the pasture condition, http: //fews.net/central-asia/afghanistan/food-security-outlook-update/august-2019 , Zugriff 29.9.2020 

GoIRA - Government of the Islamic Republic of Afghanistan (2015): State of Afghan Cities 2015, Volume One, http://unhabitat.org/books/soac2015/, Zugriff 
29.9.2020 

GN - Guardian, the (6.3.2019): ’Chilling reality’: Afghanistan suffers worst floods in seven years, https://www.theguardian.com/global-
development/2019/mar/06/chilling-reality-afghanistan-suffers- worst-floods-in-seven-years , Zugriff 29.9.2020 

Haider, Mohammad H./Kumar, Sumit (2018): Poverty in Afghanistan. Basingstoke: Palgrave Mac- millan, liegt im Archiv der Staatendokumentation auf 
ILO - International Labour Organization (5.2012): Afghanistan: Time to move to Sustainable Jobs, Study on the State of Employment in Afghanistan, 

https://www.refworld.org/pdfid/5124c39f2.pdf, Zugriff 29.9.2020 
IOM - International Organization for Migration (23.9.2020): Information on the socio-economic situation in light of COVID-19 in Afghanistan, 

https://www.ecoi.net/en/document/2039345.html , Zugriff 21.10.2020 
IOM - International Organization for Migration (2018): Länderinformationsblatt Afghanistan 2018, 

https://milo.bamf.de/milop/livelink.exe/fetch/2000/702450/698578/704870/698612/18363835/Af 
ghanistan_%2D_Country_Fact_Sheet_2018%2C_deutsch.pdf?nodeid=20100935&vernum=-2 , Zugriff 29.9.2020 

MIC (2018): Afghanistans National Export Strategy 2018-2022, http://ambafghanistan-fr.com/wp -content/uploads/2020/02/AFG_Fresh-Fruits-Vegetables.pdf, 
Zugriff 21.10.2020 

NSIA - National Statistic and Information Authority (1.6.2020): Estimated Population of Afghanistan 2020-21, https://www.nsia.gov.af:8080/wp-
content/uploads/2020/06/—.pdf, Zugriff 6.10.2020 

NSIA - National Statistics and Information Authority (2019): Afghanistan, Multidimensional Poverty Index 2016-2017, https://www.mppn.org/wp-
content/uploads/2019/03/AFG_2019_vs9_online.pdf, Zugriff 28.9.2020 



- 43 - 

 

RA KBL (4.1.2020): Auskunft per E-Mail, liegt im Archiv der Staatendokumentation auf 
STDOK - Staatendokumentation des BFA [Rasuly-Paleczek Gabriele] (10.2020): Die aktuelle so- zioökonomische Lage in Afghanistan, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2038971/AFGH_THEM_D ie+aktuelle+sozio%C3%B6konomische+Lage+in+Afghanistan+%28Rasuly-Paleczek%29_202 
0-09.pdf, Zugriff 13.10.2020 

STDOK - Staatendokumentation des BFA[Heugl, Katharina] (21.7.2020): Informationen zu sozio- ökonomischen und sicherheitsrelevanten Faktoren in der Provinz 
Balkh auf Basis von Interviews im Rahmen der FFM Marrar-e Sharif 2019, https://www.ecoi.net/en/document/2034796.html , Zugriff 2.10.2020 

STDOK - Staatendokumentation des BFA [Durante, Xenia] (13.6.2019): Analyse der Staatendokumentation: Afghanistan - Informationen zu sozioökonomischen 
Faktoren in der Provinz Herat auf Basis von Interviews im Zeitraum November 2018 bis Jänner 2019, https://www.ecoi.net/en/file/l 
ocal/2010507/AFGH_ANALYSE_Herat_2019_06_13.pdf, Zugriff 2.10.2020 

STDOK - Staatendokumentation des BFA (4.2018): Fact Finding Mission Report Afghanistan, https: 
//www.ecoi.net/en/fNe/local/1430912/5818_1524829439_03-onlineversion.pdf, Zugriff 2.10.2020 

STDOK - Staatendokumentation des BFA (3.7.2014): Frauen in Afghanistan, https://www.ecoi.net /en/file/local/1216171/4236_1415347452_analy-afgh-frauen-
in-afghanistan-2014-02-07-as.doc , Zugriff 2.10.2020 

UNDP - United Nations Development Programme (o.D): Human Development Index and its com- ponents 2019, 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdro_statistical_data_tables_1_15_d1_d5.xlsx , Zugriff 31.8.2020 

USAID - United States Agency for International Development (12.6.2020): Afghanistan - Complex Emergency Fact Sheet #3, FISCAL YEAR (FY) 2020, 
https://www.usaid.gov/humanitarian-assista nce/afghanistan , Zugriff 2.10.2020 

USAID - United States Agency International Development (11.4.2019): Afghanistan - Complex Emergency Fact Sheet #2, Fiscal Year (FY) 2019, 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2007195/afg hanistan_ce_fs02_04-11-2019.pdf, Zugriff 29.9.2020 

USIP - United States Institute of Peace (15.8.2020): Afghan Government Revenue, Critical for Peace, Grows in 2019, 
https://www.usip.org/publications/2019/08/afghan-government-revenue-cr itical-peace-grows-2019 , Zugriff 28.9.2020 

USIP - United States Institute of Peace (10.4.2017): Kabul and the Challenge of Dwindling Foreign Aid, https://www.usip.org/sites/default/files/2017-
04/pw126_kabul-and-the-challenge-of-dwindling- foreign-aid.pdf, Zugriff 29.9.2020 

USIP - United States Institute of Peace (2.4.2015): Political and Economic Dynamics of Herat, https://www.usip.org/sites/default/files/PW107-Political-and-
Economic-Dynamics-of-Herat.pdf, Zugriff 29.9.2020 

WB - World Bank (4.2020): Afghanistan Country Update April 2020, http://documents1.worldbank .org/curated/en/968941585747221862/pdf/The-World-Bank-
Group-in-Afghanistan-Country-Updat e.pdf, Zugriff 28.9.2020 

WB - Weltbank (7.2019): Building Confidence Amid Uncertainty, Afghanistan Development Update July 2019, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/546581556051841507/pdf/Building-Confi dence-Amid-Uncertainty.pdf, Zugriff 29.9.2020 

WB - World Bank/NSIA - National Statistics and Information Authority of Afghanistan (9.2018): Mapping Poverty in Afghanistan: Technical Report, 
http://documents.worldbank.org/curated/en /742981557407427684/pdf/Mapping-Poverty-in-Afghanistan-Technical-Report.pdf , Zugriff 

29.9.2020 
WB - Weltbank (8.2018): Afghanistan Development Update, http://documents.worldbank.org/cura ted/en/985851533222840038/pdf/129163-REVISED-AFG-

Development-Update-Aug-2018-FINAL .pdf, Zugriff 29.9.2020 
WB - Weltbank (2003): The Money Exchange Dealersof Kabul, http://documents.worldbank.org/ 

curated/en/335241467990983523/pdf/269720PAPER0Money0exchange0dealers.pdf, Zugriff 
29.9.2020 
WB - Weltbank (o.D.): Country Profile Afghanistan, https://databank.worldbank.org/data/views/re 

ports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm= n&country=AFG , Zugriff 29.9.2020 
WHO - World Health Organization (3.2019): Situation report March 2019, https://reliefweb.int/site 

s/reliefweb.int/files/resources/COPub_AFG_Situation_rep_Mar_2019_EN.pdf, 29.9.2020 
WKO - Wirtschaftskammer Österreich (2.2017): Länderreport Afghanistan, per E-Mail erhalten 

2. Beweiswürdigung: 

2.1. Zu den Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers 

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit und zur Herkunft des Beschwerdeführers, zu seiner 

Volksgruppenzugehörigkeit sowie zu seiner familiären Situation in Afghanistan und in 

Österreich ergeben sich aus dem diesbezüglich glaubwürdigen Vorbringen des 

Beschwerdeführers im Rahmen der Einvernahme vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und 

Asyl und in den mündlichen Beschwerdeverhandlungen vor dem Bundesverwaltungsgericht. 

Dass der Beschwerdeführer in Afghanistan keine Probleme mit den dortigen Behörden hatte, 

ergibt sich aus den Angaben im Rahmen der mündlichen Beschwerdeverhandlungen vor dem 

Bundesverwaltungsgericht. 

2.2. Zu den Feststellungen zum Fluchtvorbringen des Beschwerdeführers: 

Die Beurteilung der persönlichen Glaubhaftigkeit des Beschwerdeführers hat vor allem zu 

berücksichtigen, ob außerhalb des unmittelbaren Vortrags zu den Fluchtgründen die Wahrheit 

gesagt wurde; auch ist die Beachtung der in § 15 AsylG normierten Mitwirkungspflichten 
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gemäß § 18 Abs. 2 AsylG und die sonstige Mitwirkung des Beschwerdeführers im Verfahren 

zu berücksichtigen.  

Die persönliche Glaubhaftigkeit des Beschwerdeführers erscheint schon dadurch 

beeinträchtigt, dass bezüglich des Alters im Verfahren anfangs offensichtlich unrichtige 

Angaben gemacht wurden. Das angegebene Alter wich von dem in der amtlich veranlassten 

sachverständigen medizinischen Schätzung ermittelten Alter um mindestens fast dreieinhalb 

Jahre ab, der Beschwerdeführer war zum Zeitpunkt der Antragstellung keinesfalls 

minderjährig. 

Es obliegt dem Beschwerdeführer, die Umstände der Flucht einigermaßen nachvollziehbar 

und genau zu schildern. Aus den Angaben des Beschwerdeführers lässt sich jedoch keine 

lineare Handlung erkennen, die objektiv geeignet wäre, einen asylrelevanten 

Verfolgungsgrund zu verwirklichen. 

Dabei ist festzuhalten, dass aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung davon ausgegangen 

werden kann, dass der Beschwerdeführer grundsätzlich in der Lage sein muss, umfassende 

und inhaltlich übereinstimmende Angaben zu den konkreten Umständen und dem Grund der 

Ausreise aus dem Herkunftsstaat zu machen, zumal eine Person, die aus Furcht vor Verfolgung 

ihren Herkunftsstaat verlassen hat, gerade in ihrer ersten Befragung auf konkrete Befragung 

zu ihrer Flucht die ihr gebotene Möglichkeit wohl kaum ungenützt lassen wird, die Umstände 

und Gründe ihrer Flucht in umfassender und in sich schlüssiger Weise darzulegen, um den 

beantragten Schutz vor Verfolgung möglichst rasch erhalten zu können. Es entspricht auch der 

allgemeinen Lebenserfahrung, dass eine mit Vernunft begabte Person, die behauptet, aus 

Furcht vor Verfolgung aus ihrem Herkunftsstaat geflüchtet zu sein, über wesentliche 

Ereignisse im Zusammenhang mit der Flucht, die sich im Bewusstsein dieser Person einprägen, 

selbst nach einem längeren Zeitraum noch ausreichend konkrete, widerspruchsfreie und 

nachvollziehbare Angaben machen kann. 

Der Beschwerdeführer gibt als Fluchtgrund im Wesentlichen an, dass er vom IS entführt 

worden sei und diese ihn zum Bombenattentäter hätten ausbilden wollen. 

Der Beschwerdeführer blieb im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht am 18.11.2019 vage und detaillos bei der Schilderung der 

Entführung. Trotz mehrfachen Nachfragens brachte der Beschwerdeführer stets nur vor, dass 

ein Auto neben ihm und seinem Freund zum Stehen gekommen sei, ihnen die Augen 

verbunden worden wären und sie zwei Stunden gefahren und eine weitere halbe Stunde zu 

Fuß unterwegs gewesen wären, sowie die Gefangenschaft 15 Tage gedauert hätte. Der 
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Beschwerdeführer war nicht in der Lage Details zur Entführung zu schildern und geht aus der 

Schilderung nicht hervor, wie die Entführer ihre Opfer überwältigt und ihnen die Augen 

verbunden haben oder ob Gegenwehr geübt worden sei. Darüber hinaus widersprach sich der 

Beschwerdeführer auch bei einzelnen erwähnten Details, einerseits brachte er im Rahmen der 

mündlichen Verhandlung vor, es seien alle vier Personen aus dem Auto ausgestiegen und 

brachte er wenig später plötzlich vor, nur drei Leute seien ausgestiegen, während der Fahrer 

im Auto verblieben sei.  

Der Beschwerdeführer widersprach sich ebenso beim Grund der Entführung, einerseits 

brachte er vor, er sei wegen seiner Tätigkeit bei der amerikanischen Firma entführt worden, 

andererseits gab er eine Frage später an, die Entführer hätten nicht gewusst, dass er für die 

Firma gearbeitet hätte, andernfalls er sofort getötet worden wäre. Auf Vorhalt des 

Widerspruchs gab er plötzlich an, er sei wegen des Englischkurses entführt worden und es sein 

könne, dass die Entführer von seiner Tätigkeit bei der Firma gewusst hätten, er aber nicht 

darauf angesprochen worden sei.  

Der Beschwerdeführer blieb darüber hinaus vage in der Beschreibung des Zimmers, in dem er 

mit seinem Freund angeblich festgehalten wurde. Er widersprach sich auch im Hinblick auf die 

Einrichtung dieses Zimmers, einerseits brachte er vor, neben der Tür sei ein Tisch gestanden, 

auf dem die Entführer die Waffen und Handgranaten abgelegt hätten, andererseits brachte er 

vor, es habe sich kein Inventar in dem Zimmer befunden. Bezüglich des Tagesablaufs in der 

Gefangenschaft blieb er auch vage und detaillos und war er nicht in der Lage genau zu 

schildern, was in der Gefangenschaft geschehen sei. In der niederschriftlichen Einvernahme 

brachte er diesbezüglich noch vor, dass er in Bezug auf den Umgang mit Bomben und Waffen 

unterrichtet worden sei. Weder konnte er schildern, wie das Camp ausgeschaut hat noch 

konnte er berichten, wie die angebliche Unterweisung im Bombenbauen und Waffengebrauch 

stattgefunden haben soll. Mehrmals nachgefragt, konnte er keinerlei Details schildern.  

Aufgrund der vagen, detaillosen, emotionslosen und unplausiblen sowie teilweise 

diskrepanten Angaben ist es nicht glaubhaft, dass der Beschwerdeführer tatsächlich vom IS 

entführt wurde. Es ist nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer nicht in der Lage ist, 

seine Entführung und Gefangenschaft plausibel und stringent wiederzugeben und kann dem 

Beschwerdeführer daher seine Fluchtgeschichte nicht geglaubt werden.  

Bezüglich seiner Flucht aus dem Lager kann er ebensowenig eine Situation schildern, die als 

logisch nachempfunden werden kann. Er bringt vor, dass eine Bombe auf das Lager geworfen 

worden sei und diese die Türen zerstört hätte und er daraufhin fliehen konnte. Nachgefragt, 
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wie genau das abgelaufen sei, kann er wiederum keine Angaben tätigen. Auch die Version, 

dass er mitten in der Nacht einen LKW Fahrer angehalten hat, der ihn dann mitgenommen 

haben soll, erscheint nicht nachvollziehbar, da es einerseits unwahrscheinlich ist, dass ein LKW 

Fahrer mitten in der Nacht auf einer kleinen Straße unterwegs ist und noch viel 

unwahrscheinlicher, dass dieser dann auch noch anhält und ihn mitnimmt. Ebensowenig 

nachvollziehbar ist, dass der Beschwerdeführer bis zu seiner Ankunft bei seinem Freund in 

Kabul wartet, um dann erst seinen Onkel anzurufen. Da es wohl nachvollziehbarer wäre, dass 

ein Entführter und für 15 Tage Verschollener bei der ersten sich bietenden Gelegenheit seine 

Verwandten verständigt, dass er noch am Leben ist. Kaum glaubhaft erscheint auch, dass er 

seine Eltern überhaupt nicht über den Vorfall informierte und dann auch nicht über seine 

Ausreise verständigte. 

Ebensowenig kann dem Beschwerdeführer geglaubt werden, dass er nun seit über zwei Jahren 

überhaupt keinen Kontakt mehr zu seinem Onkel oder seinen Eltern hat, daher ist davon 

auszugehen, dass er den Kontakt jedenfalls in Afghanistan wiederherstellen wird können, da 

es notorisch ist, dass sich afghanische Familien gegenseitig unterstützen.   

Das erkennende Gericht geht folglich angesichts des sehr oberflächlich gehaltenem 

Vorbringens des Beschwerdeführers in zentralen Punkten unter Einbeziehung des in der 

mündlichen Beschwerdeverhandlung vom Beschwerdeführer gewonnenen persönlichen 

Eindrucks von der Unglaubwürdigkeit der Angaben zum Fluchtgrund und davon aus, dass die 

angeblichen (fluchtauslösenden) Ereignisse in der geschilderten Form in Wahrheit nicht 

stattgefunden haben und die behauptete Bedrohung durch den IS tatsächlich nicht bestand 

bzw. besteht.  

Vor dem Hintergrund des Vorbringens des Beschwerdeführers, er habe für ein amerikanisches 

Unternehmen als Security-Mann gearbeitet, welches für die afghanische Regierung 

militärische Bauprojekte durchführt, könnte er damit grundsätzlich ein Risikoprofil der 

UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer 

Asylsuchender vom 30.8.2018 (in der Folge UNHCR-Richtlinien) nämlich jenes der Zivilisten, 

die mit den internationalen Streitkräften verbunden sind oder diese vermeintlich 

unterstützen, erfüllen (Kapitel III. Internationaler Schutzbedarf, Unterkapitel A. Risikoprofile, 

Unterkapitel 1. Personen, die tatsächlich oder vermeintlich mit der Regierung und der 

internationalen Gemeinschaft einschließlich der internationalen Streitkräfte verbunden sind 

oder diese tatsächlich oder vermeintlich unterstützen, Buchstabe d), S. 51). Aus diesen 

Informationen ist ersichtlich, dass auch afghanische Zivilisten, die in ziviler Funktion für 

internationale Streitkräfte arbeiten, durch regierungsfeindliche Kräfte bedroht und 
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angegriffen werden. Daraus lässt sich jedoch noch keine konkrete Verfolgungsgefahr ableiten, 

auch wenn den UNHCR-Richtlinien nach der Rechtsprechung des VwGH besondere Beachtung 

zu schenken ist ("Indizwirkung"; zuletzt VwGH 22.09.2017, Ra 2017/18/0166 mwN). Es bedarf 

vielmehr einer Auseinandersetzung mit den spezifischen Umständen des Einzelfalles. 

Der vom Bundesverwaltungsgericht in das Verfahren eingebrachten EASO Country Guidance: 

Afghanistan von Juni 2019 (in der Folge: Country Guidance) ist zu entnehmen, dass 

Verbindungen zu fremden Truppen in Afghanistan zu einer Verfolgung durch die Taliban 

führen können (siehe Abschnitt Common analysis: Afghanistan, Kapitel II. Refugee status, 

Unterkapitel 3. Individuals working for foreign military troops or perceived as supporting 

them, S. 51). Gleichzeitig wird jedoch berichtet, dass nicht alle Personen unter diesem 

Risikoprofil mit Verfolgung zu rechnen haben. Es sei viel mehr auf die spezifische Rolle, die 

Sichtbarkeit, die Herkunftsregion sowie die Präsenz Aufständischer in der Herkunftsregion zu 

beachten.  

Hierzu ist in concreto auszuführen, dass dem Beschwerdeführer als Security-Mann eines 

amerikanischen Unternehmens, der ausschließlich die Kontrolle von Autos und Personen, 

welche ins Unternehmensgebäude hineinwollten, sohin einfachen Wachdienst für das 

Unternehmen durchführte, keine besonders bedeutsame und exponierte Rolle zukam und 

dass er diese Position insbesondere schon seit nunmehr über fünf Jahren nicht mehr innehat. 

Dem Länderinformationsblatt ist zwar zu entnehmen, dass die Taliban in Kabul über 

Zugriffsmöglichkeiten verfügen. Jedoch setzen die Taliban ihre Zugriffsmöglichkeiten in 

städtischen Zentren den vorliegenden Informationen zufolge insbesondere für 

öffentlichkeitswirksame (high-profile) Angriffe ein. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der 

Beschwerdeführer als einfacher Security-Mann des amerikanischen Unternehmens, der 

lediglich in der Nachtschicht die Autos und Personen, die das Unternehmen betreten wollten, 

kontrollierte, keine hohe oder wichtige Position bekleidet hat und er diese Tätigkeit seit 

nunmehr über fünf Jahren nicht mehr ausübt. Auch wenn das Unternehmen, für das er als 

Wachmann gearbeitet hat, Bauaufträge für die afghanische Regierung durchführte und 

andere Security Mitarbeiter Sicherheitsaufträge für die afghanische Armee durchgeführt 

hätten, so war der Beschwerdeführer ausschließlich ein einfacher Hilfsarbeiter (Wachmann) 

für das Unternehmen selbst und hat ausschließlich im Unternehmen Wachdienst ausgeübt. 

Daher kommt ihm in den Augen der Taliban oder auch der IS kaum eine derart große 

Bedeutung zu, dass diese ihre Kapazitäten für einen Zugriff auf seine Person nutzen würden. 
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Insbesondere der Anfragebeantwortung zu Afghanistan: Fähigkeit der Taliban, Personen 

(insbesondere Dolmetscher, die für die US-Armee gearbeitet haben) in ganz Afghanistan 

aufzuspüren und zu verfolgen des Ecoi.net - European Country of Origin Information Network 

vom 13.2.2013 ist zu entnehmen, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Taliban das Aufspüren 

von Personen geringer Bedeutung zu einer Priorität machen würden. 

Darüber hinaus war der Beschwerdeführer im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht am 18.11.2019 nicht in der Lage glaubhaft zu schildern, dass er 

wegen seiner Tätigkeit bei diesem Unternehmen bedroht worden sei. Die angeführten 

Drohbriefe habe er bei ihm zuhause in Nangarhar erhalten und seien auch die Dorfältesten 

bei ihm zuhause zu Besuch gewesen. In diesen Drohbriefen sei er aufgefordert worden, mit 

seiner Arbeit aufzuhören. Es ist daher nicht nachvollziehbar, wieso der Beschwerdeführer für 

zwei Monate in seine Heimatprovinz zurückzukehren wollte, wenn er dort doch bereits 

mehrere Drohbriefe erhalten hatte. Der Beschwerdeführer brachte darüber hinaus selbst vor, 

dass er in Kabul nie Probleme gehabt hätte und hätten die Bedrohungen und die Entführung 

in Nangarhar stattgefunden. Divergierend brachte der Beschwerdeführer in der neuerlich 

durchgeführten mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht am 11.03.2021 

vor, dass er in Kabul regelmäßig – ca. dreimal pro Monat – telefonisch von den Taliban bedroht 

worden sei. Im Zuge der niederschriftlichen Einvernahme vor dem Bundesamt für 

Fremdenwesen und Asyl brachte er zwar die telefonische Bedrohung bereits vor, jedoch gab 

er an, er sei dabei aufgefordert worden, er solle die Arbeit beenden. Im Zuge der mündlichen 

Verhandlung vor dem Bundesverwaltugsgericht am 11.03.2021 führte er dem 

widersprechend aus, dass er in den telefonischen Anrufen aufgeforderd worden sei, 

Informationen über die Amerikaner bekannt zu geben.  

Es ist nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer stets nur in seiner Heimatprovinz die 

Drohbriefe erhalten habe und in Kabul, wo er die inkriminierte Tätigkeit ausübte und auch in 

einer Mietwohnung wohnte, ausschließlich telefonischer Bedrohung ausgesetzt wäre. Es ist 

auch nicht nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer insgesamt drei Jahre in dieser Firma 

arbeitet, wenn er bereits nach zwei Monaten telefonische Drohungen erhalten hätte. Zu 

berücksichtigen ist, dass der Beschwerdeführer die Tätigkeit nicht aufgrund der Bedrohung 

beendet hat, sondern diese aufgrund der Flucht beendet wurde. Der Beschwerdeführer führte 

zudem selbst aus, dass es nie zu einem persönlichen Kontakt mit den Taliban gekommen sei, 

sondern er ausschließlich über die Drohbriefe und Drohanrufe bedroht worden sei. Er brachte 

zwar auch Vorfälle von Anschlägen vor, gab er dabei selbst an, keinesmal direkt anwesend 

gewesen zu sein und ist nicht davon auszugehen, dass die Anschläge ihm persönlich gegolten 

hätten. Es kann dem Beschwerdeführer nich geglaubt werden, dass die Taliban insgesamt drei 
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Jahre den Beschwerdeführer auffordern, die Tätigkeit bei der amerikanischen Firma zu 

beenden bzw. Informationen zu übermitteln und die Weigerung der Folgeleistung des 

Beschwerdeführers zu keinen Konsequenzen führte. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass 

der Beschwerdeführer durchgehend im Verfahren angab, dass er aufgrund der behaupteten 

Entführung durch den IS Afghanistan verlassen habe und die Drohungen durch die Taliban 

aufgrund der Beschäftigung nicht das ausschlaggebende Ereignis dargestellt hätten.  

Selbst wenn die Angaben des Beschwerdeführers über die Bedrohung durch die Taliban und 

die Entführung durch den IS glaubhaft wären, kann aufgrund der Angaben des 

Beschwerdeführers zweifelsfrei festgestellt werden, dass er außerhalb seiner Heimatprovinz 

keinerlei Bedrohung ausgesetzt war bzw. ist und eine Rückkehr des Beschwerdeführers in 

seinen Herkunftsstaat daher jedenfalls zumutbar ist. Der Beschwerdeführer kann sich in 

Mazar-e-Sharif eine Wohnung und eine Arbeit suchen. Die vorgebrachten Bedrohungen 

haben nach Angaben des Beschwerdeführers lediglich in Nangarhar stattgefunden und ist es 

nicht glaubhaft und nachvollziehbar, dass der Beschwerdeführer in ganz Afghanistan einer 

Bedrohung ausgesetzt wäre, insbesondere vor dem Hintergrund, dass er längere Zeit in Kabul 

lebte und arbeitete und eine Bedrohung in Kabul ausschließlich telefonisch stattfand. Zu 

berücksichtigen ist, dass die Angaben des Beschwerdeführers betreffend 

Rückkehrbefürchtung nach Afghanistan sehr allgemein gehalten sind und großteils auf die 

Sicherheitslage verwiesen wurde. Dass der Beschwerdeführer bei Rückkehr verpflichtet wäre, 

seine Arbeitserfahrung im amerikanischen Unternehmen angeben zu müsse und dadurch ins 

Visier der Taliban geraten würde, entbehrt jeglicher Nachvollziehbarkeit.  

Wenn der Beschwerdeführer in den drei Jahren, in denen er für das Unternehmen gearbeitet 

hat, ausschließlich telefonisch und brieflich bedroht worden sei, es jedoch zu keiner 

persönlichen Kontaktaufnahme gekommen ist, ist auszuschließen, dass die Taliban bei seiner 

Rückkehr noch Interesse an ihm hätten. Wie oben ausgeführt, war die Tätigkeit des 

Beschwerdeführers eine reine Hilfstätigkeit und ist nicht davon auszugehen, dass die Taliban 

ein großes Interesse an der Ergreifung des Beschwerdeführers haben.  

Dass der IS –unter Zugrundelegung der Fluchtgeschichte, wobei das 

Bundesverwaltungsgericht von der Unglaubhaftigkeit der Angaben ausgeht – den 

Beschwerdeführer nach über fünf Jahren noch suchen würde, ist vor dem Hintergrund der 

Angaben des Beschwerdeführers nicht zu erwarten. Dieser führte in der mündlichen 

Verhandlung vor dem Bundesvewaltungsgericht am 11.03.2021 selbst aus, der IS würde junge 

Leute benötigen, da diese leicht beeinflussbar wären. Dies bedeutet kein spezielles und 
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konkretes Interesse des IS am Beschwerdeführer, sodass auszuschließen ist, dass diese ihn 

noch suchen würde.  

Insgesamt geht das Bundesverwaltungsgericht daher davon aus, dass das Fluchtvorbringen 

zur Verfolgung des Beschwerdeführers unglaubwürdig ist und konkrete Übergriffe und 

Drohungen durch die Taliban und den IS nicht stattgefunden haben und auch für die Zukunft 

im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan mangels sonstiger konkreter Anhaltspunkte nicht zu 

erwarten sind. Insbesondere ist nicht nachvollziehbar, dass die Taliban oder der IS nach über 

fünf Jahren ein Interesse am Beschwerdeführer haben, zumal er die Tätigkeit beim 

amerikanischen Unternehmen als einfacher Wachmann bereits vor über fünf Jahren beendet 

hat und er weder in seine Heimatprovinz Nangarhar, noch in die Stadt der inkriminierten 

Tätigkeit Kabul zurückkehrt. Insbesondere die Taliban haben den Beschwerdeführer drei Jahre 

während der inkriminierten Tätigkeit ausschließlich via Drohbriefe und Drohanrufe bedroht, 

jedoch niemals persönlich. Es kann daher ausgeschlossen werden, dass die Taliban den 

Beschwerdeführer nach über fünf Jahren, nach Beendigung der Tätigkeitn, in ganz Afghanistan 

suchen oder gar töten würden.  

Hinzu kommt, dass dem Beschwerdeführer zwar seine Tätigkeit als Wachmann geglaubt wird, 

aber der Beschwerdeführer selbst einen Zusammenhang zwischen der Tätigkeit und der 

Entführung ausschließt, brachte er in der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht am 11.03.2021 explizit vor, dass er von den Taliban bedroht und 

von dem IS entführt worden sei. Der Beschwerdeführer war daher auch zu dem Zeitpunkt als 

er diese Tätigkeit ausübte und in Afghanistan lebte, keinerlei konkreter Gefährdung aufgrund 

seiner Tätigkeit ausgesetzt.  

2.3. Zu den Feststellungen zum (Privat)Leben des Beschwerdeführers in Österreich 

Der Beschwerdeführer hat sich innerhalb der kurzen Zeit, die er in Österreich aufhältig ist, 

besonders gut integriert und sich intensiv darum bemüht, sich den hiesigen 

Lebensbedingungen anzupassen. Obwohl ihm bewusst war, dass sein Aufenthalt eventuell nur 

befristet ist, war er bemüht, die deutsche Sprache zu erlernen und ist es ihm in den fünf Jahren 

auch gelungen, sich diese im ausreichenden Ausmaß anzueignen und konnte er sich in der 

mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht flüssig verständigen. Die 

Einvernahme erfolgte bis auf die Fluchtgeschichte in deutscher Sprache. 

Dass der Beschwerdeführer mit seinem Cousin und dessen Familie im Zeitraum 30.08.2016 bis 

16.03.2017 an der gleichen Adresse wohnhaft war, ergibt sich aus dem Auszug aus dem 

Zentralen Melderegister des Beschwerdeführers, aus dem als Unterkunftgeber  XXXX 
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hervorgeht.  XXXX bestätigte dies im Zuge der zeugenschaftlichen Einvernahme vor dem 

Bundesverwaltungsgericht am 11.03.2021. Der Beschwerdeführer ist eine wichtige 

Unterstützung für seinen Cousin und die gesamte Familie, insbesondere in der 

Kinderbetreuung der insullinpflichtigen Tochter, die vom Beschwerdeführer öfters vom 

Kindergarten abgeholt werden muss.  

Der Cousin des Beschwerdeführers führte im Rahmen der mündlichen Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht am 11.03.2021 aus, dass er und der Beschwerdeführer sich jeden 

Tag sehen würden und beabsichtigen, dass der Beschwerdeführer mit ihm gemeinsam den 

von ihm geführten Marktstand führt. Er konnte zudem anführen, dass von Beginn an 

angedacht war, dass der Beschwerdeführer diesen gemeinsam mit dem Cousin betreibt und 

nur aufgrund der nicht vorliegenden Genehmigung für den Beschwerdeführer er den Stand 

alleine eröffnen musste. Der Beschwerdeführer und der Zeuge konnten zudem glaubhaft 

darlegen, dass der Beschwerdeführer mit Erlangung einer Arbeitsgenehmigung die Arbeit am 

Marktstand aufnehmen wird, somit vollversicherungspflichtig beschäftigt und nicht auf die 

Hilfeleistung des Staates angewiesen sein wird.  

Trotz Kenntnis des eventuell nur befristeten Aufenthaltes in Österreich war der 

Beschwerdeführer von Beginn an bemüht, eine Arbeit zu suchen und aufzunehmen. Aus dem 

vorgelegten GISA Auszug zum Stichtag 16.10.2019 geht hervor, dass der Beschwerdeführer 

seit 15.10.2019 im Besitz einer Gewerbeberechtigung für Botendienst ist. Aus dem Auszug aus 

dem Grundversorgungssystem zum Stichtag 10.03.2021 geht hervor, dass der 

Beschwerdeführer im Zeitraum 01.12.2019 bis 31.10.2020 nicht in Betreuung war, da er einer 

selbstständigen Erwerbstätigkeit nachging. Der Beschwerdeführer brachte hierzu glaubhaft 

vor, dass er beim Lieferdienst tätig war, dies jedoch wegen der COVID-19 Pandemie und dem 

dadurch entstandenen Überschuss an Lieferboten beenden musste. Darüber hinaus geht aus 

dem vorgelegten Bescheid des AMS Wien Esteplatz vom 25.05.2018 hervor, dass der 

Beschwerdeführer eine Stelle als Verkaufshelfer aufnehmen wollte, eine 

Beschäftigungsbewilligung mangels Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen jedoch nicht 

erteilt wurde. Weder ein negativer Bescheid noch ein negatives Erkenntnis des 

Bundesverwaltungsgerichtes haben den Beschwerdeführer davon abgehalten, eine legale 

Vollzeitbeschäftigung zu suchen und aufzunehmen, damit er ein selbstständiges Leben ohne 

staatliche Hilfe führen kann und bemühte er sich um eine Gewerbeberechtigung für 

Botendienste sowie in Folge um die Bewilligung zur Führung eines Marktstandes. Der 

Beschwerdeführer befindet sich nach dem Auszug aus dem Grundversorgungssystems zum 

Stichtag 10.03.2021 zwar wieder im Leistungsbezug, doch konnte er glaubhaft anführen und 

wurde vom Zeugen im Zuge der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht 
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am 11.03.2021 glaubhaft bestätigt, dass er eine Erwerbstätigkeit am Marktstand seines 

Cousins in Aussicht hat und diese mit Erhalt der entsprechenden Genehmigung auch 

aufnehmen kann. Diesbezüglich liegt ein Beschluss im Verfahren betreffend Antrag auf 

Neueintragung einer Firma vom 25.06.2020 des Handelsgerichtes Wien vom 01.07.2020 vor, 

aus welchem hervorgeht, dass eine positive Erledigung dieser Angelegenheit nur dann möglich 

ist, wenn der Beschwerdeführer Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt hat.  

2.4. Zu den Feststellungen zur Rückkehr des Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat 

Die Feststellungen zur zukünftig erwartbaren (existenziellen) Situation des 

Beschwerdeführers im Falle einer Rückkehr ergeben sich aus den Angaben des 

Beschwerdeführers, den obigen Länderberichten und aus den Angaben im Rahmen der 

mündlichen Verhandlungen.  

Im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan könnte der gesunde und arbeitsfähige 

Beschwerdeführer sich eine Arbeit in Mazar-e-Sharif suchen. Folglich kann im konkreten Fall 

davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr in den 

Herkunftsstaat nicht in eine derart ausweglose Lage geraten würde, die ihm jegliche 

Existenzgrundlage entzieht. Auch die Sicherheitslage in Mazar-e-Sharif zählt – wie den obigen 

Länderfeststellungen zu entnehmen ist – zu jenen Regionen, die verhältnismäßig sicher sind. 

Wie oben festgestellt, ist der Beschwerdeführer ausreichend gesund, verfügt über eine 

Schulbildung und Berufserfahrung und ist im erwerbsfähigen Alter.  

Der Beschwerdeführer hat zusammengefasst kein substantiiertes nachvollziehbares 

Vorbringen dahingehend erstattet, dass er im Falle einer Rückkehr nach Afghanistan einer 

konkreten individuellen Verfolgung ausgesetzt wäre. Aus den äußerst vagen Angaben des 

Beschwerdeführers im gesamten Verfahren lässt sich nicht auf eine aktuelle Gefährdung des 

Beschwerdeführers schließen.  

Der Beschwerdeführer ist Paschtune, und damit Angehöriger der größten und mächtigsten 

Gemeinschaft in Afghanistan. Es ist daher davon auszugehen, dass er in Mazar-e-Sharif 

Anschluss finden wird.  

Die fallbezogenen Feststellungen zur Lage in Afghanistan stützen sich auf das 

Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom 16.12.2020, sowie den EASO-Bericht 

‚Country Guidance: Afghanistan‘ von Juni 2019, die UNHCR-Richtlinien vom 30.08.2018 und 

beruhen auf einer Vielzahl von jeweils angeführten verschiedenen, voneinander 

unabhängigen Quellen von regierungsoffiziellen und nicht-regierungsoffiziellen Stellen. In 
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ihrer Kernaussage bieten diese Dokumentationen ein stimmiges und einheitliches Gesamtbild 

ohne wesentliche Widersprüche und besteht daher für das Bundesverwaltungsgericht kein 

Anlass, an der Richtigkeit der darin getroffenen Länderfeststellungen zu zweifeln. 

Insoweit den Feststellungen zur Lage im Herkunftsstaat Berichte älteren Datums zugrunde 

liegen, ist auszuführen, dass sich seither die darin angeführten Umstände unter 

Berücksichtigung der dem Bundesverwaltungsgericht von Amts wegen vorliegenden Berichte 

aktuelleren Datums für die Beurteilung der gegenwärtigen Situation nicht wesentlich geändert 

haben. So hat sich insbesondere auch seit der Verhandlung auf Basis der aktuellen 

Quellenlage, vor allem der aktualisierten Version des Länderinformationsblatts vom 

16.12.2020, die Lage im Herkunftsstaat des Beschwerdeführers nicht wesentlich verändert 

beziehungsweise nicht in einer Weise oder in einem Ausmaß verändert, die für den 

Beschwerdeführer asylrechtlich von Relevanz wäre beziehungsweise für die Frage der 

Schutzgewährung entscheidungswesentlich wäre. 

Die Ausführungen und Einwände des Beschwerdeführers waren nicht geeignet, den zu Grunde 

gelegten Länderfeststellungen und Quellen substantiiert entgegenzutreten und diese 

nachhaltig zu erschüttern. 

Die Grundversorgung ist in Afghanistan generell – und so insbesondere auch in der Stadt 

Mazar e Sharif – grundlegend gesichert. Der aktuellen Quellenlage ist nicht zu entnehmen, 

dass die Grundversorgung der Bevölkerung (mit Nahrungsmittel und Trinkwasser) in Mazar-e 

Sharif generell nicht mehr gewährleistet oder das Gesundheitsversorgungssystem 

zusammengebrochen wäre. Auch aus den UNHCR-Richtlinien vom 30.08.2018 ist nicht 

ableitbar, dass aus diesem Grund eine Rückkehr generell nicht in diese Stadt möglich ist. 

Insgesamt zeigt die Quellenlage keine Situation insbesondere in Mazar-e Sharif auf, welche 

generell einer Rückkehr entgegenstehen würde, dies auch unter Berücksichtigung der UNHCR-

Richtlinie vom 30.08.2018 (vgl. dazu die rechtliche Beurteilung). 

Es wird nicht verkannt, dass sich die Lage für Rückkehrer aufgrund der wirtschaftlichen Lage 

in Afghanistan als durchaus schwierig erweisen und für Rückkehrer ohne soziales Netzwerk 

eine besondere Herausforderung darstellen kann, jedoch kann, wie dargetan, auf Basis der 

Berichtslage nicht davon ausgegangen werden, dass eine Rückkehr nach Afghanistan 

allgemein nicht zugemutet werden kann und für jeden Rückkehrer eine existenzbedrohende 

Situation entsteht. 
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Die Feststellung, dass dem Beschwerdeführer eine Rückkehr nach Mazar-e Sharif möglich und 

zumutbar ist, ergibt sich zunächst daraus, dass der Beschwerdeführer während des gesamten 

Verfahrens nicht glaubhaft machen konnte, dass er im Fall der Rückkehr nach Afghanistan mit 

maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einer wie immer gearteten Verfolgung ausgesetzt wäre. 

Dass dem Beschwerdeführer eine Ansiedlung in Mazar-e Sharif möglich und zumutbar ist, 

basiert auf einer Zusammenschau der länderspezifischen Feststellungen und den beim 

Beschwerdeführer vorliegenden persönlichen Umständen. Diesbezüglich ist insbesondere zu 

berücksichtigen, dass er Matura in Kabul gemacht hat und dort für 3 Jahre gearbeitet hat. Es 

gibt keinen Anhaltspunkt, wieso er in Mazar-e Sharif nicht in der Lage sein sollte, seine Existenz 

- etwa durch Gelegenheits- und Hilfsarbeiten - zu sichern und eine einfache Unterkunft zu 

finden. Er könnte in dieser Stadt seine grundlegenden und notwendigen Lebensbedürfnisse 

befriedigen und würde nicht in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende Lage geraten. Der 

Beschwerdeführer findet in dieser Stadt zwar kein soziales Netzwerk vor, jedoch weist der 

gesunde und arbeitsfähige Beschwerdeführer keine besondere Vulnerabilität auf. 

Zur Erleichterung seiner Rückkehr könnte der Beschwerdeführer zudem eine finanzielle 

Rückkehrhilfe in Anspruch nehmen, die zumindest in der ersten Zeit als Überbrückung dienen 

kann, bis er eine Arbeit gefunden hat. 

Zusammengefasst ergibt sich unter Zugrundelegung der in den Feststellungen 

wiedergegebenen Länderberichte unter dem Aspekt der Sicherheitslage in Mazar-e Sharif 

keine besondere Gefährdungssituation für den Beschwerdeführer; auch hinsichtlich der 

Versorgunglage in Mazar-e Sharif wurde keine Situation aufgezeigt, die einer Rückkehr des 

Beschwerdeführers dorthin grundsätzlich entgegenstehen würde. 

Die Feststellungen zur allgemeinen Lage in Afghanistan bzw. zur besonderen Situation in 

Mazar-e-Sharif und in der Provinz Nangarhar beruhen auf den angeführten Quellen. Bei den 

angeführten Quellen handelt es sich um Berichte verschiedener anerkannter und teilweise vor 

Ort agierender staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen, die in ihren Aussagen ein 

übereinstimmendes, schlüssiges Gesamtbild der Situation in Afghanistan ergeben. Angesichts 

der Seriosität der angeführten Erkenntnisquellen und der Plausibilität der Aussagen besteht 

kein Grund, an der Richtigkeit der Darstellung zu zweifeln. 

2.5. Zu den Feststellungen zur aktuell vorliegenden Pandemie aufgrund des Corona-Virus 

Laut dem Länderbericht vom 18.5.2020 gilt die Stadt Herat aufgrund der Nähe zum Iran als 

der COVID-19-Hotspot Afghanistans (DW 22.4.2020; vgl. NYT 22.4.2020); dort wurde nämlich 
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die höchste Anzahl bestätigter COVID-19-Fälle registriert (TN 7.4.2020b; vgl. DW 22.4.2020). 

Auch hat sich dort die Anzahl positiver Fälle unter dem Gesundheitspersonal verstärkt. Dem 

Länderbericht vom 18.05.2020 zufolge können nach offiziellen Schätzungen in Herat-Stadt 

150.000 Tagelöhner aufgrund des Lockdowns nicht arbeiten und haben somit kein 

Einkommen. Weil es in Herat an Ressourcen mangelt, um Hunderttausende zu ernähren, 

nimmt die Bevölkerung die Bedrohung durch das Virus nicht ernst. Zwar hat die Bevölkerung 

anfangs großzügig gespendet, aber auch diese Spenden werden weniger, nachdem die 

langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen auf Unternehmen sichtbar werden (NYT 

22.4.2020). 

In diesem Zusammenhang wird aber festgehalten, dass in casu für den Beschwerdeführer 

Mazar-e Sharif als Innerstaatliche Fluchtalternative vor dem Hintergrund seiner persönlichen 

Voraussetzungen geprüft wurde und der aktuelle Länderbericht vom 18.5.2020 für Mazar-e 

Sharif von keinem Lockdown in dieser Stadt berichtet, sodass nicht davon auszugehen ist, dass 

die Versorgungssituation und / oder Arbeitsmarktlage covid19-bedingt sich aktuell anders 

verhält, als vor dem Ausbruch von COVID-19. 

Dem Länderbericht vom 18.05.2020 ist aber nicht nur zu entnehmen: „Die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die International Organization for Migration (IOM) 

unterstützen das afghanische Ministerium für öffentliche Gesundheit (MOPH) (WHO MIT 

10.5.2020; vgl. IOM 11.5.2020); die WHO übt eine beratende Funktion aus und unterstützt die 

afghanische Regierung in vier unterschiedlichen Bereichen während der COVID-19-Krise“, 

sondern auch: „IOM Österreich bietet derzeit, aufgrund der COVID-19-Lage, folgende 

Aktivitäten an: Qualitätssicherung in der Rückkehrberatung (Erarbeitung von Leitfäden und 

Trainings) und Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr und Reintegration im Rahmen der 

vorhandenen Möglichkeiten (Virtuelle Beratung, Austausch mit 

Rückkehrberatungseinrichtungen und Behörden, Monitoring der Reisemöglichkeiten) (IOM 

AUT 18.5.2020).“ Das bedeutet, dass trotz der – weltweit vorhandenen – COVID-19-Lage die 

Rückkehr nach Afghanistan auch von IOM (Internationale Organisation für Migration) nicht 

mit dem Hinweis auf COVID-19 als verunmöglicht ansieht und ist dazu festzuhalten, dass der 

Länderbericht vom 18.05.2020 auch an anderer Stelle ausführt „Die internationale 

Organisation für Migration (IOM) unterstützt mit diversen Projekten die freiwillige Rückkehr 

und Reintegration von Rückkehrer/innen nach Afghanistan“. 

Laut Länderbericht vom 20.07.2020 kündigte die afghanische Regierung ein umfassendes 

Unterstützungsprogramm im Umfang von 244 Millionen Dollar an und auch die Weltbank 

sagte finanzielle Unterstützung in der Höhe von 200 Millionen US-Dollar zu. Daraus ergibt sich, 
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dass die afghanische Regierung darum bemüht ist, die Bevölkerung in dieser schwierigen 

Situation zu unterstützen. 

Auch wenn Friederike Stahlmann in ihrem Aufsatz aus März 2020 vermutet „eine 

unkontrollierte Verbreitung des Corona-Virus in Afghanistan scheint nicht vermeidbar zu 

sein“, so konnte auch sie über allfällige Angriffe auf RückkehrerInnen mit der Begründung, 

dass sie die Krankheit einschleppen würden, bislang nicht auf dem Boden von ihr selbst 

vorgenommenen Recherchen berichten. 

Zu der derzeitigen Situation rund um den Virus COVID-19 (Corona) ist zu sagen, dass die 

weltweit zunehmende Ausbreitung des Virus COVID-19 (Corona) nicht nur den Herkunftsstaat 

des Beschwerdeführers betrifft, sondern ist dieser Virus aktuell weltweit aktiv. Der Virus 

COVID-19 vermag jedoch für sich alleine betrachtet noch nicht die Schlussfolgerung zu tragen, 

dass die Ausweisung in einen von diesem Virus betroffenen Staat automatisch gegen Art. 3 

EMRK verstoßen würde, zumal auch Österreich, wo sich der Beschwerdeführer derzeit aufhält, 

in einem solchen Ausmaß von diesem Virus betroffen ist, dass vorläufige Maßnahmen für das 

gesamte Bundesgebiet gesetzlich erlassen wurden. Laut aktuellem Länderbericht vom 

18.05.2020 können in Afghanistan landesweit – mit Hilfe der Vereinten Nationen – in acht 

Einrichtungen COVID-19-Testungen durchgeführt werden (WP 20.4.2020). 

Zu der Passage „Nach Aussage des Direktors des Antoni-Krankenhauses, das als nationales 

Zentrum für die Behandlung von Ansteckungskrankheiten fungiert, seien zwar die 

Testmöglichkeiten kein Problem, da 50.000 Tests vorhanden seien. Diese Zahl ist allerdings 

tatsächlich beunruhigend. Denn legt man die vom RKI etablierten Testempfehlungen 

zugrunde…“ im Aufsatz von Frau Stahlmann aus März 2020 ist zu sagen, dass nicht nur in 

Afghanistan die Testungen noch nicht über eine große Anzahl von Personen durchgeführt 

wurden, sondern ist etwa auch für Österreich oder – Medienberichten zufolge – für andere 

Staaten zu sagen, dass bisher noch nicht alle EinwohnerInnen bzw aus dem Ausland 

rückkehrende Personen durchgetestet werden konnten / wurden. 

Laut Länderbericht vom 18.05.2020 können COVID-19 Verdachtsfälle in Afghanistan aufgrund 

von Kapazitätsproblem bei Tests nicht überprüft werden – was von afghanischer Seite 

bestätigt wird (DW 22.4.2020; vgl. QA 16.4.2020; NYT 22.4.2020; ARZ KBL 7.5.2020) und wird 

die Dunkelziffer von afghanischen Beamten höher geschätzt (WP 20.4.2020), doch verhält es 

sich weltweit so, dass das Gros der Bevölkerung bisher nicht durchgetestet werden konnte. 

Aus den Kurzinformationen des Länderinformationsblattes vom 29.06.2020 wurden die 

großen Reisebeschränkungen mittlerweile aufgehoben und kann die Bevölkerung nun in alle 
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Provinzen reisen (RA KBL 19.6.2020). Dem Beschwerdeführer ist die Weiterreise von Kabul 

nach Mazar –e- Sharif sohin jedenfalls möglich. Bei Reisen mit dem Flugzeug sind 

grundlegende COVID-19-Schutzmaßnahmen erforderlich (RA KBL 19.6.2020). Wird hingegen 

die Reise mit dem Auto angetreten, so sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 

Zwischen den Städten Afghanistans verkehren Busse. Grundlegende Schutzmaßnahmen nach 

COVID-19 werden von der Regierung zwar empfohlen – manchmal werden diese nicht 

vollständig umgesetzt (RA KBL 19.6.2020). 

Aufgrund der COVID-19-Krise heraus hat sich in Kabul ein "Solidaritätsprogramm" entwickelt. 

Eine afghanische Tageszeitung rief Hausbesitzer dazu auf, jenen ihrer Mieter/innen, die Miete 

zu reduzieren oder zu erlassen, die aufgrund der Ausgangsbeschränkungen nicht arbeiten 

konnten. Viele Hausbesitzer folgten dem Aufruf. Dies Programm ist zwar in Kabul gestartet, 

doch wurde es in weiterer Folge in anderen Provinzen repliziert (AF 24.6.2020). 

Es wurden auch weitere Spendenaktionen gestartet, wo bedürftigen Familie kostenlose 

Nahrungsmittel zur Verfügung gestellt wurden. Auch diese wurden ausgehend von Kabul in 

anderen Provinzen repliziert. Es wurden in Afghanistan sohin bereits mehrere 

gesellschaftliche Maßnahmen zur Bewältigung COVID-19 Krise gestartet und bemüht sich die 

afghanische Regierung um notwendige Maßnahmen zur Bewältigung. 

Der Beschwerdeführer gehört mit Blick auf sein Alter und das Fehlen physischer (chronischer) 

Vorerkrankungen keiner spezifischen Risikogruppe betreffend COVID-19 an. Es ist demnach 

auch keine maßgebliche Wahrscheinlichkeit dafür zutage getreten, dass der 

Beschwerdeführer bei einer Rückkehr nach Afghanistan eine COVID-19-Erkrankung mit 

schwerwiegendem oder tödlichem Verlauf bzw. mit dem Bedarf einer intensivmedizinischen 

Behandlung bzw. einer Behandlung in einem Krankenhaus erleiden würde. Dem 

Beschwerdeführer ist daher eine innerstaatliche Fluchtalternative in Mazar –e- Sharif 

zumutbar. Der Beschwerdeführer hat zudem kein Vorbringen erstatten, aus welchen 

individuellen Gründen in der Person des Beschwerdeführers mit Blick auf die „Covid-19 

Situation“ eine innerstaatliche Fluchtalternative unmöglich wäre. 

2.6. Zu den Feststellungen zur relevanten Sicherheitslage in Afghanistan 

Die Feststellungen zur allgemeinen Lage in Afghanistan bzw. zur besonderen Situation in der 

Stadt Mazar-e-Sharif und in der Provinz Nangarhar beruhen auf den angeführten Quellen. Bei 

den angeführten Quellen handelt es sich um Berichte verschiedener anerkannter und 

teilweise vor Ort agierender staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen, die in ihren 

Aussagen ein übereinstimmendes, schlüssiges Gesamtbild der Situation in Afghanistan 
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ergeben. Angesichts der Seriosität der angeführten Erkenntnisquellen und der Plausibilität der 

Aussagen besteht kein Grund, an der Richtigkeit der Darstellung zu zweifeln. 

3. Rechtliche Beurteilung: 

Zu A)  

Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides: 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Asylantrag gestellt 

hat, soweit der Antrag nicht gemäß §§ 4, 4a oder 5 AsylG 2005 zurückzuweisen ist, der Status 

des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat 

Verfolgung iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK droht (vgl. auch die Verfolgungsdefinition in § 2 Abs. 

1 Z 11 AsylG 2005, die auf Art. 9 der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über 

Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder 

Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz 

benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, ABl. 2004 Nr. L 304/12 

[Statusrichtlinie] verweist). Damit will der Gesetzgeber an die Gesamtheit der aufeinander 

bezogenen Elemente des Flüchtlingsbegriffs der GFK anknüpfen (VwGH 24.3.2011, 

2008/23/1443). Gemäß § 3 Abs. 3 AsylG 2005 ist der Asylantrag bezüglich der Zuerkennung 

des Status des Asylberechtigten abzuweisen, wenn dem Fremden eine innerstaatliche 

Fluchtalternative (§ 11 AsylG 2005) offen steht oder wenn er einen Asylausschlussgrund (§ 6 

AsylG 2005) gesetzt hat. 

Flüchtling iSd Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK (idF des Art. 1 Abs. 2 des Protokolls über die 

Rechtsstellung der Flüchtlinge BGBl. 78/1974) - deren Bestimmungen gemäß § 74 AsylG 2005 

unberührt bleiben - ist, wer sich "aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, 

Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der 

politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht 

in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes 

zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich außerhalb des Landes seines gewöhnlichen 

Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, 

in dieses Land zurückzukehren." (vgl. VfSlg. 19.086/2010; VfGH 12.6.2010, U 613/10). 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor 

Verfolgung. Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen 

Situation des Asylwerbers und unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat 

objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB VwGH 22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 
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2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011; 17.3.2009, 2007/19/0459; 28.5.2009, 

2008/19/1031). Es kommt nicht darauf an, ob sich eine bestimmte Person in einer konkreten 

Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft begabte Person in dieser 

Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde (vgl. VwGH 19.12.2007, 2006/20/0771; 

17.3.2009, 2007/19/0459; 28.5.2009, 2008/19/1031; 6.11.2009, 2008/19/0012). Unter 

Verfolgung ist ein ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende 

persönliche Sphäre des Einzelnen zu verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der 

Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des 

Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu begründen. Eine 

Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 

Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 

21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011; 28.5.2009, 2008/19/1031. Die 

Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 

2 GFK nennt (VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99/20/0128; 23.11.2006, 

2005/20/0551); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber außerhalb seines 

Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes (vgl. VwGH 28.3.1995, 

95/19/0041; 27.6.1995, 94/20/0836; 23.7.1999, 99/20/0208; 21.9.2000, 99/20/0373; 

26.2.2002, 99/20/0509 mwN; 12.9.2002, 99/20/0505; 17.9.2003, 2001/20/0177; 28.10.2009, 

2006/01/0793; 23.2.2011, 2011/23/0064) ist eine Verfolgungshandlung nicht nur dann 

relevant, wenn sie unmittelbar von staatlichen Organen (aus Gründen der GFK) gesetzt 

worden ist, sondern auch dann, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist, 

Handlungen mit Verfolgungscharakter zu unterbinden, die nicht von staatlichen Stellen 

ausgehen, sofern diese Handlungen - würden sie von staatlichen Organen gesetzt - 

asylrelevant wären. Eine von dritter Seite ausgehende Verfolgung kann nur dann zur 

Asylgewährung führen, wenn sie von staatlichen Stellen infolge nicht ausreichenden 

Funktionierens der Staatsgewalt nicht abgewandt werden kann (VwGH 22.3.2000, 

99/01/0256 mwN). 

Von einer mangelnden Schutzfähigkeit des Staates kann nicht bereits dann gesprochen 

werden, wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger gegen jedwede Übergriffe Dritter 

präventiv zu schützen (VwGH 13.11.2008, 2006/01/0191; 28.10.2009, 

2006/01/0793¿19.11.2010, 2007/19/0203; 23.2.2011, 2011/23/0064; 24.3.2011, 

2008/23/1101). Für die Frage, ob eine ausreichend funktionierende Staatsgewalt besteht - 

unter dem Fehlen einer solchen ist nicht "zu verstehen, dass die mangelnde Schutzfähigkeit 

zur Voraussetzung hat, dass überhaupt keine Staatsgewalt besteht" (VwGH 22.3.2000, 
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99/01/0256) -, kommt es darauf an, ob jemand, der von dritter Seite (aus den in der GFK 

genannten Gründen) verfolgt wird, trotz staatlichem Schutz einen - asylrelevante Intensität 

erreichenden - Nachteil aus dieser Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit zu 

erwarten hat (vgl. VwGH 22.3.2000, 99/01/0256 im Anschluss an Goodwin-Gill, The Refugee 

in International Law2 [1996] 73; weiters VwGH 26.2.2002, 99/20/0509 mwN; 20.9.2004, 

2001/20/0430; 17.10.2006, 2006/20/0120; 13.11.2008, 2006/01/0191; 28.10.2009, 

2006/01/0793; 19.11.2010, 2007/19/0203; 23.2.2011, 2011/23/0064; 24.3.2011, 

2008/23/1101). Für einen Verfolgten macht es nämlich keinen Unterschied, ob er auf Grund 

staatlicher Verfolgung mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit einen Nachteil zu erwarten hat 

oder ob ihm dieser Nachteil mit derselben Wahrscheinlichkeit auf Grund einer Verfolgung 

droht, die von anderen ausgeht und die vom Staat nicht ausreichend verhindert werden kann. 

In diesem Sinne ist die oben verwendete Formulierung zu verstehen, dass der Herkunftsstaat 

"nicht gewillt oder nicht in der Lage" sei, Schutz zu gewähren (VwGH 26.2.2002, 99/20/0509). 

In beiden Fällen ist es dem Verfolgten nicht möglich bzw. im Hinblick auf seine 

wohlbegründete Furcht nicht zumutbar, sich des Schutzes seines Heimatlandes zu bedienen 

(vgl. VwGH 22.3.2000, 99/01/0256; 13.11.2008, 2006/01/0191; 28.10.2009, 2006/01/0793; 

19.11.2010, 2007/19/0203; 23.2.2011, 2011/23/0064; 24.3.2011, 2008/23/1101). 

Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet, dass sie zum Zeitpunkt der 

Entscheidung vorliegen muss (VwGH 09.03.1999, Zl. 98/01/0318; 19.10.2000, Zl. 98/20/0233). 

Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen können im Beweisverfahren ein 

wesentliches Indiz für eine bestehende Verfolgungsgefahr darstellen, wobei hierfür dem 

Wesen nach eine Prognose zu erstellen ist (VwGH 05.11.1992, Zl. 92/01/0792; 09.03.1999, Zl. 

98/01/0318). Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der GFK genannten Gründen 

haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 nennt, und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich 

die betreffende Person außerhalb ihres Heimatstaates bzw. des Staates ihres vorigen 

Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des 

letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein, wobei Zurechenbarkeit nicht nur ein 

Verursachen bedeutet, sondern eine Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende 

Verfolgungsgefahr bezeichnet (VwGH 16.06.1994, Zl. 94/19/0183). 

Die Voraussetzungen der GFK sind nur bei jenem Flüchtling gegeben, der im gesamten 

Staatsgebiet seines Heimatlandes keinen ausreichenden Schutz vor der konkreten Verfolgung 

findet (VwGH 08.10.1980, VwSlg. 10.255 A). Steht dem Asylwerber die Einreise in Landesteile 

seines Heimatstaates offen, in denen er frei von Furcht leben kann, und ist ihm dies zumutbar, 

so bedarf er des asylrechtlichen Schutzes nicht; in diesem Fall liegt eine sog. „inländische 

Fluchtalternative“ vor. Der Begriff „inländische Fluchtalternative“ trägt dem Umstand 
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Rechnung, dass sich die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung iSd. Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK, 

wenn sie die Flüchtlingseigenschaft begründen soll, auf das gesamte Staatsgebiet des 

Heimatstaates des Asylwerbers beziehen muss (VwGH 08.09.1999, Zl. 98/01/0503 und Zl. 

98/01/0648). 

Im gegenständlichen Fall sind nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichtes die dargestellten 

Voraussetzungen, nämlich eine „begründete Furcht vor Verfolgung“ im Sinne von Art. 1 

Abschnitt A Z 2 der GFK, nicht gegeben. Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, 

asylrelevante Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention in seinem Herkunftsstaat 

glaubhaft darzutun, war der Antrag auf internationalen Schutz gem. § 3 AsylG 2005 

abzuweisen. Erachtet nämlich die zur Entscheidung über einen Asylantrag zuständige Instanz 

- wie im gegenständlichen Fall - im Rahmen der Beweiswürdigung die Angaben des 

Asylwerbers grundsätzlich als unwahr, dann können die von ihm behaupteten Fluchtgründe 

nicht als Feststellung der rechtlichen Beurteilung zugrunde gelegt werden und es ist auch 

deren Eignung zur Glaubhaftmachung wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung nicht näher zu 

beurteilen (VwGH 09.05.1996, Zl.95/20/0380).  

Aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes 

erweist sich das Vorbringen des Beschwerdeführers als bereits abstrakt nicht asylrelevant und 

hinsichtlich der behaupteten Verfolgungshandlungen in Afghanistan auch als nicht glaubhaft. 

Der Beschwerdeführer konnte eine Entführung durch den IS nicht glaubhaft darlegen und ist 

nicht davon ausgzugehen, dass er nach über fünf Jahren immer noch einer Gefährdung 

ausgesetzt wäre. Der Beschwerdeführer konnte zudem nicht glaubhaft darlegen, dass er 

aufgrund seiner Tätigkeit für ein amerikanisches Unternehmen von den Taliban bedroht und 

verfolgt wurde bzw. bei einer Rückkehr einer Verfolgung ausgesetzt wäre. 

Wie in der Beweiswürdigung des verfahrensgegenständlichen Erkenntnisses dargetan, ergibt 

sich der Schluss auf die Unglaubhaftigkeit des Beschwerdeführers in Bezug auf die 

Fluchtgründe aus einer Gesamtschau der Angaben im Verfahren, insbesondere aber auch 

aufgrund des Verlaufes und des Eindrucks in der mündlichen Beschwerdeverhandlung vor 

dem Bundesverwaltungsgericht. Zudem konnte entgegen dem Vorbringen des 

Beschwerdeführers nicht festgestellt werden, dass dieser nach einer allfälligen Rückkehr nach 

Afghanistan Verfolgungshandlungen bzw. Bedrohungssituationen ausgesetzt wäre. 

Auch aus der wirtschaftlich schlechten Lage in Afghanistan lässt sich für den 

Beschwerdeführer eine Zuerkennung des Status eines Asylberechtigten nicht herleiten: Eine 

allgemeine desolate wirtschaftliche und soziale Situation stellt nach ständiger Judikatur des 
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Verwaltungsgerichtshofes keinen hinreichenden Grund für eine Asylgewährung dar (vgl. etwa 

VwGH vom 14.3.1995, 94/20/0798; 17.6.1993, 92/01/1081). Die allgemeine Situation in 

Afghanistan sei nicht so gelagert, dass die Ausweisung dorthin automatisch gegen Art. 3 EMRK 

verstoßen würde (vgl. die Urteile des EGMR jeweils vom 12. Jänner 2016, jeweils gegen 

Niederlande: S. D. M., Nr. 8161/07; A. G. R., Nr. 13 442/08; A. W. Q. und D. H., Nr. 25 077/06; 

S. S., Nr. 39 575/06; M. R. A. u. a., Nr. 46 856/07). Wirtschaftliche Benachteiligungen können 

nur dann asylrelevant sein, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (vgl. etwa VwGH 

9.5.1996, 95/20/0161; 30.4.1997, 95/01/0529, 8.9.1999, 98/01/0614). Wie der 

Verwaltungsgerichtshof in ständiger Judikatur erkennt, reicht auch der Verlust (oder die 

Schwierigkeit der Beschaffung) eines Arbeitsplatzes nicht aus, eine Asylgewährung zu 

begründen, solange damit nicht eine ernsthafte Bedrohung der Lebensgrundlage verbunden 

ist (VwGH 19.06.1997, 95/20/0482; vgl. 28.05.1994, 94/20/0034). Aber selbst für den Fall des 

Entzugs der Existenzgrundlage ist eine Asylrelevanz nur dann anzunehmen, wenn dieser 

Entzug mit einem in der GFK genannten Anknüpfungspunkt – nämlich der Rasse, der Religion, 

der Nationalität, der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen 

Gesinnung – zusammenhängt, was im vorliegenden Fall zu verneinen ist. 

Eine gegen die Person des Beschwerdeführers gerichtete Verfolgungsgefahr auf Grund der 

Rasse, Religion, Nationalität, politischen Gesinnung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Gruppe wurde von dem Beschwerdeführer bei der Antragstellung explizit verneint. 

Im Verlauf der niederschriftlichen Einvernahme verneinte der Beschwerdeführer jegliche 

Probleme in Afghanistan, die nicht in Zusammenhang mit der Bedrohung aufgrund seiner 

Tätigkeit für die amerikanische Firma bzw. in Zusammenhang mit der behaupteten Entführung 

stehen. Konkrete Hinweise auf eine Gefahr der Verfolgung des Beschwerdeführers im 

Herkunftsstaat Afghanistan sind im gesamten Verfahren vor der belangten Behörde und in der 

Beschwerde nicht hervorgekommen. Schließlich sind im Verfahren auch sonst keine 

Anhaltspunkte hervorgekommen, die eine Verfolgung aus asylrelevanten Gründen im 

Herkunftsstaat für maßgeblich wahrscheinlich erscheinen ließen. 

Wie beweiswürdigend ausgeführt konnte der Beschwerdeführer nicht glaubhaft machen, dass 

ihm aufgrund seiner Tätigkeit im Wachdienst für ein amerikanisches Unternahmen im Fall 

einer Rückkehr in den Herkunftsstaat individuell und konkret Übergriffe durch die Taliban 

drohen. Der Beschwerdeführer konnte zudem nicht glaubhaft darlegen, dass er vom IS 

entführt wurde und eine aktuelle Gefahr durch den IS noch droht. Das Vorliegen einer 

asylrelevanten Verfolgungsgefahr für den Beschwerdeführer im Herkunftsstaat ist daher zu 

verneinen.  
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Da es dem Beschwerdeführer nicht gelungen ist, asylrelevante Verfolgung im Sinne der Genfer 

Flüchtlingskonvention im Herkunftsstaat glaubhaft darzutun, war der Antrag auf 

internationalen Schutz gem. § 3 AsylG 2005 abzuweisen. 

Zur Beschwerde gegen Spruchpunkt II. des angefochtenen Bescheides: 

Gemäß § 8 Abs. 1 AsylG ist der Status des subsidiär Schutzberechtigten einem Fremden 

zuzuerkennen,  

1. der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, wenn dieser in Bezug 

auf die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten abgewiesen wird oder  

2. dem der Status des Asylberechtigten aberkannt worden ist,  

wenn eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in seinen 

Herkunftsstaat eine reale Gefahr einer Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der 

Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention bedeuten würde oder für ihn als Zivilperson eine 

ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im 

Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes mit sich bringen würde. 

Gemäß § 8 Abs. 2 AsylG ist die Entscheidung über die Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten nach Abs. 1 mit der abweisenden Entscheidung nach § 3 oder der 

Aberkennung des Status des Asylberechtigten nach § 7 zu verbinden. Gemäß § 8 Abs. 3 AsylG 

sind Anträge auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative (§11 AsylG) offen 

steht. 

Gemäß Art. 2 EMRK wird das Recht jedes Menschen auf Leben gesetzlich geschützt. 

Abgesehen von der Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem Gericht im Falle eines 

durch Gesetz mit der Todesstrafe bedrohten Verbrechens ausgesprochen worden ist, darf 

eine absichtliche Tötung nicht vorgenommen werden. Letzteres wurde wiederum durch das 

Protokoll Nr. 6 beziehungsweise Nr. 13 zur Abschaffung der Todesstrafe hinfällig. Gemäß Art. 

3 EMRK darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 

Behandlung unterworfen werden. 

Hinsichtlich der Bezugspunkte bei der Prüfung der Notwendigkeit subsidiären Schutzes hat 

der VfGH in seinem Erkenntnis vom 13.09.2013, U370/2012 Folgendes ausgeführt: "Für die 

zur Prüfung der Notwendigkeit subsidiären Schutzes erforderliche Gefahrenprognose ist bei 

einem nicht landesweiten bewaffneten Konflikt auf den tatsächlichen Zielort des 
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Beschwerdeführers bei einer Rückkehr abzustellen. Kommt die Herkunftsregion des 

Beschwerdeführers als Zielort wegen der dem Beschwerdeführer dort drohenden Gefahr 

nicht in Betracht, kann er nur unter Berücksichtigung der dortigen allgemeinen 

Gegebenheiten und seiner persönlichen Umstände auf eine andere Region des Landes 

verwiesen werden (VfGH 12.03.2013, U1674/12; 12.06.2013, U2087/2012).“ 

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 25. April 2017, Ra 2017/01/0016, 

zur Prüfung der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten Folgendes 

ausgeführt: 

„Nach der ständigen Rechtsprechung ist bei der Prüfung betreffend die Zuerkennung von 

subsidiärem Schutz eine Einzelfallprüfung vorzunehmen, in deren Rahmen konkrete und 

nachvollziehbare Feststellungen zu der Frage zu treffen sind, ob einer Person im Fall der 

Rückkehr in ihren Herkunftsstaat die reale Gefahr (‚real risk‘) einer gegen Art. 3 EMRK 

verstoßenden Behandlung droht. Es bedarf einer ganzheitlichen Bewertung der möglichen 

Gefahren, die sich auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen 

Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat. Die Außerlandesschaffung eines Fremden 

in den Herkunftsstaat kann auch dann eine Verletzung von Art. 3 EMRK bedeuten, wenn der 

Betroffene dort keine Lebensgrundlage vorfindet, also die Grundbedürfnisse der 

menschlichen Existenz (bezogen auf den Einzelfall) nicht gedeckt werden können. Nach der 

auf der Rechtsprechung des EGMR beruhenden Judikatur ist eine solche Situation nur unter 

exzeptionellen Umständen anzunehmen. Die bloße Möglichkeit einer durch die 

Lebensumstände bedingten Verletzung des Art. 3 EMRK ist nicht ausreichend. Vielmehr ist es 

zur Begründung einer drohenden Verletzung von Art. 3 EMRK notwendig, detailliert und 

konkret darzulegen, warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen (vgl. VwGH 25.5.2016, 

Ra 2016/19/0036, und VwGH 8.9.2016, Ra 2016/20/0063, jeweils mwN). 

Herrscht im Herkunftsstaat eines Asylwerbers eine prekäre allgemeine Sicherheitslage, in der 

die Bevölkerung durch Akte willkürlicher Gewalt betroffen ist, so liegen stichhaltige Gründe 

für die Annahme eines realen Risikos bzw. für die ernsthafte Bedrohung von Leben oder 

Unversehrtheit eines Asylwerbers bei Rückführung in diesen Staat dann vor, wenn diese 

Gewalt ein solches Ausmaß erreicht hat, dass es nicht bloß möglich, sondern geradezu 

wahrscheinlich erscheint, dass auch der betreffende Asylwerber tatsächlich Opfer eines 

solchen Gewaltaktes sein wird. Davon kann in einer Situation allgemeiner Gewalt nur in sehr 

extremen Fällen ausgegangen werden, wenn schon die bloße Anwesenheit einer Person in der 

betroffenen Region Derartiges erwarten lässt. Davon abgesehen können nur besondere in der 

persönlichen Situation der oder des Betroffenen begründete Umstände dazu führen, dass 
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gerade bei ihr oder ihm ein - im Vergleich zur Bevölkerung des Herkunftsstaats im Allgemeinen 

- höheres Risiko besteht, einer dem Art. 2 oder 3 EMRK widersprechenden Behandlung 

ausgesetzt zu sein bzw. eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 

befürchten zu müssen (vgl. dazu VwGH 21.2.2017, Ra 2016/18/0137, mit Hinweisen auf 

Rechtsprechung des EGMR und EuGH). 

Der Verwaltungsgerichtshof hat sich bereits wiederholt mit dem Kriterium nach § 8 Abs. 1 

AsylG 2005 einer realen Gefahr einer gegen Art. 3 EMRK verstoßenden Behandlung durch eine 

Rückkehr nach Afghanistan auseinandergesetzt (vgl. etwa VwGH 28.3.2019, Ra 2018/14/0067; 

18.7.2019, Ra 2019/19/0197; 30.9.2019, Ra 2018/01/0068, jeweils mit zahlreichen weiteren 

Nachweisen; vgl. ausführlich zu Art. 3 EMRK als Prüfmaßstab für § 8 Abs. 1 AsylG 2005 VwGH 

21.5.2019, Ro 2019/19/0006, insb. Rn. 27). 

Dabei hat der Verwaltungsgerichtshof in seiner jüngeren, zum Herkunftsstaat Afghanistan 

ergangenen Rechtsprechung wiederholt und unter Bezugnahme auf die diesbezügliche 

ständige Rechtsprechung des EGMR ausgesprochen, dass es grundsätzlich der 

abschiebungsgefährdeten Person obliegt, mit geeigneten Beweisen gewichtige Gründe für die 

Annahme eines Risikos nachzuweisen, dass ihr im Falle der Durchführung einer 

Rückführungsmaßnahme eine dem Art. 3 EMRK widersprechende Behandlung drohen würde. 

Es reicht für den Antragsteller nicht aus, sich bloß auf eine allgemein schlechte Sicherheits- 

und Versorgungslage in Afghanistan zu berufen. Die allgemeine Situation in Afghanistan ist 

nämlich nicht so gelagert, dass schon alleine die Rückkehr eines Antragstellers dorthin eine 

ernsthafte Bedrohung für die durch Art. 3 EMRK geschützten Rechte bedeuten würde (vgl. 

VwGH Ra 2018/01/0068; 6.11.2018, Ra 2018/01/0106, jeweils mwN).“ 

Im Hinblick auf das Vorliegen einer allgemein prekären Sicherheitslage hat der 

Verwaltungsgerichtshof - unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung von EGMR und EuGH - 

zum Vorliegen eines realen Risikos iSd Art. 3 EMRK ausgesprochen, dass diese Voraussetzung 

nur in sehr extremen Fällen („in the most extreme cases“) erfüllt ist. In den übrigen Fällen 

bedarf es des Nachweises von besonderen Unterscheidungsmerkmalen („special 

distinguishing features“), aufgrund derer sich die Situation des Betroffenen kritischer darstellt 

als für die Bevölkerung im Herkunftsstaat im Allgemeinen (vgl. etwa erneut VwGH Ra 

2018/01/0068; und jüngst EGMR 19.11.2019, T.K. and S.R./Russland, 28.492/15, 49.975/15, Z 

79). 

Die Annahme einer innerstaatlichen Fluchtalternative erfordert im Hinblick auf das ihr u.a. 

innewohnende Zumutbarkeitskalkül insbesondere nähere Feststellungen über die zu 
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erwartende konkrete Lage des Asylwerbers in dem in Frage kommenden Gebiet (Hinweis E 

vom 8. September 1999, 98/01/0614, mwN) sowie dessen sichere und legale Erreichbarkeit 

(vgl. Art. 8 der Statusrichtlinie). (VwGH vom 23.02.2016, Ra 2015/20/0233 u.a.) 

Es muss mit ausreichender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden können, dass der 

Asylwerber in diesem Gebiet Schutz vor asylrechtlich relevanter Verfolgung und vor 

Bedingungen, die nach § 8 Abs. 1 AsylG 2005 die Gewährung von subsidiärem Schutz 

rechtfertigen würden, findet. Sind diese Voraussetzungen zu bejahen, so wird dem Asylwerber 

unter dem Aspekt der Sicherheit regelmäßig auch die Inanspruchnahme der innerstaatlichen 

Fluchtalternative zuzumuten sein. 

Im Übrigen hat der Verwaltungsgerichtshof in seiner jüngeren Rechtsprechung bereits 

erkannt, dass eine schwierige Lebenssituation (bei der Arbeitsplatz- und Wohnraumsuche 

sowie in wirtschaftlicher Hinsicht), die ein Asylwerber bei Rückführung in das als 

innerstaatliche Fluchtalternative geprüfte Gebiet vorfinden würde, für sich betrachtet nicht 

ausreicht, um eine innerstaatliche Fluchtalternative zu verneinen (VwGH vom 31.10.2019, Ra 

2019/20/0309).  

Dies stehe auch im Einklang mit der Einschätzung der UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des 

Internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom 19. April 2016, denen zufolge 

es alleinstehenden, leistungsfähigen Männern im berufsfähigen Alter ohne spezifische 

Vulnerabilität möglich sei, auch ohne Unterstützung durch die Familie in urbaner Umgebung 

zu leben (vgl. VwGH 8.8.2017, Ra 2017/19/0118). 

Nach den aktuellen Richtlinien vom 30.08.2018 ist UNHCR außerdem vor dem näher 

dargestellten Hintergrund der Ansicht, dass eine vorgeschlagene innerstaatliche Flucht- und 

Neuansiedlungsalternative nur sinnvoll möglich (und zumutbar) ist, wenn die Person Zugang 

zu Unterkünften, grundlegenden Dienstleistungen, wie Sanitärversorgung, 

Gesundheitsversorgung und Bildung sowie Möglichkeiten für den Lebensunterhalt oder 

nachgewiesene und nachhaltige Unterstützung für den Zugang zu einem angemessenen 

Lebensstandard hat. Darüber hinaus hält UNHCR eine innerstaatliche Flucht- und 

Neuansiedlungsalternative nur für zumutbar, wenn die Person Zugang zu einem 

Unterstützungsnetzwerk von Mitgliedern ihrer (erweiterten) Familie oder Mitgliedern ihrer 

größeren ethnischen Gemeinschaft in der Gegend der potenziellen Umsiedlung hat, die 

beurteilt wurden, bereit und in der Lage zu sein, dem Antragsteller in der Praxis echte 

Unterstützung zu leisten. 
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Das europäische Asyl- Unterstützungsbüro EASO geht in seiner Country Guidance: 

Afghanistan, Juni 2018 [in Folge: "EASO-Länderleitfaden Afghanistan"], abrufbar hier: 

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-country-guidance-afghanistan-

2018.pdf, vgl. dort S. 30) generell davon aus, dass in den Städten Kabul, Herat und Mazar-e 

Sharif interne Schutzalternativen für „Single able-bodied adult men“ als zumutbar angesehen 

werden können, auch wenn der Antragsteller in der jeweiligen Region kein unterstützendes 

Netzwerk hat. Obwohl die Situation in Bezug auf die Ansiedlung in den drei Städten mit 

gewissen Schwierigkeiten verbunden ist, kann, so der Leitfaden, dennoch der Schluss gezogen 

werden, dass diese Antragsteller ihren Lebensunterhalt, Unterkunft und Hygiene unter 

Berücksichtigung der Tatsache, dass ihre individuellen Umstände keine zusätzlichen 

Vulnerabilitäten darstellen, gewährleisten können. 

§ 11 Abs. 1 AsylG 2005 legt als Voraussetzungen für die Annahme einer innerstaatlichen 

Fluchtalternative fest, dass dem Asylwerber in einem Teil seines Herkunftsstaates vom Staat 

oder sonstigen Akteuren, die den Herkunftsstaat oder einen wesentlichen Teil des 

Staatsgebietes beherrschen, Schutz gewährleistet werden und ihm der Aufenthalt in diesem 

Teil des Staatsgebietes zugemutet werden kann. Schutz ist nach dem zweiten Satz dieser Norm 

gewährleistet, wenn in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates keine wohlbegründete 

Furcht nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention vorliegen kann und die 

Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8 Abs. 1 

AsylG 2005) in Bezug auf diesen Teil des Herkunftsstaates nicht gegeben sind. 

Mit dieser Norm macht der österreichische Asylgesetzgeber von der in Art. 8 Abs. 1 der 

Richtlinie 2011/95/EU (Statusrichtlinie) eröffneten Möglichkeit Gebrauch, dem Asylwerber 

keinen internationalen Schutz zu gewähren, sofern er in einem Teil seines Herkunftslandes 

keine begründete Furcht vor Verfolgung hat oder keine tatsächliche Gefahr, einen ernsthaften 

Schaden zu erleiden, besteht (lit. a) oder Zugang zu Schutz vor Verfolgung oder ernsthaftem 

Schaden gemäß Art. 7 Statusrichtlinie hat (lit. b), und er sicher und legal in diesen Landesteil 

reisen kann, dort aufgenommen wird und vernünftigerweise erwartet werden kann, dass er 

sich dort niederlässt. 

Für die Prüfung einer innerstaatlichen Fluchtalternative sind zwei getrennte und selbständige 

Voraussetzungen zu prüfen (UNHCR, Kapitel III. C). Zum einen ist zu klären, ob in dem als 

innerstaatliche Fluchtalternative ins Auge gefassten Gebiet Schutz vor asylrechtlich relevanter 

Verfolgung und Schutz vor Bedingungen, die nach § 8 Abs. 1 AsylG die Gewährung von 

subsidiären Schutz rechtfertigen würden, gegeben ist. Das als innerstaatliche 

Fluchtalternative ins Auge gefassten Gebiet muss zudem sicher und legal zu erreichen sein 
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(VwGH vom 23.01.2018, Ra 2018/18/0001; VwGH vom 08.08.2017, Ra 2017/19/0118). 

(Analyse der Relevanz). Von dieser Frage ist getrennt zu beurteilen, ob dem Asylwerber der 

Aufenthalt in diesem Gebiet zugemutet werden kann, bzw. dass von ihm vernünftigerweise 

erwartet werden kann, sich in dem betreffenden Gebiet niederzulassen (Analyse der 

Zumutbarkeit). 

Nach allgemeiner Auffassung soll die Frage der Zumutbarkeit danach beurteilt werden, ob der 

in einem Teil seines Herkunftslandes verfolgte oder von ernsthaften Schäden (iSd Art. 15 

Statusrichtlinie) bedrohte Asylwerber in einem anderen Teil des Herkunftsstaates ein "relativ 

normales Leben" ohne unangemessene Härte führen kann (vgl. etwa UNHCR Richtlinien Nr. 

4., Rz 22 ff; Marx, Handbuch zur Qualifikationsrichtlinie (2009), 226 ff). 

Dabei ist auf die allgemeinen Gegebenheiten des Herkunftsstaates und auf die persönlichen 

Umstände des Asylwerbers zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag abzustellen (§ 

11 Abs. 2 AsylG 2005; vgl. auch die im Wesentlichen gleichlautenden Vorgaben des Art. 8 Abs. 

2 Statusrichtlinie). 

Ob dem Asylwerber ein Aufenthalt in einem bestimmten Gebiet des Herkunftsstaates 

zugemutet werden kann, hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere von persönlichen 

Umständen des Betroffenen, der Sicherheit, der Achtung der Menschenrechte und der 

Aussichten auf wirtschaftliches Überleben. Es muss möglich sein, im Gebiet der 

innerstaatlichen Fluchtalternative nach allfälligen anfänglichen Schwierigkeiten Fuß zu fassen 

und dort ein Leben ohne unbillige Härten zu führen, wie es auch andere Landsleute des 

Asylwerbers führen können. Ein voraussichtlich niedrigerer Lebensstandard oder eine 

Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation sind keine ausreichenden Gründe, um ein 

vorgeschlagenes Gebiet als unzumutbar abzulehnen. Die Verhältnisse in dem Gebiet müssen 

aber ein für das betreffende Land relativ normales Leben ermöglichen (VwGH 23.01.2018, Ra 

2018/18/0001; VwGH vom 30.01.2018 Ra 2018/18/0001). 

Ob dies der Fall ist, erfordert eine Beurteilung der allgemeinen Gegebenheiten im 

Herkunftsstaat und der persönlichen Umstände des Asylwerbers. Es handelt sich letztlich um 

eine Entscheidung im Einzelfall, die auf der Grundlage ausreichender Feststellungen über die 

zu erwartende Lage des Asylwerbers in dem in Frage kommenden Gebiet sowie dessen sichere 

und legale Erreichbarkeit getroffen werden muss (vgl. dazu nochmals VwGH 8.8.2017, Ra 

2017/19/0118, mwN). (VwGH vom 23.01.2018, Ra 2018/18/0001) 

Laut den Richtlinien des UNHCR zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs 

afghanischer Asylsuchender vom 30.08.2018 ist eine interne Schutzalternative u.a. nur dann 
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zumutbar, wenn die betroffene Person im voraussichtlichen Neuansiedlungsgebiet Zugang zu 

einem Unterstützungsnetzwerk durch Mitglieder ihrer (erweiterten) Familie oder durch 

Mitglieder ihrer größeren ethnischen Gemeinschaft hat und man sich vergewissert hat, dass 

diese willens und in der Lage sind, die betroffene Person tatsächlich zu unterstützen. Die 

einzige Ausnahme von diesem Erfordernis stellen alleinstehende, leistungsfähige Männer und 

verheiratete Paare im erwerbsfähigen Alter ohne besondere Gefährdungsfaktoren dar. Diese 

Personen können unter bestimmten Umständen ohne Unterstützung von Familie und 

Gemeinschaft in städtischen und halbstädtischen Gebieten leben, die die notwendige 

Infrastruktur sowie Lebensgrundlagen zur Sicherung der Grundversorgung bieten und die 

unter der tatsächlichen Kontrolle des Staates stehen. 

Im Fall des Beschwerdeführers ergeben sich aus den Feststellungen zu der persönlichen 

Situation vor dem Hintergrund der spezifischen Länderfeststellungen auch keine konkreten 

Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Hindernisses der Rückverbringung in den 

Herkunftsstaat Afghanistan. 

Nach den Ergebnissen des Verfahrens vor dem Bundesamt und der Verhandlung vor dem 

Bundesverwaltungsgericht muss – wie bereits oben ausgeführt – davon ausgegangen werden, 

dass der Beschwerdeführer weder aus „wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung“ aus einem 

der in der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Asylgründe sein Heimatland verlassen 

hat, noch dass er im Falle ihrer Rückkehr einer „realen Gefahr“ iSd Art. 2 oder 3 EMRK 

ausgesetzt wäre, die subsidiären Schutz notwendig machen würde. 

Wie oben festgestellt, ist der Beschwerdeführer jung und arbeitsfähig, verfügt über eine 

umfangreiche Schulbildung, ein Studium und Berufserfahrung und ist im erwerbsfähigen Alter. 

Aufgrund seiner gesammelten Berufserfahrung und seiner Arbeitsfähigkeit hat er die 

Möglichkeit, sich beispielsweise als Hilfsarbeiter eine Existenzgrundlage in Mazar-e-Sharif zu 

sichern. Der Beschwerdeführer spricht eine der in Afghanistan üblichen Landessprachen. 

Zusammenschauend ergibt sich, dass in Mazar-e-Sharif die Möglichkeiten für eine den 

durchschnittlichen afghanischen Verhältnissen entsprechende Lebensführung realistisch ist 

und keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Beschwerdeführer bei einer 

Rückkehr einem realen Risiko einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt wäre. Darüber 

hinaus ist Mazar-e-Sharif eine für Normalbürger, die nicht mit Ausländern zusammenarbeiten, 

vergleichsweise sichere und über den jeweiligen Flughafen gut erreichbare Stadt. Die 

afghanische Regierung behält nach den vorliegenden Länderberichten die Kontrolle über 

Kabul, größere Transitrouten, Provinzhauptstädte und fast alle Distriktzentren. 
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Die Stadt Mazar-e Sharif gilt als eine Art "Vorzeigeprojekt" Afghanistans. Balkh ist die sicherste 

Provinz in Nordafghanistan. Der Beschwerdeführer könnte Mazar-e Sharif von Kabul aus 

sicher erreichen. Balkh ist, in Bezug auf Angriffe der Taliban, zentralasiatischer Aufständischer 

oder IS-Kämpfer die sicherste Provinz in Nordafghanistan. 

Weiters ist festzuhalten, dass Mazar-e Sharif über einen mehrere Kilometer außerhalb der 

Stadt gelegenen internationalen Flughafen verfügen, der untertags sicher erreichbar ist (siehe 

dazu das Länderinformationsblatt der Staatendokumentation vom 29.06.2018; vgl. auch die 

dahingehenden Ausführungen unter Pkt. V. der EASO Country Guidance von Juni 2018). 

Mazar-e-Sharif ist daher ohne unangemessene Schwierigkeiten und ersthaften Risiken 

erreichbar. 

Unabhängig vom individuellen Vorbringen des Beschwerdeführers sind keine 

außergewöhnlichen, exzeptionellen Umstände hervorgekommen, die dem Beschwerdeführer 

im Fall einer Rückkehr nach Afghanistan drohen könnten und die ein Abschiebungshindernis 

im Sinne von Art 3 EMRK iVm § 8 AsylG darstellen könnten, wie etwa eine dramatische 

Versorgungslage (z.B. Hungersnöte), eine massive Beeinträchtigung der Gesundheit oder gar 

der Verlust des Lebens (vgl. EGMR, Urteil vom 06.02.2001, Beschwerde Nr. 44599/98, Bensaid 

v. United Kingdom und Henao v. The Netherlands, Unzulässigkeitsentscheidung vom 

24.06.2003, Beschwerde Nr. 133699/03). Für die Zuerkennung des Status eines subsidiär 

Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan reicht es nicht aus, sich bloß 

auf eine allgemein schlechte Sicherheits- und Versorgungslage in Afghanistan zu berufen, 

sondern es müssen von dem Betroffenen auch individuelle Umstände glaubhaft gemacht 

werden bzw. detailliert und konkret dargelegt werden, warum solche exzeptionellen 

Umstände vorliegen (vgl. VwGH 25.05.2016; Ra 2016/19/0036; 08.09.2016, Zl. Ra 

2016/20/0063). 

In diesem Zusammenhang ist auszuführen, dass sich aus den zugrunde gelegten 

Länderfeststellungen und den in das Verfahren einfließenden sonstigen Informationen für das 

erkennende Gericht ergibt, dass es sich bei der Provinz Nangarhar um eine relativ volatile 

Provinz in Afghanistan handelt und eine allfällige Rückführung des Beschwerdeführers in diese 

Region mit einer ernstzunehmenden Gefahr für Leib und Leben verbunden ist, weshalb ihm 

eine Rückkehr dorthin nicht zugemutet werden kann. 

Dem Beschwerdeführer wäre eine Ansiedelung in Mazar-e-Sharif auch ohne vorhandene 

soziale Kontakte möglich, da er in Afghanistan aufwuchs, mit den generellen Strukturen und 

den landestypischen sozialen Gepflogenheiten in Afghanistan vertraut ist. 
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Was die Reise in Gebiete außerhalb der Hauptstadt Kabul betrifft, ist auszuführen, dass 

angesichts der auf den meisten Hauptverkehrsrouten gestiegenen Unsicherheit grundsätzlich 

zwar nicht erwartet werden kann, dass afghanische Staatsangehörige von Kabul aus auf dem 

Landweg durch unsichere Gebiete reisen müssen, um ihren endgültigen (sicheren) Zielort zu 

erreichen. Im gegenständlichen Fall ist jedoch festzuhalten, dass dem Beschwerdeführer im 

Falle der Rückkehr nach Afghanistan die Möglichkeit offen steht, auf dem Luftweg von Kabul 

nach Mazar-e Sharif zu gelangen, auch wenn diese Art der Reise mit höheren Kosten als die 

Anreise auf dem Landweg verbunden ist. Wie sich aus den Länderberichten ergibt, stehen in 

der Hauptstadt Kabul mehrere Transportmöglichkeiten in andere Gebiete Afghanistans zur 

Verfügung. 

Auf Grund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens und des festgestellten Sachverhaltes 

ergibt sich, dass die Voraussetzungen für die Zuerkennung des Status des subsidiär 

Schutzberechtigten gemäß § 8 Abs. 1 AsylG 2005 nicht gegeben sind. 

Aus den herangezogenen herkunftsstaatsbezogenen Erkenntnisquellen ergibt sich zwar, dass 

die aktuelle Situation in Afghanistan unverändert weder sicher noch stabil ist, doch variiert 

dabei die Sicherheitslage regional von Provinz zu Provinz und innerhalb der Provinzen von 

Distrikt zu Distrikt. 

Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen arbeitsfähigen jungen Mann, bei dem die 

grundsätzliche Teilnahmemöglichkeit am Erwerbsleben vorausgesetzt werden kann. Der 

Beschwerdeführer brachte vor, dass er gerne in Österreich arbeiten möchte, es ist daher 

davon auszugehen, dass er bereit und im Stande ist, in seinem Heimatland zu arbeiten. 

Es ist auch nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer nach seiner Rückkehr in das 

Heimatland in eine ausweglose Lebenssituation geraten könnte. Der Beschwerdeführer ist in 

der Provinz Nangarhar aufgewachsen und lebte dort sein gesamtes Leben vor seiner Ausreise. 

Er hat sich dort seinen Lebensunterhalt verdient und verfügt über ausreichende Kenntnisse 

der örtlichen und infrastrukturellen Gegebenheiten.  

Der Beschwerdeführer ist Paschtune und es ist daher davon auszugehen, dass er im Rahmen 

der Clanzugehörigkeit auch von anderen Paschtunen im Bedarfsfall unterstützt werden wird. 

Im gegenständlichen Fall haben sich in einer Gesamtschau der Angaben des 

Beschwerdeführers und unter Berücksichtigung der zur aktuellen Lage in Afghanistan 

herangezogenen Erkenntnisquellen keine konkreten Anhaltspunkte dahingehend ergeben, 

wonach die unmittelbar nach erfolgter Rückkehr allenfalls drohenden Gefahren nach Art, 
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Ausmaß und Intensität von einem solchen Gewicht wären, dass sich daraus bei objektiver 

Gesamtbetrachtung für den Beschwerdeführer mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit das 

reale Risiko einer derart extremen Gefahrenlage ergeben würde, die im Lichte der oben 

angeführten Rechtsprechung einen außergewöhnlichen Umstand im Sinne des Art. 3 EMRK 

darstellen und somit einer Rückführung nach Afghanistan entgegenstehen würde. 

Auch wenn in Afghanistan die Verwirklichung grundlegender sozialer und wirtschaftlicher 

Bedürfnisse, wie etwa der Zugang zu Arbeit, Nahrung, Wohnraum und 

Gesundheitsversorgung, häufig nur sehr eingeschränkt möglich ist, kann im vorliegenden Fall 

davon ausgegangen werden, dass es dem Beschwerdeführer unter Berücksichtigung seiner 

oben dargelegten persönlichen Verhältnisse im Fall der Rückkehr nach Afghanistan durchaus 

möglich und zumutbar ist, in Mazar –e- Sharif nach einem – wenn auch anfangs nur 

vorläufigen – Wohnraum zu suchen und sich mit der bislang ausgeübten Tätigkeit oder 

gegebenenfalls mit anderen Tätigkeiten ein für seinen Lebensunterhalt ausreichendes 

Einkommen zu erwirtschaften. Letztlich steht dem Beschwerdeführer ergänzend auch die 

Möglichkeit offen, sich an in Kabul ansäßige staatliche, nicht-staatliche oder internationale 

Hilfseinrichtungen, im Speziellen solche für Rückkehrer aus dem Ausland, zu wenden, 

wenngleich nicht verkannt wird, dass von diesen Einrichtungen individuelle 

Unterstützungsleistungen meist nur in sehr eingeschränktem Ausmaß gewährt werden 

können. 

Der Verwaltungsgerichtshof sprach in seinem Erkenntnis vom 23.06.2020, Ra 2020/20/0188 

aus: Es mag zutreffen, dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse in Afghanistan aufgrund der 

Maßnahmen gegen die Verbreitung von Covid-19 verschlechtert haben. Um von der realen 

Gefahr („real risk“) einer drohenden Verletzung der durch Art. 2 oder 3 EMRK garantierten 

Rechte eines Asylwerbers bei Rückkehr in seinen Heimatstaat ausgehen zu können, reicht es 

aber nicht aus, wenn eine solche Gefahr bloß möglich ist (vgl. VwGH 28.4.2020, Ra 

2020/14/0158 bis 0161, mwN). Es bedarf einer ganzheitlichen Bewertung der möglichen 

Gefahren, die sich auf die persönliche Situation des Betroffenen in Relation zur allgemeinen 

Menschenrechtslage im Zielstaat zu beziehen hat. Die Außerlandesschaffung eines Fremden 

in den Herkunftsstaat kann auch dann eine Verletzung von Art. 3 EMRK bedeuten, wenn der 

Betroffene dort keine Lebensgrundlage vorfindet, also die Grundbedürfnisse der 

menschlichen Existenz (bezogen auf den Einzelfall) nicht gedeckt werden können. Eine solche 

Situation ist nur unter exzeptionellen Umständen anzunehmen. Die bloße Möglichkeit einer 

durch die Lebensumstände bedingten Verletzung des Art. 3 EMRK reicht nicht aus. Vielmehr 

ist es zur Begründung einer drohenden Verletzung von Art. 3 EMRK notwendig, detailliert und 

konkret darzulegen, warum solche exzeptionellen Umstände vorliegen. Eine solche 
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einzelfallbezogene Beurteilung ist im Allgemeinen - wenn sie auf einer verfahrensrechtlich 

einwandfreien Grundlage erfolgte und in vertretbarer Weise im Rahmen der von der 

Rechtsprechung entwickelten Grundsätze vorgenommen wurde - nicht revisibel (VwGH 

22.4.2020, Ra 2020/18/0098, mwN). 

Die Ausbreitung des Coronavirus steht einer Rückkehr des Beschwerdeführers nach 

Afghanistan nicht entgegen. So ist der Beschwerdeführer jung und gesund, insbesondere 

leidet oder litt er an keinen Atemwegserkrankungen oder anderen chronischen Krankheiten. 

Er gehört somit nicht zur Risikogruppe der alten oder chronisch kranken Personen. Auch die 

notorisch bekannten Zahlen der an COVID-19 Erkrankten in Afghanistan (s. insbes. WHO, Daily 

Brief Afghanistan, COVID-19, mit Verweis auf die aktuellen Daten der Johns Hopkins 

University) zeigen aktuell kein für eine Schutzgewährung hinreichend signifikantes Risiko für 

den Beschwerdeführer auf, wobei nicht verkannt wird, dass derzeit zahlreiche Landsleute aus 

dem stark betroffenen Iran über Herat in ihre Heimatorte zurückkehren. Insbesondere spricht 

die konkrete Situation des Beschwerdeführers jedoch nicht für eine reale Gefahr einer 

Verletzung nach Art. 2, 3 EMRK. Selbst bei einer Infektion ist nämlich aufgrund seines Alters 

und seiner gesundheitlichen Situation davon auszugehen, dass er diese relativ 

komplikationslos überstehen wird, zeigen doch die notorisch bekannten Statistiken, dass eine 

Infektion bei jungen, gesunden Personen in den weitaus meisten Fällen ohne schwere 

gesundheitliche Beeinträchtigungen überstanden wird beziehungsweise diese Gruppe selbst 

bei einer Infektion keine Symptome zeigt. Auch wenn einzelne dieser Personengruppe zwar 

auch schwer erkranken oder sogar versterben können, besteht nach den derzeit verfügbaren 

Informationen jedoch jedenfalls keine „reale“ Gefahr hierfür. Eine bloße Möglichkeit einer 

Verletzung seiner in der EMRK genannten Rechte ist jedoch für die Gewährung des Status des 

subsidiär Schutzberechtigten nicht ausreichend. 

Der Beschwerdeführer gehört somit keinem Personenkreis an, von dem anzunehmen ist, dass 

er sich in Bezug auf die individuelle Versorgungslage qualifiziert schutzbedürftiger darstellt als 

die übrige Bevölkerung, die ebenfalls für ihre Existenzsicherung aufkommen kann. 

Zu Spruchpunkt III. bis VII. des angefochtenen Bescheides (Rückkehrentscheidung): 

Das Verfahren wird bezüglich Spruchpunkt III. des angefochtenen Bescheides nach § 10 AsylG 

in der geltenden Fassung geführt.  

§ 10 AsylG mit der Überschrift: „Erlassung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme“ lautet: 
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§ 10. (1) Eine Entscheidung nach diesem Bundesgesetz ist mit einer Rückkehrentscheidung 

oder einer Anordnung zur Außerlandesbringung gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu 

verbinden, wenn  

1. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß §§ 4 oder 4a zurückgewiesen wird,  

2. der Antrag auf internationalen Schutz gemäß § 5 zurückgewiesen wird,  

3. der Antrag auf internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des 

Asylberechtigten als auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten 

abgewiesen wird,  

4. einem Fremden der Status des Asylberechtigten aberkannt wird, ohne dass es zur 

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten kommt oder  

5. einem Fremden der Status des subsidiär Schutzberechtigten aberkannt wird  

und in den Fällen der Z 1 und 3 bis 5 von Amts wegen ein Aufenthaltstitel gemäß § 57 nicht 

erteilt wird.  

(2) Wird einem Fremden, der sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält und nicht in den 

Anwendungsbereich des 6. Hauptstückes des FPG fällt, von Amts wegen ein Aufenthaltstitel 

gemäß § 57 nicht erteilt, ist diese Entscheidung mit einer Rückkehrentscheidung gemäß dem 

8. Hauptstück des FPG zu verbinden.  

(3) Wird der Antrag eines Drittstaatsangehörigen auf Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß 

§§ 55, 56 oder 57 abgewiesen, so ist diese Entscheidung mit einer Rückkehrentscheidung 

gemäß dem 8. Hauptstück des FPG zu verbinden. Wird ein solcher Antrag zurückgewiesen, gilt 

dies nur insoweit, als dass kein Fall des § 58 Abs. 9 Z 1 bis 3 vorliegt.  

Gemäß § 57 Abs. 1 AsylG ist im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen von Amts 

wegen oder auf begründeten Antrag eine „Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz“ zu 

erteilen: 

1. wenn der Aufenthalt des Drittstaatsangehörigen im Bundesgebiet gemäß § 46a Abs. 1 Z 1 

oder Abs. 1a FPG seit mindestens einem Jahr geduldet ist und die Voraussetzungen dafür 

weiterhin vorliegen, es sei denn, der Drittstaatsangehörige stellt eine Gefahr für die 

Allgemeinheit oder Sicherheit der Republik Österreich dar oder wurde von einem inländischen 

Gericht wegen eines Verbrechens (§ 17 StGB) rechtskräftig verurteilt. Einer Verurteilung durch 

ein inländisches Gericht ist eine Verurteilung durch ein ausländisches Gericht gleichzuhalten, 

die den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht, 
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2. zur Gewährleistung der Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur 

Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit 

solchen strafbaren Handlungen, insbesondere an Zeugen oder Opfer von Menschenhandel 

oder grenzüberschreitendem Prostitutionshandel oder 

3. wenn der Drittstaatsangehörige, der im Bundesgebiet nicht rechtmäßig aufhältig oder nicht 

niedergelassen ist, Opfer von Gewalt wurde, eine einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 

382e EO, RGBl. Nr. 79/1896, erlassen wurde oder erlassen hätte werden können und der 

Drittstaatsangehörige glaubhaft macht, dass die Erteilung der „Aufenthaltsberechtigung 

besonderer Schutz“ zum Schutz vor weiterer Gewalt erforderlich ist. 

Der Beschwerdeführer befindet sich seit November 2015 im Bundesgebiet und sein Aufenthalt 

ist nicht geduldet. Er ist nicht Zeuge oder Opfer von strafbaren Handlungen und auch kein 

Opfer von Gewalt. Die Voraussetzungen für die amtswegige Erteilung eines Aufenthaltstitels 

gemäß § 57 AsylG liegen daher nicht vor, wobei dies weder im Verfahren noch in der 

Beschwerde auch nur behauptet wurde. 

Gemäß § 52 Abs. 2 FPG hat das Bundesamt gegen einen Drittstaatsangehörigen unter einem 

(§ 10 AsylG) mit Bescheid eine Rückkehrentscheidung zu erlassen, wenn dessen Antrag auf 

internationalen Schutz sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten als 

auch der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten abgewiesen wird, und kein 

Fall der §§ 8 Abs. 3a oder 9 Abs. 2 AsylG vorliegt und ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen 

Bundesgesetzen zukommt. Dies gilt nicht für begünstigte Drittstaatsangehörige. 

Im vorliegenden Verfahren erfolgte die Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz im 

Hinblick auf den Status des subsidiär Schutzberechtigten auch nicht gemäß § 8 Abs. 3a AsylG 

und ist auch keine Aberkennung gemäß § 9 Abs. 2 AsylG ergangen. 

Der Beschwerdeführer ist als Staatsangehöriger von Afghanistan kein begünstigter 

Drittstaatsangehöriger, und es kommt ihm kein Aufenthaltsrecht nach anderen 

Bundesgesetzen zu, da mit der erfolgten Abweisung seines Antrags auf internationalen Schutz 

das Aufenthaltsrecht nach § 13 AsylG mit der Erlassung dieser Entscheidung endet. 

§ 55. (1) Im Bundesgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen ist von Amts wegen oder auf 

begründeten Antrag eine „Aufenthaltsberechtigung plus“ zu erteilen, wenn 

1. dies gemäß § 9 Abs. 2 BFA-VG zur Aufrechterhaltung des Privat- und Familienlebens im Sinne 

des Art. 8 EMRK geboten ist und 
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2. der Drittstaatsangehörige das Modul 1 der Integrationsvereinbarung gemäß § 9 

Integrationsgesetz (IntG), BGBl. I Nr. 68/2017, erfüllt hat oder zum Entscheidungszeitpunkt 

eine erlaubte Erwerbstätigkeit ausübt, mit deren Einkommen die monatliche 

Geringfügigkeitsgrenze (§ 5 Abs. 2 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG), BGBl. I Nr. 

189/1955) erreicht wird. 

(2) Liegt nur die Voraussetzung des Abs. 1 Z 1 vor, ist eine „Aufenthaltsberechtigung“ zu 

erteilen. 

§ 9 Abs. 1 bis 3 BFA-VG lautet: 

(1) Wird durch eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG, eine Anordnung zur 

Außerlandesbringung gemäß § 61 FPG, eine Ausweisung gemäß § 66 FPG oder ein 

Aufenthaltsverbot gemäß § 67 FPG in das Privat- oder Familienleben des Fremden 

eingegriffen, so ist die Erlassung der Entscheidung zulässig, wenn dies zur Erreichung der im 

Art. 8 Abs. 2 EMRK genannten Ziele dringend geboten ist. 

(2) Bei der Beurteilung des Privat- und Familienlebens im Sinne des Art. 8 EMRK sind 

insbesondere zu berücksichtigen: 

1. die Art und Dauer des bisherigen Aufenthaltes und die Frage, ob der bisherige Aufenthalt 

des Fremden rechtswidrig war, 

2. das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, 

3. die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, 

4. der Grad der Integration, 

5. die Bindungen zum Heimatstaat des Fremden, 

6. die strafgerichtliche Unbescholtenheit, 

7. Verstöße gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-, 

Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts, 

8. die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem Zeitpunkt entstand, in 

dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, 

9. die Frage, ob die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden 

zurechenbaren überlangen Verzögerungen begründet ist. 

(3) Über die Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist jedenfalls begründet, 

insbesondere im Hinblick darauf, ob diese gemäß Abs. 1 auf Dauer unzulässig ist, 

abzusprechen. Die Unzulässigkeit einer Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG ist nur dann 

auf Dauer, wenn die ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf 

Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind. Dies ist 

insbesondere dann der Fall, wenn die Rückkehrentscheidung gemäß § 52 FPG schon allein auf 

Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder 
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Personen, die über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes 

Niederlassungsrecht (§ 45 oder §§ 51 ff Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I 

Nr. 100/2005) verfügen, unzulässig wäre. 

Der Begriff des "Familienlebens" in Art. 8 EMRK umfasst nicht nur die Kleinfamilie von Eltern 

und (minderjährigen) Kindern und Ehegatten, sondern auch entferntere verwandtschaftliche 

Beziehungen, sofern diese Beziehungen eine gewisse Intensität aufweisen, etwa ein 

gemeinsamer Haushalt vorliegt (vgl. dazu EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 494 (518); EKMR 

28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; Frowein – Peukert, Europäische 

Menschenrechtskonvention, EMRK-Kommentar, 2. Auflage (1996) Rz 16 zu Art. 8; 

Baumgartner, Welche Formen des Zusammenlebens schützt die Verfassung? ÖJZ 1998, 761; 

vgl. auch Rosenmayer, Aufenthaltsverbot, Schubhaft und Abschiebung, ZfV 1988, 1). In der 

bisherigen Spruchpraxis der Straßburger Instanzen wurden als unter dem Blickwinkel des Art. 

8 EMRK zu schützende Beziehungen bereits solche zwischen Enkel und Großeltern (EGMR 

13.06.1979, Marckx, EuGRZ 1979, 458; siehe auch EKMR 07.12.1981, B 9071/80, X-Schweiz, 

EuGRZ 1983, 19), zwischen Geschwistern (EKMR 14.03.1980, B 8986/80, EuGRZ 1982, 311) 

und zwischen Onkel bzw. Tante und Neffen bzw. Nichten (EKMR 19.07.1968, 3110/67, Yb 11, 

494 (518); EKMR 28.02.1979, 7912/77, EuGRZ 1981/118; EKMR 05.07.1979, B 8353/78, EuGRZ 

1981, 120) anerkannt, sofern eine gewisse Beziehungsintensität vorliegt (vgl. Baumgartner, 

ÖJZ 1998, 761; Rosenmayer, ZfV 1988, 1). Das Kriterium einer gewissen Beziehungsintensität 

wurde von der Kommission auch für die Beziehung zwischen Eltern und erwachsenen Kindern 

gefordert (EKMR 06.10.1981, B 9202/80, EuGRZ 1983, 215). 

Hinsichtlich sonstigen "miteinander verwandten" Personen setzt der Begriff des 

"Familienlebens" in Art 8 MRK "neben der Verwandtschaft auch andere, engere Bindungen 

voraus". Abzustellen sei etwa darauf, ob die betreffenden Personen zusammengelebt hätten, 

ein gemeinsamer Haushalt vorliege oder sie finanziell voneinander abhängig seien. In Bezug 

auf erwachsene Personen fielen verwandtschaftliche Beziehungen zwischen solchen Personen 

"nicht notwendigerweise" in den Schutzbereich des Art 8 MRK, wenn nicht "weitere Elemente 

der Abhängigkeit" dargetan würden, die "über die normalen emotionalen Bindungen" 

hinausgingen (vgl. VwGH 26.01.2001, 2002/20/0423).  

Nach ständiger Rechtsprechung der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts kommt dem 

öffentlichen Interesse aus der Sicht des Schutzes und der Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ordnung im Sinne des Art. 8 Abs. 2 EMRK ein hoher Stellenwert zu. Der VfGH und der VwGH 

haben in ihrer Judikatur ein öffentliches Interesse in dem Sinne bejaht, als eine über die Dauer 

des Asylverfahrens hinausgehende Aufenthaltsverfestigung von Personen, die sich bisher bloß 
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auf Grund ihrer Asylantragsstellung im Inland aufhalten durften, verhindert werden soll (VfSlg. 

17.516 und VwGH 26.06.2007, 2007/01/0479). 

Bei der Beurteilung der Frage, ob der Beschwerdeführer in Österreich über ein 

schützenswertes Privatleben verfügt, spielt die zeitliche Komponente eine zentrale Rolle, da – 

abseits familiärer Umstände – eine von Art. 8 EMRK geschützte Integration erst nach einigen 

Jahren im Aufenthaltsstaat anzunehmen ist (vgl. Thym, EuGRZ 2006, 541). 

Einer Aufenthaltsdauer von weniger als fünf Jahren kommt für sich betrachtet noch keine 

maßgebliche Bedeutung für die nach Art. 8 EMRK durchzuführende Interessenabwägung zu 

(VwGH vom 25.04.2018, Ra 2018/18/0187). Liegt eine relativ kurze Aufenthaltsdauer des 

Betroffenen in Österreich vor, so muss die in dieser Zeit erlangte Integration außergewöhnlich 

sein, um die Rückkehrentscheidung auf Dauer für unzulässig zu erklären und einen 

entsprechenden Aufenthaltstitel zu rechtfertigen (VwGH vom 18.09.2019). Die Kombination 

aus Fleiß, Arbeitswille, Unbescholtenheit, dem Bestehen sozialer Kontakte in Österreich, dem 

verhältnismäßig guten Erlernen der deutschen Sprache sowie dem Ausüben einer 

Erwerbstätigkeit stellt bei einem Aufenthalt von knapp vier Jahren im Zusammenhang mit der 

relativ kurzen Aufenthaltsdauer keine außergewöhnliche Integration dar (VwGH vom 

18.09.2019, Ra 2019/18/0212). Es ist im Sinne des § 9 Abs. 2 Z 8 BFA-VG maßgeblich 

relativierend, wenn integrationsbegründende Schritte in einem Zeitpunkt gesetzt wurden, in 

dem sich der Fremde seines unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst sein musste (VwGH vom 

28.02.2019, Ro 2019/01/003). 

Wie bereits ausgeführt, lebt der Cousin des Beschwerdeführers mit Ehefrau, die die Cousine 

des Beschwerdeführers ist, und deren gemeinsamen Kinder im Bundesgebiet und ist neben 

den sozialen Erwägungen auch ihnen gegenüber ein berücksichtigungswürdiges Familienleben 

im Sinne des Art 8 EMRK gegeben, da der Beschwerdeführer in das Familienleben integriert ist 

und gemeinsam mit seinem Cousin einen Marktstand führen wird. Er hilft auch regelmäßig 

seiner Cousine, die die Ehefrau seines Cousins ist, bei der Kinderbetreuung, damit diese ihre 

Integration und Deutschkurse vorantreiben bzw. besuchen kann. 

Der Beschwerdeführer hat die mehr als fünf Jahre erfolgreich genutzt, um sich in vielerlei 

Hinsicht in die österreichische Gesellschaft zu integrieren. Er hat erfolgreich Deutsch gelernt 

und war in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht in der Lage sich 

mit der Richterin problemlos und flüssig auf Deutsch zu verständigen. Die vorgelegten 

Beweismittel belegen die Integration des Beschwerdeführers in die österreichische 

Gesellschaft. Der Beschwerdeführer hat die Deutschprüfung B1 erfolgreich absolviert. 
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Der Beschwerdeführer engagierte sich bereits im Jahr 2018 beim Verein „Gmünd hilft“ und 

halft im dortigen Begegnungscafe stets aus. Die Obfraustellvertreterin führte aus, dass der 

Beschwerdeführer immer verlässlich war und an vielen Aktivitäten teilgenommen hat. Dies 

zeigt, dass der Beschwerdeführer stets bemüht ist, seinen sozialen Beitrag zu leisten und sich 

in die österreichische Gesellschaft zu integrieren. 

Der Beschwerdeführer war zudem von Beginn an bemüht, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen 

und ließ er sich durch das anfängliche Scheitern, das Arbeitsmarktservice wies den Antrag vom 

17.04.2018 auf Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung ab, nicht abschrecken. Es ist ihm 

schließlich gelungen, eine Gewerbeberechtigung für Botendienst ab 15.10.2019 zu erhalten. 

Im Zeitraum 01.12.2019 bis 31.10.2020 war er auch nicht in der Betreuung der 

Grundversorgung, sondern konnte sich durch die Arbeit im Lieferdienst selbst erhalten. Im 

Anschluss daran war er sehr bemüht, eine neue Anstellung zu erhalten, doch wurde der Antrag 

auf Neueintragung einer Firma mangels Vorliegen eines Zuganges zum österreichischen 

Arbeitsmarkt nicht stattgegeben. Er hat jedoch zweifelsfrei die Möglichkeit, bei seinem Cousin 

am Marktstand zu arbeiten zu beginnen, sobald die notwendige Genehmigung vorhanden ist. 

Der Beschwerdeführer hat seine Absicht, in Österreich ein selbsterhaltendes Leben zu führen, 

nachgewiesen. 

Der Beschwerdeführer hinterließ in der mündlichen Verhandlung neben seinen 

beeindruckenden sprachlichen Fähigkeiten einen überaus positiven, engagierten und 

höflichen Gesamteindruck. 

Durch die Bemühungen des Beschwerdeführers, sich durch legale Arbeit die Mittel zu seinem 

Unterhalt zu beschaffen, unabhängig von der Unterstützung durch die öffentliche Hand zu sein 

sowie die deutsche Sprache zu beherrschen, hat er zum Ausdruck gebracht, dass er seine 

Integration in Österreich intensiv betreibt und auch bereits von einem ausreichenden Grad an 

Integration ausgegangen werden kann. 

Festzuhalten ist, dass der Beschwerdeführer über die gesamte Zeit hindurch unbescholten 

geblieben und strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten ist. 

In die Interessenabwägung ist auch die zeitliche Komponente im Aufenthaltsstaat mit 

einzubeziehen, wobei die bisherige Rechtsprechung grundsätzlich keine Jahresgrenze festlegt, 

sondern eine Interessenabwägung im speziellen Einzelfall vornimmt (vgl. dazu Chvosta, Die 

Ausweisung von Asylwerbern und Art. 8 MRK, in ÖJZ 2007, 852ff.). Zwar hat der VwGH zum 

Ausdruck gebracht, dass einem inländischen Aufenthalt von weniger als fünf Jahren für sich 

betrachtet noch keine maßgebliche Bedeutung hinsichtlich der durchzuführenden 
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Interessenabwägung zukommt (vgl. dazu VwGH 30.07.2015, Zl. 2014/22/0055; VwGH 

23.06.2015, Zl. 2015/22/0026; VwGH 10.11.2010, Zl. 2008/22/0777, VwGH 26.06.2007, Zl. 

2007/01/0479), weshalb die Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers im Rahmen der 

Interessenabwägung insofern nachteilig ausschlägt. Allerdings kann auch eine in zweieinhalb 

Jahren erlangte Integration infolge intensiver Integrationsbemühungen die Erteilung eines 

Aufenthaltstitels rechtfertigende Konstellation in besonderen Einzelfällen begründen. 

Berücksichtigt man all diese Aspekte, so überwiegen im Rahmen einer Gesamtbetrachtung im 

gegenwärtigen Entscheidungszeitpunkt die aus den erwähnten Umständen in ihrer 

Gesamtheit erwachsenden privaten Interessen des Beschwerdeführers am Verbleib im 

österreichischen Bundesgebiet und an der Fortführung seines bestehenden Privatlebens in 

Österreich die öffentlichen Interessen an der Aufenthaltsbeendigung zugunsten eines 

geordneten Fremdenwesens. Eine Rückkehrentscheidung gegen den Beschwerdeführer würde 

sich daher zum maßgeblichen aktuellen Entscheidungszeitpunkt als unverhältnismäßig in 

diesem besonderen Einzelfall im Sinne von Art. 8 Abs. 2 EMRK erweisen. Da die maßgeblichen 

Umstände in ihrem Wesen nach nicht bloß vorübergehend sind, ist eine Rückkehrentscheidung 

auf Dauer für unzulässig zu erklären. 

Gemäß § 58 Abs. 2 AsylG 2005 hat das Bundesamt einen Aufenthaltstitel gemäß § 55 AsylG 

2005 von Amts wegen zu erteilen, wenn eine Rückkehrentscheidung rechtskräftig auf Dauer 

unzulässig erklärt wurde. Erfüllt der Drittstaatsangehörige überdies das Modul 1 der 

Integrationsvereinbarung gemäß § 9 Integrationsgesetz (IntG) oder übt er zum 

Entscheidungszeitpunkt eine erlaubte Erwerbstätigkeit aus, mit deren Einkommen die 

monatliche Geringfügigkeitsgrenze nach § 5 Abs. 2 ASVG erreicht wird, so ist nach dem ersten 

Absatz des § 55 AsylG 2005 eine „Aufenthaltsberechtigung plus“ zu erteilen, andernfalls nach 

dem zweiten Absatz dieser Bestimmung eine „Aufenthaltsberechtigung“, mit der (auf 

beschäftigungsrechtlicher Ebene) ein geringerer Berechtigungsumfang verbunden ist. Da der 

Beschwerdeführer die Voraussetzungen des § 55 Abs. 1 AsylG 2005 nicht erfüllt, war ihm eine 

„Aufenthaltsberechtigung“ zu erteilen. 

Es ist dem Beschwerdeführer somit gemäß § 55 Abs. 1 AsylG 2005 der Aufenthaltstitel 

"Aufenthaltsberechtigung " zu erteilen. 

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl hat dem Antragsteller den Aufenthaltstitel gemäß 

§ 58 Abs. 7 AsylG 2005 auszufolgen, der Antragsteller hat hieran gemäß § 58 Abs. 11 AsylG 

2005 mitzuwirken. Der Aufenthaltstitel gilt gemäß § 54 Abs. 2 AsylG 2005 zwölf Monate lang, 

beginnend mit dem Ausstellungsdatum. 
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Nach § 50 Abs. 1 FPG ist die Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn dadurch 

Art. 2 oder 3 der EMRK oder das Protokoll Nr. 6 oder Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten über die Abschaffung der Todesstrafe verletzt würde 

oder für sie als Zivilperson eine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit 

infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konflikts 

verbunden wäre. 

Nach § 50 Abs. 2 FPG ist die Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige 

Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer 

Rasse, ihrer Religion, ihrer Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 

Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der GFK), es sei denn, es 

bestehe eine innerstaatliche Fluchtalternative (§ 11 AsylG). 

Nach § 50 Abs. 3 FPG ist Abschiebung in einen Staat unzulässig, solange der Abschiebung die 

Empfehlung einer vorläufigen Maßnahme durch den EGMR entgegensteht. 

Zu B) Unzulässigkeit der Revision: 

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder 

Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen. 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der 

Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die 

gegenständliche Entscheidung von der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab (vgl. die oben im Rahmen der rechtlichen Beurteilung zu 

Spruchteil A angeführten zahlreichen Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes), noch fehlt 

es an einer Rechtsprechung; weiters ist die vorliegende Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. 

Sofern die oben angeführte Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes und der 

Verfassungsgerichtshofes zu (zum Teil) alten Rechtslagen erging, ist diese nach Ansicht des 

Bundesverwaltungsgerichtes auf die inhaltlich meist völlig gleichlautenden Bestimmungen der 

nunmehr geltenden Rechtslage unverändert übertragbar (vgl. dazu insb. Notwendigkeit einer 

maßgeblichen Verfolgungswahrscheinlichkeit und dem Ungenügen der entfernten Möglichkeit 

einer Verfolgung VwGH 21.12.2000, 2000/01/0132; 23.09.1998, 98/01/0224; 26.11.1998, 

98/20/0309, u.v.a; sowie zur Bewertung der aktuellen [Rückkehr-]situation  in Afghanistan 

EGMR AGR/Niederlande, 12.01.2016, 13.442/08 und das dementsprechende rezente 
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Erkenntnis des VwGH vom 23.02.2016, Zl. Ra 2015/01/0134-7). Zur Zulässigkeit der 

Rückkehrentscheidung ist die zur asylrechtlichen Ausweisung ergangene zitierte 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes übertragbar. Die fehlenden Voraussetzungen 

für die amtswegige Erteilung des Aufenthaltstitels nach § 55 AsylG 2005 ergeben sich aus der 

Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung, jene für den Aufenthaltstitel nach § 57 AsylG 2005 aus 

durch den klaren Wortlaut der Bestimmung eindeutig umschriebene Sachverhaltselemente, 

deren Vorliegen im Fall des Beschwerdeführers nicht einmal behauptet wurde. Die Feststellung 

der Zulässigkeit der Abschiebung des Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat knüpft an die 

zitierte Rechtsprechung zu den Spruchpunkten I. und II. des angefochtenen Bescheides an. 

Auch liegen keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden 

Rechtsfrage vor. Das Bundesverwaltungsgericht kann sich bei allen erheblichen Rechtsfragen 

auf eine ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bzw. auf eine ohnehin klare 

Rechtslage stützen. 


